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Kirchenumnutzungen
Vorwort

Vorwort
Johannes Stückelberger

Kirchenumnutzungen gibt es, seit es Kirchen gibt. Sie sind Ausdruck eines 
Wandels der Gesellschaft, dem sich die Institution Kirche nicht entziehen kann. 
Einen Umgang damit zu finden, verlangt einen Blick aufs Ganze, so die The-
se des Ersten Schweizer Kirchenbautags, der am 21. August 2015 in Bern statt-
fand. Die Beiträge in diesem Heft, die auf den Vorträgen der Tagung basieren, 
diskutieren Kirchenumnutzungen aus einer kirchlichen, denkmalpflegerischen, 
theologischen, städtebaulichen, politischen, rechtlichen, volkswirtschaftlichen 
und soziologischen Perspektive. 
Sonja Keller setzt sich kritisch mit der kirchlichen Binnenperspektive auf das 
Thema auseinander und schlägt vor, in der Umnutzungsdebatte den Bedeu-
tungsüberschuss der Kirchengebäude zu berücksichtigen. Eva Schäfer erkennt 
in der Umnutzung eine Chance für den Erhalt einer Kirche, sofern sie möglichst 
der ursprünglichen Nutzung entspricht sowie nachhaltig und substanzerhaltend 
ist. David Plüss unterscheidet vier theologische Funktionen des Kirchenraumes 
und plädiert dafür, bei erweiterten Nutzungen die Andersheit der Räume sowie 
deren soziale Gestalt zu wahren. Johannes Stückelberger analysiert den stadt-
bildprägenden öffentlichen Charakter der Kirchengebäude und nennt als idea-
le Neunutzer öffentliche Institutionen. Stefanie Duttweiler greift drei gängige 
politische Argumente für die Bedeutung der Kirchen auf und fragt kritisch, ob 
diese noch dem Selbstbild der heutigen Gesellschaft entsprechen. 
René Pahud de Mortanges und Burim Ramaj stellen die verschiedenen recht-
lichen Normen dar, die bei Kirchenumnutzungen zum Tragen kommen, und 
schlagen ein überlokales Expertentum in der Frage vor. Michael Marti stellt 
zur Debatte, inwiefern daraus, dass Kirchengebäude ein öffentliches Gut dar-
stellen, ein Engagement der öffentlichen Hand abgeleitet werden kann. Anna 
Körs diskutiert Kirchenumnutzungen als soziale Handlungsträger, die bei ei-
ner erweiterten religiösen Nutzung Gesellschaft gestalten können. Statt von 
Umnutzung zu sprechen, schlägt Albert Gerhards vor, über eine angemesse-
ne Nutzung nachzudenken, für die die gesamte Bevölkerung mitverantwort-
lich ist. Fazit der Tagung: Kirchen sind besondere Räume, deren Abriss und 
Verkauf möglichst zu vermeiden sind. Dem öffentlichen Charakter der Gebäu-
de angemessen ist eine weiterhin öffentliche Nutzung mit einer erweiterten, 
nicht mehr allein kirchlichen Trägerschaft. In der Mitte des Hefts finden sich 
Beispiele von bereits realisierten, zum Teil auch erst projektierten Kirchenum-
nutzungen in der Schweiz.
Konzipiert und organisiert hat den Ersten Schweizer Kirchenbautag das Kom-
petenzzentrum Liturgik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. 
Unterstützt wurde es vom Bundesamt für Kultur, der Römisch-Katholischen 
Zentralkonferenz der Schweiz, den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, 
der Evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern und der Römisch-ka-
tholischen Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung. 
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67	 Frantiček Klossner in der Kirche Jegenstorf
Matthias Berger

68	 „The Problem of God“ in Düsseldorf 
Johannes Stückelberger

70	 Ecce Homo Trilogy II von Tsang Kin-Wah 
Matthias Berger

71	 Im Auftrag – Artheon-Symposium in Frankfurt a. M. 
Daniel Schierke

73	 Chinesische christliche Künstler in Europa
Katrin Fiedler

75	 Zum Tod von Friedhelm Grundmann (1925–2015)
Matthias Ludwig

75	 Um Gottes Willen!
76	 AutorInnen

Kirchenumnutzungen



04/2015  kunst und kirche4

Kirchenumnutzungen aus kirchlicher Sicht
Sonja Keller

Die eine kirchliche Sicht auf die Kirchenumnutzungen liegt nicht vor, sondern sie ist vielfältig und  
wesentlich von institutionellen und kontextuellen Rahmenbedingungen sowie der Verknüpfung des 
Problems mit der Frage nach zukunftsfähigen Formen der Kirche geprägt.

Die kirchliche Sicht auf Kirchenumnutzungen kann nur als 
markante Abstraktion von kontextuellen kirchlichen Gege-
benheiten skizziert werden. Die Schwierigkeit, eine kirchliche 
Sicht darzulegen, kann auf zwei elementare Zusammenhänge 
zurückgeführt werden:
Erstens stellt sich die Frage, wer verantwortlich und kompe-
tent ist, um eine kirchliche Sicht auf das Thema zu artikulie-
ren. Damit verbunden sind die ganz grundsätzlichen und für 
die evangelischen Kirchen identitätsstiftenden Fragen: Wer ist 
Kirche? Wird die kirchliche Sicht von den Mitgliedern, der Kir-
chengemeindeversammlung, einem Arbeitsausschuss, der Kir-
chenpflege, der Synode oder gar der kirchlichen Publizistik ge-
tragen und vertreten? 
Zweitens stellt sich die Frage nach dem Ort der Kirche. Wo 
ist Kirche? Evangelische Kirche und insbesondere die schwei-
zerisch reformierte Tradition misst dem Einzelnen und der 
Gemeinde als Ort der Kirche grosse Bedeutung zu. Entspre-
chend gilt es hinsichtlich kirchlicher Entwicklungen wahrzu-
nehmen, wie vielfältig die Situation der Kirchen selbst ist. Die 
Debatte über die Umnutzung von Kirchengebäuden, wie sie in 
Deutschland seit über 25 Jahren und in der Schweiz seit ein 
paar Jahren rege geführt wird, weist bei aller Vergleichbarkeit 
auch markante regionale Unterschiede auf. Es macht somit ei-
nen Unterschied, ob eine Kirche im ländlichen oder im urba-
nen Gebiet umgenutzt werden soll. Ebenso existieren gewal-
tige Differenzen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse und 
Zuständigkeiten, wenn es um die Umnutzung von Kirchenge-
bäuden geht. So bahnen sich beispielsweise ganz andere Ent-
scheidungsprozesse an, wenn eine Vielzahl von Kirchenge-
bäuden in derselben Trägerschaft ist, – etwa einem städtischen 
Verbund der Kirchengemeinden – als wenn die Kirchen Besitz 
vollkommen eigenständiger Gemeinden sind. Die kirchliche 
Sicht auf die Umnutzung variiert damit markant aufgrund lo-
kaler Rahmenbedingungen.
Der Umstand, dass die kirchliche Sicht von diversen Mitglie-
dern, Gruppen und Gremien artikuliert werden kann und die 
verschiedenen Rahmenbedingungen bei Kirchenumnutzun-

gen führen dazu, dass die kirchliche Sicht nicht an sich vor-
liegt, sondern nur kontextuell rekonstruiert werden kann. Eine 
kirchliche Sicht auf die Umnutzung von Kirchengebäuden ist 
damit nicht losgelöst von den Bedingungen, also dem Ver-
ständnis und den Handlungsmöglichkeiten der Kirchen im Um-
gang mit ihren Kirchengebäuden rekonstruierbar. 
In diesem Beitrag werden als Annäherung an die kirchliche 
Sicht einige zentrale Gesichtspunkte, die diese Perspektive auf 
die Umnutzung von Kirchen prägen, erörtert. Im ersten Teil 
wird anhand eines aktuellen Umnutzungsprojekts aus dem 
Kanton Zürich die Komplexität bei der Realisation einer kirch-
lichen Sicht skizziert. Im zweiten Teil wird die verbreitete bin-
nenkirchliche Orientierung der kirchlichen Sicht skizziert und 
im dritten Teil wird abschliessend gefragt, wie das kirchliche 
Selbstverständnis neue Impulse für die kirchliche Sicht ge-
ben kann.

1. Der Fall Rosenberg und die Rahmenbedingungen der 
kirchlichen Sicht
Die Umnutzung einer Kirche, so kann man gegenwärtig in der 
Stadt Winterthur lernen, ist nicht nur anspruchsvoll, weil es 
unter verschiedenen Umnutzungen die richtige zu finden gilt. 
Im Quartier Veltheim in Winterthur wird seit 2012 ein neu-
es Nutzungskonzept für die Kirche Rosenberg aus dem Jahr 
1965 gesucht. Für den kirchlichen Betrieb wird diese Kirche, 
die einer baldigen Sanierung bedarf, indessen nicht mehr be-
nötigt. Im Auftrag der Kirchengemeindeversammlung und der 
Kirchenpflege hat eine Arbeitsgruppe nach einer geeigneten 
Form der Umnutzung der Kirche gesucht. Der Plan, aus die-
sem Kirchengebäude eine Kulturkirche zu machen, fand da-
bei besonderen Anklang. Die Idee einer „Kulturkirche“1, also 
einer Nutzung, die einen Raum für den Austausch zwischen 
kirchlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Belangen er-
möglicht, stiess dabei gerade auch als Pionierprojekt für eine 
übergemeindliche und urbane kirchliche Arbeit auf Zustim-
mung. Nachdem von der Kirchengemeindeversammlung, der 
zuständigen Kirchenpflege und dem lokalen kleinen Kirchen-
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Die Suche nach neuen Nutzungsformen von Kirchen – gerade 
auch um ihren Erhalt zu sichern – ist bei genauerer Betrach-
tung keineswegs selbstverständlich. So findet sich diese De-
batte in den USA lediglich hinsichtlich denkmalpflegerischer 
Reflexionen, nicht jedoch als praktisch-theologischer For-
schungsdiskurs. Der Grund dafür muss in der dynamischeren 
und grundsätzlich anders verfassten kirchlichen Kultur liegen. 
Der Erhalt von Kirchengebäuden für eine nichtgemeindliche 
Öffentlichkeit ist dort keineswegs selbstverständlich. Die De-
batte über die Umnutzung von Kirchengebäuden verweist da-
mit implizit auch auf volkskirchliche und staatskirchenrecht-
liche Verflechtungen und Erwartungshaltungen, wie sie etwa 
in der Schweiz und in Deutschland vorliegen. Die Perspektive 
der Kirche auf die Umnutzung von Kirchengebäuden ist grund-
legend von den Strukturbedingungen der Kirchen geprägt, in 
denen sich die kirchliche Sicht letztlich manifestiert.

2. Von der binnenkirchlichen und der volkskirchlichen 
Sicht auf die Umnutzung von Kirchen
Das Beispiel aus Winterthur zeigt, dass die „kirchliche Sicht“ 
und die Realisation einer Kirchenumnutzung nicht ausserhalb 
des organisationalen bzw. institutionellen Gefüges der Kirche 
gedacht werden können. Die Abläufe in der Institution Kirche 
und die Frage nach ihrer Zukunft schreiben sich in die Projekte 
und entsprechend auch in die kirchliche Sicht auf die Umnut-
zung von Kirchen ein. Die Rahmenbedingungen der Kirchen 
sind damit für die Art und Weise, wie sich Kirche reformiert 
und erneuert und die Frage, wie Kirchen umgenutzt werden 
können, grundlegend. Neben den Strukturen sind allerdings 
auch die Ideen und Vorschläge, wie eine Kirche überhaupt neu 
genutzt werden kann, Ausdruck der kirchlichen Sicht.
An dieser Stelle soll ein Blick auf die diskutierten Formen bzw. 
Inhalte der Neunutzung von Kirchen geworfen werden. Es wird 
dabei vorausgesetzt, dass diese Aspekte nicht vollends vonei-
nander getrennt werden können. Vor rund zehn bis fünfzehn 
Jahren entstand eine Vielzahl kirchlicher Stellungnahmen 
und Orientierungshilfen zur Umnutzung von Kirchen. In den  

parlament dem Start einer Pilotphase stattgegeben wurde, er-
griff eine kleine Gruppe von Behördenmitgliedern ein Referen-
dum dagegen. Dadurch wurden die Winterthurer Reformierten 
aufgefordert, im November 2015 an der Urne über einen Kre-
dit für die Umnutzung der Kirche Rosenberg zu einer Kultur-
kirche abzustimmen. Das Referendum richtete sich gegen eine 
Kostenbeteiligung in der Höhe von 450.000 SFr. für den Pilot-
betrieb der Nutzung der Kirche Rosenberg als Kulturkirche.2 
Die Gegner dieses Projekts machten geltend, dass die Pläne 
für diese Kulturkirche zu wenig konkret und detailliert wären. 
Es zeigt sich an diesem Beispiel eindrücklich, dass die kirch-
liche Sicht bzw. Behördenentscheide (in der Schweiz) immer 
wieder infrage gestellt und herausgefordert werden können. 
Diese Auseinandersetzung ist typisch für solche Umnutzungs-
projekte. Im Referendum, das von der Stimmbevölkerung ange-
nommen wurde, zeigt sich nicht nur die Infragestellung eines 
Projektentwurfs, sondern es ist ebenso Ausdruck eines Verteil-
kampfes um absehbar geringer werdende finanzielle Ressour-
cen. Zudem repräsentiert die Umnutzung einer Quartierkirche 
zu einer Kulturkirche den ambitionierten Versuch, eine Profil-
gemeinde zu begründen. Solche übergemeindlichen und be-
sonders profilierten Formen der kirchlichen Arbeit sind in der 
Kirchentheorie wie auch in der Kirchenpolitik indessen äus-
serst umstritten.3 
Dieses Projekt zeigt, dass die Umnutzung von Kirchengebäuden 
nicht losgelöst von kirchlichen Rahmenbedingungen reflektiert 
werden kann. Ein weiteres Strukturmerkmal solcher Umnut-
zungsprojekte besteht darin, dass sie im Rahmen kirchlicher 
Transformationsprozesse geplant und realisiert werden. Die Fra-
ge nach zukunftsfähigen Formen der Kirche steht am Horizont 
sämtlicher Umnutzungsdebatten und berührt vielfach die Dis-
kussionen über die Bedeutung der Ortsgemeinde im Zusammen-
spiel mit Profilgemeinden. Diese Fragen der Kirchenentwicklung 
treten auf, weil die Umnutzung von Kirchengebäuden Versuche 
darstellen, die kirchlichen Strukturen anzupassen. Die Frage 
nach dem „quo vadis“ ist die Signatur der Umnutzungsdebat-
ten und sorgt für die Bedeutungsschwere dieser Diskussionen. 

„Das Bildmotiv auf dem Cover des vorliegenden Heftes von Kunst und Kirche ist ein Aus-
schnitt aus der Arbeit „The Lamp of Sacrifice“ des schottischen Künstlers Nathan Coley. 
Für dieses Kunstwerk hat der Künstler sämtliche Kirchen Edinburghs, 286 an der Zahl, 
in mühevoller Arbeit in Karton nachgebildet. Der Titel nimmt Bezug auf John Ruskins 
Abhandlung „Die sieben Leuchter der Baukunst“, deren erster Abschnitt über die Opfer 
spricht, die die Menschen beim Bau der Kirchen auf sich genommen haben. Und nun 
sollen dieselben Kirchen Opfer davon werden, dass sie keine Nutzer mehr haben bezie-
hungsweise nicht mehr unterhalten werden können?“ — JOHANNES ST ÜCKELBERGER
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kirche heisst], daß Kirche so gestaltet wird, daß alle, sofern 
sie nur ein positives Verhältnis zur Verkündigung der Kirche 
haben, Mitglieder sein und sich in der Kirche heimisch fühlen 
können – unbeschadet aller sozialen, bildungsmäßigen, kul-
turellen und natürlichen Unterschiede.“7 Volkskirche ist damit 
ein qualitativer Begriff, der die Ausrichtung der Kirche auf das 
Wohl und die Lebenswelt der Anderen zum Inhalt hat.8 Die so 
verstandene Volkskirche steht mit ihren Angeboten also grund-
sätzlich allen Menschen ohne Zugangsbeschränkungen offen. 
Ähnlich verhält es sich gegenwärtig mit den Kirchengebäuden, 
die vielerorts meist auch unter der Woche geöffnet sind und 
die die Besucherinnen zum Verweilen einladen. Ob die Besu-
cher dabei den Kirchenbau bestaunen, persönliche Andacht 
pflegen oder ganz einfach nur einen Platz zum Ruhen suchen, 
spielt für den Zugang indessen keine Rolle. Eine solche Nut-
zungspraxis kann damit erklärt werden, dass die Kirchenräu-
me in der Wahrnehmung vieler Menschen weit mehr als nur 
Räume der gottesdienstlichen Versammlung sind. Diese Form 
der Nutzung illustriert damit den individuellen Zugang zu die-
sen Räumen. Dieser ganz selbstverständliche und alltägliche 
Umgang mit den Kirchenräumen wird in der Umnutzungsde-
batte nur bedingt als Anstoss für Umnutzungsformen rezipiert. 
Es steht fest, dass die Umnutzung von Kirchengebäuden auch 
gerade deshalb besonders komplex ist, weil Kirchengebäude 
in der Wahrnehmung vieler Menschen mehr als Räume der 
gottesdienstlichen Versammlung sind. Kirchengebäude werden 
auch als ausseralltägliche Räume der Stille, Andacht, als Kunst-
werke oder als Repräsentationen von Religion und Kirche im 
öffentlichen Raum wahrgenommen.9 Der Zugriff auf das reli-
giöse Symbol „Kirche“ erfolgt in einer multireligiösen Gesell-
schaft ganz selbstverständlich gleichzeitig aus verschiedenen 
Perspektiven. Dieser „Bedeutungsüberschuss“ der Kirchenge-
bäude wurde für die Umnutzungsdebatte indessen noch kaum 
erschlossen, obschon damit die Perspektive auf Kirchengebäu-
de erweitert und das Verständnis für die individuelle und ge-
sellschaftliche Bedeutung dieser Räume aufgefächert werden 
kann. Wenn Kirchengebäude für Menschen bereits ganz selbst-

Publikationen verschiedener deutscher evangelischer Landes-
kirchen sowie des Schweizerisch Evangelischen Kirchenbun-
des SEK wird die Umnutzung von Kirchen als Massnahme be-
zeichnet, die dem Verkauf, der Stilllegung oder dem Abriss 
einer Kirche vorzuziehen ist, wobei kirchennahe und kulturel-
le Formen der Um- und Mischnutzung präferiert werden.4 Die-
se kirchlichen Publikationen illustrieren eine kirchliche Bin-
nenperspektive, die wesentlich eine Perspektive des Verlusts, 
des „Nichtmehrs“ repräsentiert.5 Diese Handreichungen sug-
gerieren, dass Kirchen erhalten werden müssen und wägen 
verschiedene Formen der Kirchenumnutzung gegeneinander 
ab. Auch in der schweizerischen Debatte, wie sie sich in Win-
terthur verfolgen liess, wurde der Konsens darüber, dass das 
kirchlich nicht mehr benötigte Kirchengebäude überhaupt er-
halten und umgenutzt werden soll, alsbald gefunden.
Es ist davon auszugehen, dass das in diesen Publikationen 
offensichtliche Fehlen weiterer Perspektiven und der Erhal-
tungseifer auf eine stark binnenkirchliche Orientierung bei der 
Problemlösung beruhen. Die so artikulierte kirchliche Sicht be-
zieht sich in ihrer Aussenorientierung vor allem auf eine antizi-
pierte gesellschaftliche Erwartung und Wahrnehmung der Um-
nutzung von Kirchengebäuden.6 Dieser Zusammenhang lädt 
dazu ein, aus dem kirchlichen Selbstverständnis heraus Um-
risse einer kirchlichen Sicht zu skizzieren. Dabei bietet sich 
der Rückgriff auf das breit abgestützte Selbstverständnis der 
evangelischen Kirchen als Volkskirche an.

3. Die Umnutzung von Kirchen als Herausforderung 
für die Volkskirche
Ihrem Selbstverständnis nach handelt es sich bei den evan-
gelischen Landeskirchen nicht um Immobilienverwaltungen, 
sondern um Volkskirchen, die in vielen Regionen statistisch 
zugleich eine gesellschaftliche Minorität repräsentieren. Der 
programmatische Anspruch, Volkskirche zu sein, hat in prak-
tischer, organisatorischer, rechtlicher und theologischer Hin-
sicht Konsequenzen. Reiner Preul definiert die Volkskirche in 
praktisch-theologischer Perspektive folgendermassen: „[Volks-

„Das ständige Benutzen und Umnutzen hält die kirchlichen Bauten warm und intakt. 
Wenn wir von der ‚Substanz‘ eines kirchlichen Bauwerks reden, dann ist dieses geist-
liche Warmhalten mitzudenken. Kirchliche Bauwerke sind nicht bloss Hüllen für das, 
was darin geschieht. Wenn dort nicht mehr ‚gebetet‘ wird, dann wird man es über 
kurz oder lang selbst den Steinen anmerken. Wo aber das ‚betende Warmhalten‘ auf 
irgendeine Weise geschieht – und ich denke dabei nicht nur an Gottesdienste –  
da sind Umnutzungen keine Katastrophe.“ — BENZ H. R . SCHÄ R
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verständlich auch Räume zum Verweilen, zum Kunst- und 
Konzertgenuss sind, sollte es denkbar sein, diesen Mehrwert 
aufzunehmen und Kirchen in verschiedenen Trägerschaften als 
Räume zum Verweilen, zum Kunst- und Konzertgenuss umzu-
nutzen. Die weiteren Bedeutungszuschreibungen, die Kirchen-
gebäude in- und ausserhalb der kirchlichen Sicht bereits erfah-
ren, können Hinweise für die weitere Nutzung oder – bei ihrem 
Fehlen – auch für das Aufgeben einer Kirche geben.
Es ist davon auszugehen, dass die kirchliche Sicht auf das 
Thema dem Auftrag der Kirche noch besser entspricht, wenn 
die meist allein entscheidungsbefugte kirchliche Sicht den 
Konsens hinter sich lässt und davon ausgeht, dass kein Kir-
chengebäude erhalten werden muss. Erhalten und weiterge-
führt werden muss aus dem Selbstverständnis der Kirchen he-
raus grundsätzlich lediglich die vielfältige Kommunikation des 
Evangeliums.10 Zu diesem Zweck bedarf eine Volkskirche eini-
ger Kirchengebäude, doch vermutlich keines um seiner selbst 
willen. Die vom Auftrag der Kirche ausgehende gedankliche 
Freiheit im Erhalt der Kirchengebäude kombiniert mit dem Ver-
ständnis des Bedeutungsüberschusses oder zuweilen der kirch-
lichen Bedeutungslosigkeit mancher Kirchen könnte der kirch-
lichen Sicht neue Impulse geben.

„Tief in unserem Unterbewusstsein halten wir die Kirchen für Garanten gesell-
schaftlicher, kultureller und spiritueller Stabilität. Sie sind das bauliche Kon-
tinuum, das uns ein Leben lang durch die uns vertraute Kultur begleitet, das 
Kontinuum, das uns stets unserer selbst versichert. Ihre baukünstlerischen und 
bautechnischen Qualitäten machen sie – zusammen mit ihrer spirituellen und 
gesellschaftlichen Bedeutung – zu städtebaulichen Fixpunkten. Auch wenn sich 
alles rundherum verändert, die Kirchen bleiben!“ — JE AN-DANIEL GROSS

Anmerkungen

	1	 Petra Bahr definiert die Kulturkirchen treffend folgendermassen: „Kultur-
kirchen sind Kirchen, die ihre kulturelle Dimension explizit machen, die 
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fragen.“ in: Petra Bahr, Alle Kirchen sind Kulturkirchen, in: dies., Klaus-
Martin Bresgott und Hannes Langbein (Hg.), Kulturkirchen. Eine Reise 
durch Deutschland, Leipzig 2009, 6–25, 11. 

	2	 Protokoll der Sitzung vom 29. Juni 2015 der Zentralkirchenpflege der refor-
mierten Kirche Stadt Winterthur. (http://www.refkirchewinterthur.ch/con-
tent/e12724/e12858/e14456/2015_06_29_ProtokollZKP.pdf [25. 9. 2015]).
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Profilgemeinden und ihrer Bedeutung für die Glaubenskultur findet sich 
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tur und Spiritualität in volkskirchlichem Kontext, in: Isolde Karle, Kirchen-
reform. Interdisziplinäre Perspektiven, in: APrTh, Bd. 41, Leipzig 2009, 
269–291, 270. 

	4	 Die Zurückhaltung hinsichtlich der Umnutzung von Kirchengebäuden ist 
ausgeprägt. So heisst es etwa in der Handreichung der Nordelbischen Kir-
che, dass das „Aufgeben“ von Kirchen im Sinne einer Umnutzung für 
nichtkirchliche Zwecke eine „ultima ratio“ darstelle: Nordelbische Evange-
lisch-Lutherische Kirche (Hg.), Unsere Kirche – unsere Kirchen. Eine Hand-
reichung zur Nutzung und Umnutzung von Kirchengebäuden, Kiel 2004, 
8. Als geradezu paradigmatisch für die kirchlichen Orientierungshilfen 
kann die Handreichung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds 
bezeichnet werden: Markus Sahli und Matthias D. Wüthrich, Wohnung 
Gottes oder Zweckgebäude? Ein Beitrag zur Frage der Kirchenumnutzung 
aus evangelischer Perspektive, Bern 2007. 

	5	 So vertraut diese Sicht auf den ersten Blick sein mag, so erstaunlich ist zu-
gleich der Mangel an Ideen für die Umnutzungen von Kirchen, der sich in 
der öffentlichen und medialen Diskussion fortsetzt. Wenn in den Medien 
über die Umnutzung von Kirchen berichtet wird, so ist oftmals auch von 
einer Bank, einem Nachtclub oder einem Restaurant als Formen der Um-
nutzung die Rede, womit lediglich besonders kontroverse Optionen disku-
tiert werden. Zur vertieften Auseinandersetzung mit der komplexen Be-
deutung der Kirchen für die Menschen und der individuellen Religiosität 
kommt es dabei jedoch nur selten.

	6	 Vgl. Tobias Woydack, Der räumliche Gott, Schenefeld 2009, 140 ff. 
	7	 Reiner Preul, Die soziale Gestalt des Glaubens. Aufsätze zur Kirchentheorie, 

in: MThST, 102, Leipzig 2008, 36–51, 43.
	8	 Vgl. Eberhard Hauschildt und Uta Pohl Patalong, Kirche, Gütersloh 2013,  

167 f.
	9	 Empirische Daten zum Bedeutungsüberschuss der Kirchengebäude wurden 

in meiner Dissertation „Kirchengebäude in urbanen Gebieten. Wahrneh-
mung – Deutung – Umnutzung in praktisch-theologischer Perspektive“ ge-
sammelt und ausgewertet, die 2016 bei de Gruyter erscheint. Die gesell-
schaftliche Bedeutung von Kirchengebäuden erforschte Anna Körs: Anna 
Körs, Gesellschaftliche Bedeutung von Kirchenräumen. Eine raumsoziolo-
gische Studie zur Besucherperspektive, Wiesbaden 2012. 

	10	 In der Zürcher Kirchenordnung aus dem Jahre 2009 heisst es dazu: „Kirche 
ist überall, wo Gottes Wort aufgrund der Heiligen Schrift Alten und Neuen 
Testamentes verkündigt und gehört wird.“ Zürcher Kirchenordnung, Art. 
1.1 (2009).
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Kirchenumnutzungen aus denkmalpflegerischer Sicht
Eva Schäfer

Da die aktuelle Situation in der Schweiz noch von Einzelfällen geprägt ist, werden anhand von  
Umnutzungsbeispielen aus dem Ausland wichtige denkmalpflegerische Grundsätze und Problemfelder 
veranschaulicht und eigene Thesen zu künftigen Kirchenumnutzungen vorgestellt.

1. Der Auftrag der Denkmalpflege
Warum erhalten? Darüber, dass Kirchengebäude in unseren 
Dörfern und Städten wichtige kulturhistorische Zeugen sind, 
dürfte es, trotz der scheinbar wachsenden Indifferenz gegen-
über der Baudenkmalerhaltung einfacherer Baugattungen, 
noch immer einen Konsens geben. Aufgrund ihrer kulturge-
schichtlichen Bedeutung sind die allermeisten Kirchen bereits 
heute in Denkmalinventaren verzeichnet. In der Regel sind es 
die jüngsten Kirchenbauten, die aufgrund ihres Alters noch 
keinen Denkmalstatus haben. Einige weniger qualitätsvolle 
Kirchenbauten oder unbedeutendere Gemeindezentren wer-
den diesen Status zu Recht auch nicht erhalten. 
Um auswählen zu können, welche Bauten aufgrund ihrer Qua-
litäten und Bedeutungsebenen erhaltenswert sind, sind flächen-
deckende Inventare aller Kirchenbauten und Gemeindezentren 
nötig.1 Wissen muss man in diesem Zusammenhang, dass es 
häufig die jüngeren Kirchenbauten der Väter- oder Grossväterge-
neration sind, deren Denkmalwert bestritten wird.2 Vor dreissig 
Jahren waren dies die Kirchen des Historismus, heute sind es in 
der Regel Kirchengebäude der Nachkriegsmoderne. Dieser – of-
fenbar typisch menschlichen – Auseinandersetzungen über die 
Werte der jüngst vergangenen Architekturleistungen sollte man 
sich bewusst sein. Die Denkmalpflege, der Heimatschutz und 
bauhistorisch versierte Architekten und Kunsthistoriker müs-
sen sich dieser Diskussion mit fachlichen Argumenten stellen.
Die Erhaltung bedeutender Kirchenbauten liegt im öffentlichen 
Interesse. Wichtig ist neben allen fachlichen Aspekten auch, 
dass jeder Kirchenabbruch ein hohes mediales wie auch emo-
tionales Echo in der Bevölkerung auslösen kann, was in der 
Vergangenheit sowohl die Kirchen wie auch die Denkmalpfle-
ge in die Kritik brachte. Solche Auseinandersetzungen konn-
ten aber auch bürgerschaftliches Engagement zur Rettung ein-
zelner umstrittener Kirchenbauten auslösen.
Warum betrifft die Umnutzung von Kirchen überhaupt die 
Denkmalpflege? Wenn nun statt des Abbruchs eine Umnutzung 
eines Kirchengebäudes geplant wird, dann könnte sich die 

Denkmalpflege nach dem eben Beschriebenen zurücklehnen 
und die Erhaltung als nunmehr gesichert betrachten. Schliess-
lich bleibt das kirchliche Baudenkmal ja bestehen. Dass aber 
auch die Umnutzung eines Baudenkmals eine denkmalpflege-
rische Fragestellung ist, soll im Folgenden ausgeführt werden.
Zunächst macht die ursprüngliche Nutzung eines Baudenk-
mals einen Teil seiner Bedeutung aus. Dem ursprünglichen 
Zweck dienende Denkmäler sollten daher nicht ohne gewich-
tige Gründe umgenutzt werden. Nach den Leitsätzen zur Denk-
malpflege in der Schweiz aus dem Jahr 2007 – und nicht nur 
nach diesen – müssen neue Nutzungen geeignet sein.3 Aus-
gangspunkte dieser denkmalpflegerischen Grundsätze sind der 
substanzielle Schutzgedanke zum einen, historische Erfahrun-
gen mit ungeeigneten Umnutzungen zum andern.
Die Umnutzung eines Baudenkmals kann ein Mittel zur Er-
haltung sein und wird heute häufig so eingesetzt. Ungeeigne-
te oder zu intensive Neunutzungen haben allerdings Schäden 
oder nachteilige Eingriffe zur Folge. Viele Bauten, die in frü-
heren Jahrhunderten ohne Erhaltungsziel umgenutzt wurden, 
sind heute nicht mehr oder nur noch teilweise erhalten. Ein 
solcher Denkmalverbrauch ist unbedingt zu vermeiden.4 Die 
Umnutzung eines Baudenkmals ist also in jedem Fall auch ein 
denkmalpflegerisches Thema.

2. Denkmalpflegerische Grundsätze und die Umnutzung 
von Kirchen
Als Denkmalpflegerin wird man immer wieder nach „nationa-
len Grundsätzen“, „internationalen Regeln“ oder „gesetzlichen 
Leitfäden“ zu einem bestimmten Thema gefragt. Derartig spe-
zifische Richtlinien zu Kirchenumnutzungen oder eine eigene 
Charta zur Umnutzung gibt es nicht. Sie sind auch nicht nö-
tig, denn die wichtigsten denkmaltheoretischen Grundlagen 
wie zum Beispiel die Charta von Venedig (1964), die Charta 
von Burra (urspr. 1979) oder die bereits zitierten Leitsätze zur 
Denkmalpflege in der Schweiz behandeln die Umnutzung.5 Sie 
geben keine direkte Handlungsanleitung, weisen aber in ihrem 
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Gerettet dank bürgerschaftlichem Engagement und der Gründung einer 
Stiftung, Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Auseinandersetzungen um die Erhaltung: „de Koninginnekerk 
moet blijven“, Foto: Nationaal Archief, Den Haag. 

konzentrierten Text auf die wichtigsten Möglichkeiten und Pro-
bleme der Umnutzung hin. In diesen und anderen Grundlage-
papieren wird die Umnutzung eines Denkmals grundsätzlich 
als geeignetes Mittel betrachtet, um ein gefährdetes, leerste-
hendes Baudenkmal zu retten. Sie machen aber auch deutlich, 
dass die Umnutzung mit grossem Bedacht angewandt werden 
soll. Denn im Umnutzungsfall wird nicht nur Bauliches ver-
ändert, in der Regel wird auch der Sinnzusammenhang zwi-
schen Architektur und Nutzung aufgelöst.6 Und gerade dieser 
war für die aktuell umstrittenen, jüngeren Bauten ein elemen-
tarer Gestaltungsansatz. 
In den Leitsätzen zur Denkmalpflege in der Schweiz wird ge-
sondert darauf hingewiesen, dass die Suche nach einer geeig-
neten, dauerhaften Neunutzung unter Umständen sehr lange 
dauern kann (10–15 Jahre sind bei Kirchen erfahrungsgemäss 
keine Seltenheit!) und dass das Denkmal in der Zwischenzeit 
zu unterhalten ist.7 Also nur, wenn die ursprüngliche Nutzung 
nachweislich auch nicht mit ähnlichen Nutzungen kombiniert 
im Denkmal verbleiben kann (erweiterte Nutzung), wird die 
Denkmalpflege eine Umnutzung unterstützen können.
In Deutschland kennt man weitergehende denkmalpflegerische 
Positionspapiere. In einer Resolution der Landesdenkmalpfle-
ger aus dem Jahr 2009 wird die Frage der Um- und Weiternut-
zung von Kirchen als beginnender „gesamtgesellschaftlicher 
Anpassungsprozess“ beschrieben, der nach einem umsichtigen 
Mediationsverfahren zwischen allen Beteiligten verlangt. Sol-
che Positionspapiere, aber auch praktische Ansätze aus dem 
benachbarten Ausland, – wie etwa die Gründung von Stiftun-

gen oder die flächendeckende Inventarisierung im Internet – 
können durchaus als Inspirationsquellen für die weiteren Aus-
einandersetzungen in der Schweiz dienen.
Zu Kirchenumnutzungen in der Schweiz: Die eigens für die 
Tagung erstellte Ausstellung zeigt, dass in den letzten Jahren 
in verschiedenen Kantonen der Schweiz Kirchengebäude um-
genutzt wurden oder über erste Abbrüche nachgedacht wird. 
Verglichen mit dem benachbarten Ausland (vielleicht mit Aus-
nahme Österreichs) ist das Problem in der Schweiz noch nicht 
flächendeckend angekommen. Meine Umfrage in den vergan-
genen Wochen bei verschiedenen Denkmalpflegefachstellen 
zur aktuellen Situation in der Deutschschweiz hat ein gerin-
ges Echo ausgelöst.8 Jede betroffene kantonale Fachstelle sucht 
unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und Richtlinien 
von Fall zu Fall nach individuellen Lösungen. Das Interesse an 
der Tagung zeigt aber auch, dass alle Anwesenden davon aus-
gehen, dass der kirchliche Strukturwandel weitaus umfangrei-
chere Ausmasse annehmen wird. 
Mit einem koordinierten Prozess könnte die Schweiz einen 
deutlich zielführenderen Weg einschlagen, als das anderswo 
bisher möglich war. Auch meiner Erfahrung nach wäre es ein 
Fortschritt, wenn sich zum Beispiel auf kantonaler Ebene alle 
Beteiligten über die verschiedenen Problemfelder unterhalten 
können. Hierzu bedarf es zuvor aber einer Analyse des gesam-
ten Kirchenbaubestands. Heute kann man noch planen, wenn 
künftig tatsächlich pro Jahr eine grosse Anzahl leerstehender 
Kirchen anfällt, wird man nur noch im Eilverfahren von Fall 
zu Fall entscheiden können. 
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Mehrgeschossiger Ausbau, der das Kirchengebäude innen und  
aussen massiv verändert, Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Es wird einen langen Atem brauchen, bis für einzelne Kirchen 
dauerhafte Umnutzungen gefunden sein werden. Deshalb sind 
medienwirksame Einzelvorstösse einzelner Betroffener wenig 
sinnvoll. Da diese Problematik auch eine räumliche ist, müs-
sen auch grössere, gemeindeübergreifende Zusammenhänge 
berücksichtigt werden. Es wäre wünschenswert, wenn man 
mit allen Beteiligten eine Art Fahrplan für Kirchengemeinden 
entwickeln könnte, wie eine Kirchenumnutzung überhaupt ge-
lingen kann. Auch Nutzungskonzepte für die kircheneigenen 
Immobilien in einer Stadt können für den Umgang mit wenig 
genutzten Kirchengebäuden wichtige Anhaltspunkte liefern.

3. Denkmalpflegerische Problemfelder (Beispiele)
Die denkmalpflegerischen Leitideen lassen sich bei der Un-
tersuchung jüngerer Kirchenumnutzungsbeispiele bestätigen. 
Zwei Hauptproblemfelder, die es aus denkmalpflegerischer 
Sicht zu berücksichtigen gilt, werden genauer beschrieben: 
die Substanzerhaltung und die Nutzungswahl. Aus der jün-
geren Vergangenheit stelle ich einige rücksichtsvolle und ei-
nige weniger sensible Um- und Ausbaulösungen vor, die die 
Schwierigkeiten einer denkmalgerechten Umnutzung veran-
schaulichen können. Es geht mir dabei nicht darum, Einzelbei-

spiele zu bewerten, sondern darum, exemplarisch auf wieder-
kehrende Fragestellungen hinzuweisen. Deshalb werde ich an 
dieser Stelle weder auf die genaue Lokalisierung noch auf die 
Einzelschicksale dieser Kirchengebäude eingehen.
Substanzerhaltung: Die Substanzerhaltung eines Baudenkmals 
ist – wie bereits geschildert – nach den internationalen Richt-
linien einer der wichtigsten Gesichtspunkte für die Beurtei-
lung baulicher Veränderungen. Allzu grosse bauliche Eingriffe 
hat der Denkmalpfleger im Umnutzungsfall unabhängig von 
der Baugattung bzw. der Nutzung abzuwenden. In den Leit-
sätzen zur Denkmalpflege in der Schweiz heisst es dazu: „Die 
Substanz des Denkmals hat Vorrang vor den heute geltend ge-
machten Bedürfnissen, die häufig einem kurzfristigen Wechsel 
unterworfen sind. Die neuen Ansprüche sind auf ihre Denk-
malverträglichkeit zu prüfen, allenfalls zu reduzieren, unter 
Umständen abzulehnen.“ Und etwas später (Art. 4.4): „Um-
fang und Tiefe eines Eingriffs sind möglichst klein zu halten.“
Erhebliche bauliche Veränderungen an der Fassade und flächen-
deckende, mehrgeschossige Ausbauten werden ausgehend von 
diesen Richtlinien als wenig denkmalgerecht eingestuft werden 
müssen, da auch die binnenräumliche Disposition ein wichtiges 
Merkmal der Kirchenbauten ist. Häufig schränkt allerdings be-
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reits die Belichtung des Kirchenraumes die Ausbaumöglichkei-
ten ein. Gerade die Umnutzung von Kirchengebäuden mit ihren 
grossen Raumvolumen mit eingeschränkter Belichtung und den 
raumklimatischen Eigenheiten, lässt sich auch mit den besten 
Absichten einer integralen Erhaltung nur schwer bewerkstelli-
gen, ohne dass ihre Substanz reduziert wird.
Technische und statische Anpassungen für die neue Nutzung 
sind ebenfalls von Anfang an zu bedenken. Je nach Nutzungs-
art oder Komfortansprüchen können diese erheblich oder un-
problematisch sein. Themen wie Brandschutz, energetische 
Anpassungen und thermischer Komfort sind von allen Betei-
ligten vorab zu berücksichtigen. Aufgrund des grossen Gebäu-
devolumens und wegen fehlender Nebenräume können techni-
sche Neubaunormen zu erheblichen gestalterischen aber auch 
substanziellen Beeinträchtigungen führen.
Analysiert man ausgeführte Beispiele, kann man folgende Be-
obachtungen festhalten: Der Wechsel der Nutzung kann dann 
denkmalgerecht genannt werden, wenn Gestalt und Struktur 
des Kirchengebäudes nicht beeinträchtigt werden. Je intensi-
ver und kleinteiliger die neue Nutzung, um so grösser sind 
die baulichen Anpassungen innen wie aussen. Sporadische 
Neunutzungen lassen sich mit Rücksicht auf das Baudenkmal 

Technische Anpassungen wegen der Umnutzung betreffen häufig 
den Innenraum, Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Technische Anpassungen wegen der Neunutzung als Veranstaltungs­
zentrum können sogar die Fassade betreffen, Foto: Eva Schäfer.

eher integrieren als mehrgeschossig angeordnete, konstante 
Nutzungen. Die Gestaltung der Neubauelemente oder der neu-
en Ausstattung sind so zu wählen, dass sie das Baudenkmal 
für die gewählten neuen Zwecke ertüchtigen und rücksichts-
voll ergänzen, sodass Alt und Neu erfahrbar bleiben.
Zur Ausstattung: Mit der „baulichen Substanz“ ist auch die In-
nenausstattung gemeint. Je ursprünglicher und wertvoller die 
Ausstattung des Kirchengebäudes ist, umso wichtiger ist die 
integrale Erhaltung vor Ort. Insbesondere die liturgische In-
nenausstattung kann eine erhebliche Qualität eines Kirchenge-
bäudes darstellen. Gerade Bankreihen werden für eine flexible 
Neunutzung häufig entfernt, können aber aus denkmalpflege-
rischer Sicht ebenfalls ein wesentlicher Teil der Innenausstat-
tung sein. So ist bereits bei der Suche nach geeigneten Nut-
zungsoptionen die Ausstattung zu berücksichtigen. Frühzeitige 
Absprachen zwischen den Kirchenvertretern und der Denkmal-
pflege über die Ausstattung und Dekoration sind vonnöten, 
ehe eigentumsrechtliche Veränderungen vorgenommen wer-
den oder Ausstattungsstücke weggegeben werden.
Die Wahl der Neunutzung: Dass sich die denkmalpflegerischen 
Problemfelder nicht auf handfeste bauliche Massnahmen be-
schränken, wird deutlich, wenn man sich mit dem Thema der 



04/2015  kunst und kirche12

Eva Schäfer

Auch kirchliche oder kircheneigene 
Nutzungen können intensiv sein, 
Foto: Kirchliche Bauabteilung beim 
OKR Schwerin.

Nutzungswahl beschäftigt. In den Leitsätzen zur Denkmalpfle-
ge in der Schweiz steht dazu Folgendes (Art. 3.2): „Die Nut-
zung eines Denkmals sichert das Interesse an seinem Unterhalt 
und die dazu notwendigen Einkünfte. Denkmalnutzung darf 
indessen nicht nur ökonomisch definiert werden. Auch eine 
ideelle oder städtebauliche bzw. landschaftsprägende Bedeu-
tung oder eine museale Präsentation sind als Nutzung zu ver-
stehen.“ Und etwas später heisst es: „Neue Nutzungen müs-
sen sich am Denkmal orientieren.“ 
Nutzungsart: Wenn man die Diskussionen über Kirchenumnut-
zungen verfolgt, wird seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich 
über geeignete oder weniger geeignete Nutzungsarten nachge-
dacht. Die Art der Neunutzung kann auch zu einem denkmal-
pflegerischen Problem werden, wenn das Gebäude durch die 
neue Nutzung ideell oder wiederum substanziell abgewertet 
wird. Schwierig sind auch Neunutzungsarten, die sich nicht 
bewähren („Kaskadenumnutzungen“). Denn jeder Nutzungs-
wechsel ist mit weiteren substanziellen Eingriffen verbunden 
und entspricht so nicht dem denkmalpflegerischen Ideal der 
Nachhaltigkeit.
Es kann vorkommen, dass andere Neunutzungen die beste-
hende kirchliche Architektur als Kontrast zu den eigenen Ak-
tivitäten nutzen, diese Nutzungsvorstellungen können die mit 
der Architektur verknüpften ideellen Werte konterkarieren.9 
Dieser Aspekt ist kein unmittelbar denkmalpflegerisches Pro-
blem. Er ist es aber beispielsweise dann, wenn, wegen dieser 
ideellen Abwertung, der Unterhalt nicht gewährleistet ist oder 

dem Kirchenbau wegen fehlender Interessenten dauerhafter 
Leerstand droht. 
Nutzungsintensität: Von Belang ist in diesem Zusammenhang 
auch die Nutzungsintensität. Das Denkmal wird zu wenig be-
rücksichtigt, wenn allzu intensive Nutzungsanforderungen an 
die immer sporadisch genutzten Kirchenbauten gestellt wer-
den. Manchmal lassen sich Schäden aufgrund der neuen Nut-
zung erst im Laufe des Gebrauchs erkennen, vielfach sind sie 
aber bereits bei der Wahl der neuen Nutzung absehbar. 
Ähnlich ist es, wenn die neue Nutzung immer höhere tech-
nische Anforderungen an das Baudenkmal stellt, das dieses 
aber nicht ohne weitere gestalterische oder substanzielle Be-
einträchtigung bewältigen kann. Die Bausubstanz und die ge-
stalterischen Qualitäten der Kirchengebäude werden bei hoher 
Nutzungsdichte auch dann in Mitleidenschaft gezogen, wenn 
scheinbar ideale Nutzungsarten (wie kircheneigene oder kultu-
relle Nutzungen) gefunden wurden. Nach den Erfahrungen aus 
der jüngeren Vergangenheit konnten vor allem kleinteilige, in-
tensive halbprivate oder private Nutzungsarten die Anforderun-
gen einer denkmalgerechten Kirchenumnutzung nicht erfüllen.

4. Drei Thesen zu Kirchenumnutzungen
1. Die Wahl der Neunutzung kann dann als erfolgreiche Ret-
tungsmassnahme betrachtet werden, wenn sie nachhaltig zur 
Sicherung des Gebäudes und seiner Bedeutung als Kirchen-
gebäude beizutragen vermag. Die Neunutzung darf nicht zu 
Schäden oder zusätzlichen Eingriffen führen. Mittelfristig ge-
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sichert werden kann ein Baudenkmal mittels Umnutzung nur, 
wenn ein nachhaltiges, angemessenes Nutzungskonzept ge-
funden wird.10

2. Wenn man das Thema der Kirchenumnutzungen – mit all sei-
nen Facetten – zu betrachten versucht, dann scheint eine Umnut-
zung am ehesten dann „erfolgreich“ zu sein, wenn sie in mög-
lichst vielen Belangen der ursprünglichen Nutzung entspricht.
3. Es ist sinnvoll, für Kirchenumnutzungen in der Schweiz ei-
nen mit allen Beteiligten koordinierten Prozess einzuleiten, der 
über das Schicksal eines Einzelgebäudes hinausgeht. In Städ-
ten oder kirchlich zusammengehörenden dörflichen Regionen 
sollte immer der Gesamtbestand an Kirchen analysiert werden, 
ehe Einzelentscheidungen über neue Nutzungen oder Abbrü-
che von Kirchengebäuden getroffen werden.

Trotz der Umnutzung des Kirchengebäudes konnte die liturgische Ausstat­
tung vor Ort erhalten werden, Foto: Eva Schäfer.

In diesem ehem. Kirchenraum finden an bis zu zweihundert Tagen im 
Jahr Veranstaltungen statt. Die Ausbauelemente leiden darunter, und das 
Raumklima hat sich verändert, Foto: Eva Schäfer.
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Kirchenumnutzungen aus theologischer Sicht
David Plüss

Der Beitrag leuchtet vier Aspekte des Kirchenraumes theologisch aus: 1. Kirchen als Orte der Transzen-
denz im Alltag, als heilige Orte, 2. Kirchen als liturgische Orte, 3. Kirchen als Orte der Verkündigung, 
4. Kirchen als Versammlungsräume der Gemeinde. Die Systematik ist einerseits eine erfahrungstheore-
tische, andererseits eine trinitäts-theologische.

Wie sind Kirchenumnutzungen aus theologischer Sicht zu be-
urteilen? Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es nicht etwa 
theologische Argumente sind, welche die Debatte über eine er-
weiterte, veränderte oder sistierte Nutzung von Kirchenräumen 
angestossen haben. Die Diskussion wird nicht deshalb geführt, 
weil Kirchenräume aus theologischer Sicht fraglich geworden 
wären, sondern die Gründe sind bekanntlich überwiegend öko-
nomischer und demographischer Natur. Vielleicht auch ekkle-
siologischer Natur, wenn zutrifft, was Thomas Erne keck in 
den Raum wirft, dass nämlich „die Kirche nicht zu viele Räu-
me hat, sondern zu wenig Ideen, um deren Potential zu nut-
zen“1. Jedenfalls spielt die Theologie in diesem Konzert nicht 
die erste Geige, sondern kommt erst dann ins Spiel, wenn kon-
krete Umnutzungen erwogen und Kriterien ausgehandelt wer-
den, um zu einer auch theologisch reflektierten und verant-
worteten Entscheidung zu gelangen. Denn neben finanziellen, 
städtebaulichen und denkmalpflegerischen Argumenten sind 
ebenso kirchentheoretische und theologische Aspekte im Blick 
zu behalten, weil und solange die raison d’être eines Kirchen-
gebäudes eine christlich-religiöse ist. Die sachgemässe Beur-
teilung einer Umnutzung ist nicht möglich, wenn theologische 
Argumente gänzlich ausser Acht gelassen werden.
Sonja Keller erörtert in diesem Heft die Frage der Kirchenum-
nutzung aus kirchentheoretischer Perspektive. Wie unterschei-
det sich diese von der theologischen? Die Antwort hängt da-
von ab, ob die Kirche als religiöse Organisation oder ob sie als 
Möglichkeitsraum des Unverfügbaren, als Gemeinschaft der 
Glaubenden und als Leib Christi aufgefasst wird. Während die 
Theologie zunächst von den biblischen Narrativen und dem 
diese verdichtenden christlich-religiösen Symbolsystem aus-
geht und beides auf die virulenten Fragen der Umnutzung zu 
beziehen versucht, bedenkt die Kirchentheorie dieselben Fra-
gen aus der Perspektive der gemeindlichen, sozialen und kir-
chenpolitischen Situation. Theologische Argumente haben zu-
dem eine unhintergehbare konfessionelle Kontur. Dies zeigt 
sich am Beispiel des Kirchenraumes besonders deutlich. Mei-

ne eigene religiöse und kirchenräumliche Sozialisation erfolg-
te in reformierten Kirchen und Gemeinden, und auch meine 
theologische Prägung ist eine protestantische. Allerdings werde 
ich in diesem Beitrag die protestantische Perspektive so einzu-
spielen versuchen, dass sie auch von Seiten anderer Konfessi-
onen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen aufge-
nommen und weitergespielt werden kann. 
Schliesslich haben theologische Argumente ein Gefälle hin 
zum Grundsätzlichen und Generellen, wohingegen die aktu-
elle Diskussion vor allem pragmatisch und mit von Fall zu Fall 
geführt werden muss. So spreche ich denn im Folgenden nicht 
von theologischen Kriterien, die es erlaubten, trennscharf zu 
unterscheiden, sondern von theologischen Aspekten, die es in 
einer konkreten Diskussion zu beachten und für eine Entschei-
dung gegeneinander abzuwägen gilt.

1. Kirchenräume als heilige Orte: stabile Orte der  
Transzendenz im Alltag
Für die Menschen des Mittelalters war klar: Kirchen sind ge-
weihte, sind heilige Orte.2 Die Reliquien des Schutzpatrons in 
der Mensa des Hauptaltars, aber auch die im Tabernakel auf-
bewahrte gewandelte Hostie symbolisierten diese Heiligkeit in 
dingfester Gestalt. Um von ihren Segenskräften zu profitieren, 
liess man sich möglichst nahe beim Altar bestatten: vorne im 
Kirchenraum oder im Kirchhof.3 
Die Vorstellungen dieser Heiligkeit haben sich in der Neuzeit 
teilweise gewandelt und auf jeden Fall vervielfältigt. Während 
die Heiligkeit des Raumes in der römisch-katholischen Kirche 
ihre Dingfestigkeit behielt, wobei sie verstärkt auf das geweihte 
Amt und die Konsekration in der Messe hin fokussiert wurde, 
haben die Reformatoren eine materielle, dingfeste Vorstellung 
von Heiligkeit zurückgewiesen. Kirchen sind für sie nicht an 
sich heilig, sondern nur aufgrund der göttlichen Gegenwart, 
die im Gottesdienst erhofft und erbeten wird. Der Unterschied 
zur mittelalterlichen Vorstellung ist indes weniger kategorial 
als oft behauptet wird4, denn die göttliche Gegenwart heiligt 
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chen schnelllebigen Zeit, auch und gerade was die religiösen 
Einstellungen, Praxen und Moden anbelangt, von erheblicher 
Bedeutung. Sie ist sogar für jene von Belang, die selber keine 
Kirchen aufsuchen, sich diese Option aber offen halten wol-
len und Kirchen als öffentliche Zeichen der Transzendenz an-
erkennen.11 Daraus ergibt sich ein erstes Fazit für die Frage der 
Kirchenumnutzung: Bei einer veränderten Nutzung von Kir-
chenräumen ist zu entscheiden, ob diese weiterhin als sicht- 
und erfahrbare Zeichen der Transzendenz fungieren oder dem 
wirksamen Handeln des Alltags eingegliedert und damit pro-
faniert werden sollen. Bei dieser Entscheidung handelt es sich 
um eine kategorische Entscheidung, um eine Weichenstellung.

2. Kirchenräume als liturgische Orte
Religiöse Erfahrungen blieben welt- und formlos, wenn sie sich 
nicht mit bestimmten Symbolen und Ritualen verbinden wür-
den und sich in ihnen stimmig ausdrücken könnten.12 Wer ei-
nen Kirchenraum aufsucht, um zur Ruhe zu kommen und sich 
auf Wesentliches zu besinnen, sucht diesen nicht nur deshalb 
auf, weil in ihm der Lärm der Strasse verebbt und Stille einen 
umfängt, sondern vor allem wegen der eigentümlichen Gestalt 
und Atmosphäre des Raumes: wegen der Gleichzeitigkeit von 
Weite und Schutz; wegen des gedämpften Lichts, das oft in-
direkt und gebrochen in den Kirchenraum einfällt; wegen der 
Ausrichtung des Raumes und des Blickes nach vorne und oben, 
was zugleich eine Ausrichtung nach innen anzuregen vermag; 
vielleicht auch wegen der intensiven Farben und symbolischen 
Formen der Glasfenster, die den Alltag gerade nicht durchschei-
nen, sondern uns in eine andere Welt schauen lassen.
Zugleich wissen und spüren alle, die den Kirchenraum auf-
suchen, dass diesem Raum noch eine weitere Zweckbestim-
mung eignet: nämlich eine kollektive und rituelle. Kirchenräu-
me sind zuerst und vor allen Dingen liturgische Räume.13 Die 
„Liturgie ist die Bauherrin“14 der Kirchen. Die Formen und Me-
dien, welche dem religiösen Erleben eine nicht nur subjektiv 
stimmige, sondern auch in einem bestimmten Gedächtnisraum  

nach Heinrich Bullinger, dem Verfasser des Zweiten Helveti-
schen Bekenntnisses, auch die Kirchen. So heisst es im 22. Ka-
pitel über Die Gemeindegottesdienste und de(n) Kirchgang: 
„Wie wir aber glauben, dass Gott nicht wohne ‚in Tempeln von 
Händen gemacht‘, so wissen wir doch aus Gottes Wort und aus 
den heiligen Gebräuchen, dass die Gott und seiner Anbetung 
gewidmeten Stätten nicht gewöhnliche, sondern heilige Orte 
sind, und wer sich darin aufhält, soll sich ehrerbietig und ge-
ziemend benehmen, da er ja an heiligem Orte ist, vor Gottes 
und seiner heiligen Engel Angesicht.“5 
Die Heiligkeit der Kirchen hängt im reformierten Verständnis 
an der Heiligkeit Gottes, von der die Menschen durch Wort und 
Sakrament, in Gebet und Gesang berührt und verändert zu wer-
den hoffen und nach der sie ihr Leben ausrichten. Der Unter-
schied zur katholischen Theologie besteht insbesondere darin, 
dass die Reformierten kein geweihtes Amt anerkennen, das die-
se Heiligkeit personalisiert und vermittelte, und keine geweih-
ten Substanzen, die Heiligkeit in konzentrierter Weise reprä-
sentierten. Die reformierten Kirchen anerkennen weder Heilige 
noch so etwas wie ‚physische Hotspots‘ der göttlichen Präsenz.
Der reformierte Theologe Friedrich Schleiermacher (1768–
1834), der als „Kirchenvater des Neuprotestantismus“ gilt, 
legt eine moderne Lesart von Heiligkeit vor, die auch für auf-
geklärte Zeitgenossinnen und Zeitgenossen verständlich sein 
soll: Die mit der Vorstellung von Heiligkeit verbundene Grund-
differenz von Heilig und Profan expliziert er am Gottesdienst. 
Dieser sei nicht Alltag, sondern Feier und Fest, nicht wirksa-
mes Handeln, sondern darstellendes, expressives und symboli-
sches Handeln; allerdings ist der Gottesdienst nur dann christ-
licher Gottesdienst, wenn er sich ganz und gar auf den Alltag 
bezieht und mit ihm verbunden bleibt – als die andere Seite 
derselben Medaille. Heiligkeit ist mit Schleiermacher als Dif-
ferenz und Bezug zu verstehen, zugleich und in Spannung 
zueinander. Wenn wir von einem engen Zusammenhang zwi-
schen Gottesdienst und Kirchenraum ausgehen, dann können 
im Anschluss an Bullinger und Schleiermacher Kirchenräu-
me als andere Orte, als Ander-Orte, als Heterotope6 oder als 
Orte möglicher Transzendenzerfahrungen bestimmt werden, 
die ihre Alltagsrelevanz genau dadurch erlangen, dass sie die-
se Differenz sorgfältig aufrechterhalten und gestalten. 
Hier schliesst sich die bekannte Feststellung an, dass Men-
schen zunehmend Kirchen aufsuchen, um in ihre Atmosphä-
re einzutauchen, um zur Ruhe zu kommen und sich zu besin-
nen.7 Sie wollen Zeit zum Atmen finden, Raum für das Andere 
und Verändernde.8 Diese Menschen wollen keine Predigten 
hören und sich an keiner Messe beteiligen, sondern durch die 
eigentümliche Atmosphäre des Raumes eine Präsenz erleben, 
die sie weder sehen noch greifen, aber spüren können. Wer 
über die Schwelle in einen alten Kirchenraum eintritt, um in 
diesem, angeregt durch die ihm eigene Atmosphäre, einem 
bleibend unverfügbaren Anderen zu begegnen, praktiziert Re-
ligion in einer basalen Gestalt.9 Die bauliche und institutio-
nelle Stabilität von Kirchen hat dabei den Vorzug, dass solche 
‚Möglichkeitsräume von Transzendenz‘ verlässlich aufgesucht 
werden können.10 Diese Verlässlichkeit ist in einer ausgespro-

„Kirchen haben eine weit umfassendere Bedeutung 
als die der Funktionserfüllung (zum Abhalten des 
Gottesdienstes beispielsweise), noch sind sie aus-
schliesslich als Symbole christlicher Religion zu 
verstehen. Kirchen sind Orte der Identifikation, in 
einem sehr umfassenden Sinne. Gerade deshalb ist 
es wichtig, sich mit der Zukunft unserer Kirchen-
bauten weit über die Logik der Ökonomie hinaus  
zu beschäftigen.“ — JE AN-DANIEL GROSS



04/2015  kunst und kirche16

David Plüss

zu einer auditiven Spiritualität der Innerlichkeit, indem nicht 
mehr der sakrosankte Vollzug der Eucharistie, sondern Predigt 
und Gebete im Zentrum stehen. Bisher nach aussen gerichte-
te Gesten und Rituale werden radikal reduziert und nach in-
nen gewendet, wobei sich auch die fromme Innerlichkeit stim-
mige Aussenräume sucht und gestaltet und dazu körperliche 
Gesten entwickelt.
Die auf Reflexivität und Innerlichkeit sowie auf das Medium des 
Wortes fokussierte Liturgie reformierter Kirchen führte bekannt-
lich oft zu einer Achsendrehung der Raumnutzung: Die Kanzel 
wurde in vielen Kirchen an einer Seitenwand im Kirchenschiff 
befestigt und der Raum fortan quer bespielt. Drittes Fazit: Soll 
bei einer veränderten Nutzung des Kirchenraumes der Verkün-
digungsdimension Rechnung getragen werden, so legen sich 
Verwendungsweisen nahe, die auf Bildung und Reflexion, auf 
Kulturvermittlung und kritische Kulturaneignung zielen.

4. Kirchenräume als Versammlungsräume der Gemeinde
Auch wenn ich damit die hübsche erfahrungspsychologische 
Trias, die übrigens ebenso gut trinitätstheologisch buchsta-
biert werden könnte, aufsprenge, möchte ich noch eine vier-
te Dimension der religiösen Erfahrung anfügen, die ich als 
theologisch grundlegend erachte: die Raumdimension der 
versammelten Gemeinde. Kirchenräume sind Gemeinderäu-
me, Gemeinschaftsräume. Wenn die Liturgie den Raum baut, 
dann ist auch die Gemeinde, die die Liturgie trägt, beteiligt. 
Sie ist die erste und eigentliche Liturgin. Im Gottesdienst soll 
nach Martin Luther nichts anderes geschehen, „als dass unser 
lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und 
wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobge-
sang“16. Dieselbe Zielrichtung hat 400 Jahre später die Litur-
giekonstitution des II. Vatikanischen Konzils. Dort heisst es: 
„Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zu 
der vollen, bewussten und tätigen Teilnahme an den liturgi-
schen Feiern geführt werden, wie sie das Wesen der Liturgie 
selbst verlangt und zu der das christliche Volk […] Kraft der 
Taufe Recht und Amt besitzt.“17

Kirchenräume sind Gemeinderäume, weil die religiöse Erfah-
rung sich nicht nur individuelle, sondern ebenso kollektive 
Formen der feierlichen Darstellung und der Kommunikation 
sucht. Vor allem aber: die versammelte Gemeinde stellt den 
Nukleus von Kirche überhaupt dar. Sie ist Kirche im Vollsinn 
des Wortes. Alle weiteren Strukturen, Ämter und Handlungs-
felder sind abgeleitete, aber bleibend auf die Versammlung ver-
wiesene Weisen des Kirche-Seins. Demzufolge sind Kirchen-
räume grundsätzlich als Versammlungsräume zu konzipieren 
und darauf hin zu optimieren. 
Diese Dimension führt nicht notwendigerweise zur Petrifizie-
rung der stabilen oder immer kleiner werdenden Ortsgemein-
de. Nicht die – historisch gewachsene und also kontingen-
te – Struktur der Parochie oder Pfarrei soll legitimiert werden, 
vielmehr lässt sich Gemeinde auch dynamisch, mobil und zeit-
lich begrenzt denken und leben. Neuerdings ist von Pop-Up-
Communities und Pop-Up-Monasteries18 die Rede, von Fresh 
Expressions of Church und von Kloster auf Zeit. Aber auch Kul-

situierte und in einem religiösen Symbolsystem verortete Ge-
stalt verleihen, sind sowohl räumliche als auch rituelle, litur-
gische: die versammelte Gemeinde und der Klang der Orgel, 
die Gesänge und die Gebete, die Lesungen und die Auslegung, 
die Sakramente und der Segen. Für sie, für die Liturgie wurde 
der Kirchenraum gebaut und immer wieder verändert. Ihr soll 
er dienen, zuerst und vor allem. Und selbst wenn er nur noch 
selten für Gottesdienste genutzt wird, so ist er doch einzig da-
durch legitimiert, dass er Möglichkeitsraum für stimmige und 
berührende Gottesdienste ist und bleibt. Daraus folgt ein zwei-
tes Fazit: Bei einer veränderten Nutzung des Kirchenraumes 
geht es darum, zu entscheiden, ob die liturgische Ausrichtung 
des Raumes beibehalten oder aufgegeben werden soll. Wird 
sie, zumindest als Möglichkeit, beibehalten, sind die entspre-
chende (konfessionell sehr unterschiedlich geprägte) Theolo-
gie des Gottesdienstes und ihre jeweilige Verräumlichung und 
Ritualisierung in Rechnung zu stellen.

3. Kirchenräume als Orte der Verkündigung
Religiöse Erfahrung ist immer dreigliedrig: Zum berührenden, 
aber oft diffusen Erlebnis sakraler Atmosphäre und zum stim-
migen Ausdruck durch Räume und Liturgien kommt die Deu-
tung hinzu, die Reflexion. Eine Erfahrung kommt erst dann zu 
sich selbst und wird zu ‚meiner‘ Erfahrung, wenn ich sie zu 
deuten vermag, sie zur Sprache bringe, reflektiere und mit an-
deren Erfahrungen vergleiche.15 Dies war ein zentrales Anlie-
gen der Reformatoren des 16. Jahrhunderts, aber auch der Vä-
ter des II. Vatikanischen Konzils: der Glaube soll verstanden, 
die Bibel nicht nur gelesen, sondern auch ausgelegt werden; 
das, was Christenmenschen mit ‚Gott‘ ansprechen, soll refle-
xiv mit dem Alltag und unserem Verhalten verbunden werden. 
Für den Kirchenraum der Reformierten hatte das einschneiden-
de Konsequenzen: Er ist nun nicht mehr auf den Altar, sondern 
auf die Kanzel ausgerichtet. Er muss die Verständlichkeit der 
Predigt gewährleisten, nicht mehr die Sichtbarkeit der am Al-
tar erhobenen Elemente. Eine Schaufrömmigkeit wandelt sich 

„Für ein Kirchengebäude eine neue oder erweiterte 
Nutzung zu finden, kann für die Betroffenen ein 
schmerzhafter Prozess sein, der aber auch Chancen 
birgt. Wo man sich damit auseinandersetzen muss, 
kann es nicht darum gehen, in ein Klagen zu verfal-
len. Vielmehr soll über einen klugen und sinnvollen 
Umgang mit dem Thema nachgedacht werden, mit 
einem Blick aufs Ganze.“ — JOHANNES ST ÜCKELBERGER
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turkirchen, Hochschulgemeinden und kirchliche Bildungshäu-
ser haben ihre – fluiden und changierenden – Gemeinden.19 
Zu denken ist darüber hinaus an Migrationsgemeinden und 
freikirchliche Gemeinschaften, denen Kirchen vermietet oder 
überlassen werden könnten. Oder an muslimische Gemeinden, 
die bereits vereinzelt Kirchen in Moscheen umbauten. Dau-
erhaft leerstehende oder nur selten von Gemeinden benutzte 
Kirchen machen selbst religiös unmusikalischen Zeitgenossen 
deutlich, dass hier eine wesentliche raison d’être dieses Rau-
mes offenbar weggebrochen oder am Verdunsten ist.
Viertes Fazit: Soll bei einer veränderten Nutzung eines Kirchen-
raumes der Gemeindedimension Rechnung getragen werden, 
so ist an Verwendungsweisen zu denken, in denen die sozia-
le Gestalt unseres Zusammenlebens im Zentrum steht und als 
zentrale Aufgabe der Bildung und der Einübung, der Aushand-
lung und der Konfliktbewältigung anerkannt wird.
Soweit vier theologische Aspekte, die meines Erachtens in der 
Diskussion um eine veränderte Nutzung des Kirchenraumes 
mitbedacht werden sollten. Sie liegen auf unterschiedlichen 
Ebenen, zielen in unterschiedliche Richtungen, stehen aber in 
einem sowohl erfahrungstheoretischen als auch theologischen 
Zusammenhang. Die Kirchen sind gut beraten, nicht nur öko-
nomische, sondern auch theologische Aspekte ins Gespräch 
zu bringen. Denn diese machen deutlich, dass Kirchenräume 
nicht nur drückende Budgetposten darstellen – das sind sie un-
bestreitbar auch! –, sondern Potentiale, welche die Kirchen de-
zidiert ergreifen und mitgestalten sollten, mutig und innovativ, 
kreativ und theologisch verantwortet. Ziel ist dabei nicht die 
Besitzstandswahrung, sondern die Humanisierung der Lebens-
räume in einer zunehmend mobilen und pluralen Gesellschaft.

„Wenn eine Kirchgemeinde ihre Kirche auf neue, 
andere Art verwenden und dazu Eingriffe bei Bau 
oder Ausstattung vornehmen möchte, dann ver-
sucht sie, der Substanz des Bauwerks die Treue 
zu halten. Sie betreibt ‚Denkmalpflege‘, und es ist 
gut, wenn sie das im kritischen Gespräch und in 
der Zusammenarbeit mit der staatlichen Denkmal-
pflege tun kann.“ — BENZ H. R . SCHÄ R
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Kirchenumnutzungen aus städtebaulicher Sicht
Johannes Stückelberger

Aus städtebaulicher Sicht ist festzuhalten: 1. Kirchenumnutzungen gab es schon immer. 
2. Kirchen stehen an städtebaulich relevanten Orten, sind öffentliche Gebäude und sollen  
deshalb weiterhin öffentlichen Nutzungen dienen. 3. Kirchenumnutzungen verlangen einen 
Blick aufs Ganze, auf die gesamte Sakraltopographie einer Stadt.

Der Ort, an dem eine Kirche in einer Stadt steht, trägt wesent-
lich zu deren Eigenheit und Wirkung bei. Soll deren Potential 
im Hinblick auf eine mögliche Umnutzung evaluiert werden, 
so muss neben kirchlichen, denkmalpflegerischen und weite-
ren Kriterien auch der städtebauliche Faktor mitberücksichtigt 
werden. Es gilt, eine Vorstellung zu entwickeln von der Sakral-
topographie einer Stadt, worunter ich das Netz der religiösen 
Orte in ihrer räumlichen und zeitlichen Beziehung zueinander 
und bezüglich ihres Standortes in der Stadt verstehe.1

Umnutzungen – das sind erweiterte kirchliche Nutzungen, 
Vermietungen, Verkäufe und Abrisse – gestalten sich bei den 
protestantischen und katholischen Kirchen wesentlich an-
spruchsvoller als bei den Sakralorten kleinerer Religionsge-
meinschaften. Zwar interagieren auch letztere mit einem städ-
tischen sozialen Umfeld, doch sind sie im öffentlichen Raum 
weniger sichtbar. Während der Verkauf der Kapelle einer Ge-
meinschaft kaum Aufsehen erregt, ist dies bei der Umnutzung 
eines Kirchengebäudes anders. Dies hängt wesentlich mit der 
städtebaulichen Relevanz der Kirchen sowie deren Sichtbar-
keit im öffentlichen Raum zusammen. Kirchen sind öffentliche 
Gebäude, die das Stadtbild prägen. Sie tun dies, je nach Ent-
stehungszeit, in unterschiedlicher Weise, was ich hier am Bei-
spiel der reformierten und katholischen Kirchen in der Stadt 
Basel zeigen will. Die Folgerungen, die ich daraus für das The-
ma der Kirchenumnutzungen ziehe, sind jedoch allgemeiner 
Natur und auch auf andere Städte übertragbar.

1. Kirchenumnutzungen gab es schon immer
In Basel gibt es heute 22 reformierte und 14 katholische Kir-
chen. Bevor ich auf diese eingehe, richte ich einen kurzen Blick 
auf jene Kirchen, Kapellen und Klöster der Stadt, die entwe-
der nicht mehr stehen oder seit langem und bis heute anderen 
als kirchlichen Zwecken dienen. Kirchenumnutzungen sind 
kein neues Thema.

Als Basel 1529 reformiert wurde, wurden in der Stadt nicht 
weniger als zwölf Klöster und Ordenshäuser aufgehoben und 
deren Gebäulichkeiten neuen, das heisst nichtkirchlichen Nut-
zungen zugeführt.2 Sie dienten fortan als Warenlager, Salzla-
ger, Frucht- und Kornschütten oder wurden an das Gewerbe 
vermietet. Das gleiche Schicksal teilten auch zahlreiche kleine-
re und grössere Kapellen. Als Sakralräume weiter genutzt wur-
den zunächst lediglich fünf Kirchen, die zu Pfarrkirchen erho-
ben wurden: das Münster, St. Martin, St. Leonhard, St. Peter 
und St. Theodor. Auf dem Merianplan der Stadt Basel von 1615 
ist der gesamte vorreformatorische Bestand an Sakralbauten 
noch zu sehen.3 Auch zweihundert Jahre später standen die 
meisten der Gebäude noch. Erst im 19. Jahrhundert begann 
das grosse Aufräumen, indem nicht weniger als ein gutes Dut-
zend Klöster und Kapellen abgerissen wurden. Man wollte die 
Stadt säubern und ihr ein modernes Erscheinungsbild verlei-
hen. Lagerräume und Kleingewerbe wurden aus der Altstadt 
ausgelagert, den öffentlichen Bauten wies man Funktionen zu, 
die mit ihrem äusseren Erscheinungsbild übereinstimmten. So 
riss man vor allem jene Gebäude ab, die für kirchliche Zwecke 
nicht mehr genutzt werden konnten oder die städtebaulich und 
architekturhistorisch unbedeutend waren. Gleichzeitig wurde 
eine Reihe von Kirchen, die seit der Reformation nicht mehr 
als solche genutzt worden waren, wieder kirchlichen Nutzun-
gen zugeführt. Unter anderem betraf dies die Clarakirche im 
Kleinbasel, deren Chor im 16. Jahrhundert abgetragen worden 
war, um an dessen Stelle ein Bollwerk zu errichten. Nun wurde 
die Kirche wiederaufgebaut und den Katholiken, die seit 1798 
in der Stadt Kultusfreiheit genossen, zur Nutzung überlassen. 
Ein anderes Beispiel ist die Predigerkirche, die in den 1870er 
Jahren renoviert und der Christkatholischen Gemeinde als Got-
tesdienstraum zur Verfügung gestellt wurde.
Etwas schwieriger gestaltete sich die Situation bei der Barfüsser-
kirche. Zwar stellte die Römisch-Katholische Kirche mehrmals 
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Stadt Basel. Landeskarte der Schweiz 1:25‘000, Datenbestand 2000. 
Dreiecke: Reformierte Kirchen. Kreise: Katholische Kirchen. Rot: vor 1850 
gebaut. Blau: zwischen 1850 und 1900 gebaut. Grün: zwischen 1900 und 
1950 gebaut. Gelb: zwischen 1950 und 2000 gebaut. Foto: swisstopo, 
Bearbeitung Ann-Kathrin Seyffer.
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den Antrag, sie als Kirche nutzen zu dürfen, doch wollte die Re-
gierung, die sich ausschliesslich aus reformierten Mitgliedern 
zusammensetzte, ihr diesen zentralen Ort nicht überlassen. Da 
in unmittelbarer Nähe in den Jahren 1857 bis 1865 die Elisabe-
thenkirche gebaut worden war – der erste Kirchenneubau in der 
Stadt seit der Reformation –, hatte man von reformierter Seite 
keinen Bedarf. Vorübergehend nutzte man sie als Kaufhaus, seit 
1894 befindet sich in ihr das Historische Museum. Damit wurde 
die Kirche Teil des kulturellen Zentrums, das in jenen Jahren auf 
dem Areal des ehemaligen Franziskanerklosters sowie des be-
nachbarten Steinenklosters entstand, mit Neubauten von Musik-
saal, Stadtcasino, Kunsthalle und Theater. Vor dem Hintergrund 
des romantischen Konzepts der Kunstreligion dürfte es kein Zu-
fall sein, dass das neue Kulturzentrum Basels an einem Ort ent-
stand, der im Alten Basel ein religiöses Zentrum gewesen war.
Was können wir aus diesen Fakten für die Frage der Kirchenum-
nutzung lernen? 1. Es gibt Kirchen und Kapellen, deren städte-
bauliche Bedeutungslosigkeit und mangelnde architektonische 

Qualität es durchaus zulässt, dass man sie abreisst. Unter ande-
rem trifft dies auf viele Kapellen christlicher oder anderer Ge-
meinschaften zu, deren Abriss oder Umnutzung oft gar nicht 
wahrgenommen wird, da sie schon zuvor kaum als religiöse 
Bauten erkennbar waren. 2. Dass in Basel nach der Reformati-
on so viele Sakralbauten erhalten blieben, auch wenn sie kei-
ne kirchlichen Funktionen mehr erfüllten, ist dem Umstand zu 
verdanken, dass man für sie neue Nutzungen gefunden hat. Sa-
kralbauten, für die es vorübergehend von kirchlicher Seite kei-
nen Bedarf mehr gibt, sollten – wenn es deren Zustand recht-
fertigt und die städtebauliche Situation zulässt – erhalten und 
im Besitz der Kirchen bleiben. Nur so können sie später wie-
der in eine kirchliche Nutzung zurückgeführt werden, wie es 
in Basel bei etlichen Kirchen passiert ist. 3. Auch umgenutzte 
Kirchen sind Teil der Sakraltopographie einer Stadt. Ihr Äusse-
res bleibt in der Regel von der Neunutzung des Inneren unbe-
rührt, wird weiterhin als Kirche identifiziert und hat somit eine 
anhaltende religiöse Ausstrahlung auf die Stadt.

Matthäus Merian d. Ä., Vogelschauplan von Basel von Nordosten, 1642, aus: Topographia Germaniae, 
Bd. Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, Foto: Wikimedia Commons.
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2. Kirchen sind öffentliche Gebäude
Die reformierten und katholischen Kirchen in der Stadt Basel 
sind öffentliche Orte, und zwar aus verschiedenen Gründen. 
Die meisten von ihnen sind tagsüber geöffnet, stehen also allen 
Menschen zur Verfügung, unbesehen davon, ob diese Kirchen-
steuern zahlen. Zu ihrer Öffentlichkeit trägt zweitens bei, dass 
zur Zeit ihrer Erbauung ein Grossteil der Bevölkerung entwe-
der reformiert oder katholisch war. Die Gebäude repräsentie-
ren die Staats- bzw. Volkskirche, weshalb man für sie Standorte 
wählte, die öffentlichen Charakter haben, ähnlich den Schu-
len und kulturellen Bauten. Das unterscheidet sie von den Sa-
kralorten kleinerer christlicher und nichtchristlicher Gemein-
schaften, die in der Regel an Orten stehen, an denen sie kaum 
wahrgenommen werden.
Der öffentliche Charakter ist nicht bei allen Kirchen der glei-
che, er hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Die vorreforma-
torischen Pfarrkirchen Basels – und dies trifft auch auf die 
meisten Klöster zu – stehen alle innerhalb des inneren Mau-
errings aus dem 13. Jahrhundert, um den nach dem Erdbeben 
von 1356 eine zweite Mauer gezogen wurde, die die Vorstäd-
te einbezog. Viele der Kirchen haben Randpositionen und ste-
hen nahe der Stadtmauer, was unter anderem damit zusam-
menhängt, dass zuerst die beiden Hügel links und rechts des 
durch die Stadt fliessenden Birsig besiedelt wurden. Die meis-
ten sind nicht freistehend, sondern an benachbarte Häuser 
angebaut, und die Vorplätze, die als Friedhöfe dienten, sind 
klein. Mit ihren Türmen sind sie zwar auf Fernsicht angelegt, 
wer sich jedoch in der Stadt bewegt, sieht viele von ihnen nur 
aus der Nähe. Sie sind in die Stadt integriert, sind Teil eines 
organischen Ganzen. 
Dies änderte sich im 19. Jahrhundert.4 Für den ersten Kirchen-
neubau, den man ausserhalb der 1859 geschleiften Stadtmauer 
errichtete, die 1893–95 gebaute Matthäuskirche, wählte man 
als Standort einen durch vier Strassen eingefassten Platz, in 

Basel, Matthäuskirche, 1893–1895, Architekt: Felix Henry.  
Foto: Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt, Bauverwaltung.

Basel, Stadtplan, Öffentlicher Raum (rot), Ausschnitt 
Matthäuskirche, Foto: www.stadtplan.bs.ch.
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dessen Mitte man die Kirche baute (Bild: Matthäuskirche). Sie 
ist nicht mehr in das Quartier eingebunden, sondern steht frei, 
wodurch sie den Charakter eines Monuments erhält. Bis 1911 
war in Basel für den Bau der reformierten Kirchen der Staat zu-
ständig, der diese in die Planung der Stadterweiterung einbe-
zog und für sie städtebaulich relevante Orte wählte. Die Mat-
thäuskirche steht an einer Hauptverkehrsachse, die Grossbasel 
mit dem Badischen Bahnhof verbindet. Einen ähnlichen, städ-
tebaulich relevanten Platz erhielt die 1897–1901 errichtete Pau-
luskirche. Auch sie steht an einer neuen Hauptverkehrsachse, 
die auf der ehemaligen Trasse der französischen Eisenbahn an-
gelegt wurde, und zwar genau in der Blickachse der Strasse, 
die vom Schweizer Bahnhof Richtung Frankreich führt. Um 
ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, hat man das Terrain zusätzlich 
aufgeschüttet. Auch diese Kirche hat den Charakter eines Mo-
numents und setzt einen starken städtebaulichen Akzent. 
Etwas anders verhält es sich mit den Bauten der Römisch-Ka-
tholischen Kirche. Die 1884–86 errichtete Marienkirche, der 
erste katholische Kirchenneubau in Basel, steht an einer klei-
nen Quartierstrasse, eingebunden in eine Blockbebauung, so 
dass man sie erst sieht, wenn man direkt vor ihr steht. Immer-
hin befindet sich ihr Turm auf der Sichtachse zweier Strassen. 
Auch die katholische Kirche St. Antonius, 1924 bis 1927 ge-
baut, ist – nun nicht mit ihrer Fassade, sondern mit der Längs-
seite – in eine Blockbebauung integriert (Bild: St. Antonius). 
Zur Strasse hin wirkt sie eher abweisend, im Innern entfaltet 
sie jedoch eine Pracht, die an Kathedralen der Hochgotik er-
innert. Die zurückhaltende Sichtbarkeit dieser Kirchen dürfte 
damit zusammenhängen, dass die Römisch-Katholische Kirche 
Basel-Stadt damals noch Diasporagemeinde war. Den Status ei-
ner öffentlich-rechtlichen Persönlichkeit erhielt sie erst 1972. 
Für die zwischen 1920 und 1950 errichteten sowohl refor-
mierten als auch katholischen Kirchen galten wiederum an-
dere städtebauliche Prämissen. Den katholischen Kirchen ver-
lieh man nun eine höhere Sichtbarkeit, bei den reformierten 
verzichtete man auf die Monumentalität. Beiden gemeinsam 
sind die Standorte, für die bevorzugt Kreuzungen von Haupt-
verkehrsachsen gewählt wurden (Bild: Johanneskirche). Ein 
Hauptkriterium war die gute Erreichbarkeit durch Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr, was zum einen damit zusammen-
hängt, dass die Territorien der neuen Gemeinden und Pfarreien 
grösser wurden, zum andern mit dem Konzept der Volkskirche, 
demzufolge die Kirchen annähernd so viele Sitzplätze wie An-
zahl Kirchenmitglieder bieten mussten. Die Folge waren Kir-
chenräume, die wie Konzert-, Theater- oder Kinosäle, bisweilen 
auch wie Turnhallen aussehen. In etlichen der reformierten Kir-
chen dieser Zeit gibt es bereits flexible Bestuhlung sowie eine 
Bühne, so dass der Raum auch für andere als gottesdienstli-
che Anlässe genutzt werden konnte. Auch finden sich bereits 
Ansätze zu Kirchenzentren, indem entweder die Kirche zwei-
geschossig konzipiert wurde, mit der Möglichkeit, im Unterge-
schoss einen Gemeindesaal und weitere Räume unterzubrin-
gen, oder indem man weitere Räume an die Kirche anbaute.
Ab 1950 dominiert das Konzept des Kirchgemeindezentrums, 
französisch, der „cité paroissiale“. Es besteht darin, dass auf 

Basel, St. Antonius, 1924–1927, 
Architekt: Karl Moser, Ansicht von 
Kannenfeldstrasse, 1927, Foto:  
Heinrich Wolf-Bender.

Basel, Stadtplan, Öffentlicher Raum 
(rot), Ausschnitt St. Antonius, Foto: 
www.stadtplan.bs.ch.
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ein und derselben Parzelle neben dem Gottesdienstraum auch 
ein Gemeindesaal, Unterrichts- und Jugendräume sowie Woh-
nungen für die Pfarr- und die Sigristenfamilie gebaut werden, 
und zwar so, dass sie ein einheitliches Ganzes bilden. In den 
fünfziger Jahren stehen diese Kirchgemeindezentren zwar 
noch an Strassenkreuzungen, doch sind sie gegenüber den 
Bauten aus den vorausgehenden Jahrzehnten von der Strasse 
leicht zurückgesetzt und um einen offenen Innenhof angeord-
net. Damit wurde nun stärker der Aspekt des Zentrums betont. 
Verloren ging dabei der Charakter der Volkskirche. Zwar sind 
die Kirchgemeindezentren immer noch öffentlich sichtbare Ge-
bäude, doch sprechen sie mit ihrem häuslichen Erscheinungs-
bild nicht eine allgemeine, sondern primär eine kirchennahe 
Öffentlichkeit an. So konnte ein Architekt den Gottesdienst-
raum in einem solchen Kirchgemeindezentrum als „Wohnstu-
be der Gläubigen“ bezeichnen.5

In den 1960er Jahren zieht man die Kirchen von den Strassen-
kreuzungen ab und integriert sie in die Quartiere. Eine noch 
stärkere Nähe zu den Gemeindemitgliedern vor Ort wird nun 
gesucht, die Kirchen werden zu eigentlichen Quartierzentren. 
Es ist die Zeit, da man auch im Städtebau wegkam von den 
grossen Siedlungen mit stereotyp angeordneten Blöcken. Nicht 
mehr Reihung, sondern Sammlung war angesagt. Ein beson-
ders eindrückliches Beispiel für diese Entwicklung ist die 1964 
fertiggestellte Gellertkirche im damals nach einem Gesamtplan 
überbauten Gellertquartier im Osten von Basel. Die Kirche bil-
det das Zentrum des Quartiers, dessen Bauten strahlenförmig 
auf sie bezogen sind, was im Grundriss der Kirche aufgenom-
men wird (Bild: Gellertkirche). Eine Folge der Einbindung der 
Kirchen in das Quartier ist der Verlust ihrer Sichtbarkeit für 
jene, die nicht im Quartier wohnen. Diese Tendenz setzt sich 
fort in den 1970er Jahren, wo die Kirchen fast gänzlich un-
sichtbar werden. Die damals dominante Devise der Integration 
wurde baulich so umgesetzt, dass man die Gottesdiensträume 
in grössere Überbauungen einband, mit der Folge, dass diese 
nach aussen überhaupt nicht mehr als Kirchen erkennbar wa-
ren (Bild: Gemeindezentrum Winkelriedplatz, Lukaskirche). 
Diese Entwicklung findet heute eine Fortsetzung in den Räu-
men der Stille, die inzwischen zur fast obligatorischen Ausstat-
tung von Spitälern, Altersheimen, Universitäten und anderen 
öffentlichen Institutionen gehören, und die ebenfalls weitge-
hend unsichtbar sind.6

Welche Erkenntnisse ziehen wir aus dem vorgestellten Ma-
terial für die Frage der Kirchenumnutzungen? 1. Die refor-
mierten und katholischen Kirchen in Basel – mit Ausnahme 
der Bauten ab den 1970er Jahren – prägen durch ihren Stand-
ort auf Plätzen, an Strassenkreuzungen und in Quartieren das 
Stadtbild. Durch ihre Position und ihre Sichtbarkeit sind sie 
öffentliche Orte, die wegen ihres besonderen Erscheinungs-
bildes auch von einer nichtkirchlichen Öffentlichkeit als Sa-
kralorte wahrgenommen werden. Wollen die kirchlichen In-
stitutionen im städtischen Raum sichtbar bleiben, so ist es 
geboten, dass sie ihre Kirchen so lange wie möglich für ihre 
Zwecke nutzen. Müssen dennoch kirchliche Immobilien auf-
gegeben werden, so empfiehlt es sich, mit den Pfarrhäusern, 

Büros und Kirchgemeindehäusern zu beginnen, die nicht in 
gleicher Weise als kirchliche Bauten wahrgenommen werden. 
2. Wenn jedoch auch die Kirchengebäude nicht mehr gehalten 
werden können, so sollen Nutzungen gesucht werden, durch 
die die Gebäude weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
hen, durch die sie öffentliche Orte bleiben.7 Zu denken ist hier 
prioritär an Nutzungen, die der ursprünglichen Funktion der 
Gebäude nahestehen, das heisst religiöse, soziale und kultu-
relle. 3. Die vorgestellten Kirchengebäude spiegeln den Wan-
del, den die Kirchen als Institutionen und Gemeinschaften ins-
besondere in den letzten 150 Jahren durchlaufen haben: von 
der Staatskirche über die Volkskirche zur Quartier- und Haus-
kirche.8 Bei Umnutzungen ist es angesagt, die unterschiedli-
chen Identitäten der Gebäude zu berücksichtigen. Die mittel-
alterlichen Innenstadtkirchen und die Monumentalbauten des 
19. Jahrhunderts bieten sich mit ihren grossen Gottesdienst-

Basel, Stadtplan, Öffentlicher Raum 
(rot), Ausschnitt Johanneskirche, 
Foto: www.stadtplan.bs.ch.

Basel, Johanneskirche, 1936, 
Architekten: Karl Egender und Ernst 
Friedrich Burckhardt, Foto: Evange­
lisch-reformierte Kirche Basel-Stadt, 
Bauverwaltung.
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räumen besonders für kulturelle Nutzungen an, um so mehr, 
als sie selber Kulturdenkmäler sind. Bei den Kirchen aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind flexiblere Nutzungen 
möglich, da sie bereits als Mehrzweckräume gebaut wurden, 
eine neutrale Gestaltung aufweisen und Nebenräume haben. 
Sie eignen sich für Konzerte, Theater, Kino, Ausstellungen, Ta-
gungen, Bankette, aber auch für eine Nutzung als Quartierzen-
trum, mit Veranstaltungssaal, Bibliothek, Kinderkrippe, Kin-
dergarten, Jugendräumen etc. Die Kirchgemeindezentren der 
1950er und 1960er Jahre eignen sich ebenfalls für Umnutzun-
gen als Quartierzentren. Da ihre Gottesdiensträume gegenüber 
den Bauten der vorausgehenden Jahrzehnte jedoch einen stär-
ker kirchlichen Charakter haben, erscheint es sinnvoll, zumin-
dest diese Räume weiter für kirchliche Zwecke zu nutzen. Mit 
ihrem Wohnstuben-Charakter eignen sie sich besonders für 
integrative Angebote, für Anlässe wie beispielsweise Famili-
engottesdienste. Die „unsichtbaren“ Kirchen der 1970er Jah-
re können problemlos aufgegeben werden, da sie nicht als öf-
fentliche Orte wahrgenommen werden.

3. Kirchenumnutzungen verlangen einen Blick aufs Ganze
In einer Stadt, in der, im Unterschied zum Dorf, viele Kirchen 
zur Disposition stehen, ist es wichtig, im Hinblick auf Kir-
chenumnutzungen alle Kirchen und die ganze Stadt im Blick zu 
haben. Wie ich oben gezeigt habe, spiegeln die Kirchenbauten 

oben: Basel, Gellertkirche, 1964, 
Architekt: Curt Peter Blumer, Foto: 
Evangelisch-reformierte Kirche 
Basel-Stadt, Bauverwaltung.

unten: Basel, Stadtplan, Öffentlicher 
Raum (rot), Ausschnitt Gellertkirche, 
Foto: www.stadtplan.bs.ch.
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der verschiedenen Epochen, mit ihrer städtebaulichen Position, 
ihrer äusseren Gestalt und inneren Organisation, unterschiedli-
che Konzepte von Kirche. Soll die ekklesiologische Vielfalt er-
halten bleiben, so ist es wichtig, die verschiedenen Typen im 
Blick zu haben. Oft werden Kirchengebäude der Nachkriegs-
zeit als erste aufgegeben, weil sie wegen ihrer billigen Bau-
weise hohe Sanierungs- und Heizkosten verursachen. Mit der 
Preisgabe der für diese Zeit typischen Kirchgemeindezentren 
verabschiedet man aber möglicherweise auch das ekklesiolo-
gische Konzept der Quartierkirche. Die Tendenz, Kirchen an 
der Peripherie der Städte zu vernachlässigen, zugunsten ei-
ner Stärkung der Innenstadtkirchen, hat zur Folge, dass archi-
tektonisch die Kirche wieder verstärkt als Staatskirche daher-
kommt. Die Kirchenentwicklung geht jedoch in eine andere 
Richtung. Die Diversifizierung der Kirchenlandschaft, wie sie 
sich in ihren Bauten und deren städtebaulicher Position zeigt, 
soll deshalb nicht reduziert, sondern vielmehr ausgebaut wer-
den. Mit der voraussehbaren Aufgabe des Parochialprinzips, 
das heisst, der Zugehörigkeit der Kirchenmitglieder zur Kir-
che ihres Wohnquartiers, wird eine Profilierung der verschie-
denen kirchlichen Angebote einhergehen. Für diesen Prozess 
ist es wichtig, dass weiterhin verschiedene Typen von Kirchen 
in verschiedenen Quartieren der Stadt zur Verfügung stehen. 
Ich ziehe daraus das Fazit, dass der Umnutzung von Kirchen 
eine Analyse des Gesamtbestandes der Kirchen in einer Stadt 
vorausgehen muss. Und es sollte eine Vorstellung vorhanden 
sein, in welche Richtung man das kirchliche Angebot entwi-
ckeln will.9 Auf dieser Basis lässt sich die Eignung der einzel-
nen Kirchen prüfen, wobei der Typus der jeweiligen Kirche und 
die Spezifik ihres Standortes wichtige Kriterien sind: Kriterien 
nicht nur für die ekklesiologische Potenz der Kirchen, sondern 
auch für deren öffentliche Relevanz. Als öffentliche Gebäude 
und Orte gehören die Kirchengebäude nicht nur den Kirchge-
meinden, sondern der ganzen Stadt. Es gilt, die Kirchen in ih-
rer Vielfalt wahrzunehmen und sich ihres Ortes bewusst zu 
sein, den sie im öffentlichen Raum der Stadt einnehmen. Ver-
langt ist ein Blick aufs Ganze.

Basel, Stadtplan,  
Öffentlicher Raum 
(rot), Ausschnitt 
Ausschnitt Ge­
meindezentrum  
Winkelriedplatz, 
Lukaskirche,  
Foto: www.stadt­
plan.bs.ch.

Basel, Gemeinde­
zentrum Winkel­
riedplatz, Lukas­
kirche, 1971–1972, 
Architekten: 
Florian Fischer und 
Georges Weber: 
Foto: Evangelisch-
reformierte Kirche 
Basel-Stadt, Bau­
verwaltung.



Luzern – Maihofkirche
Seit 2014 wird die Kirche St. Josef in Luzern (Maihofkirche) als multifunktionaler Saal 
genutzt. Das benachbarte Pfarreiheim ist ein Quartierzentrum. Das Gebäudeensemble 
trägt neu den Namen „Der MaiHof“.

Kirche
Die Kirche St. Josef im Luzerner Maihof-
quartier wurde 1941 unter der Leitung von 
Architekt Otto Dreyer, Schüler von Karl 
Moser, gebaut, zehn Jahre später kamen der 
markante, allein stehende Turm dazu, 1960 
das Pfarreiheim. Die Kirche weist eine basili-
kale Grundform auf und ist schlicht verputzt. 
Besondere Fassadendetails sind die fein 
dimensionierten Dachabschlüsse des Ziegel- 
und Betonvordaches sowie die hoch gelege-
nen Betonkastenfenster, welche bis unter die 
Dachtraufe reichen. Die Seitenschiffe werden 
durch runde Metallfenster beleuchtet. Der 
Eindruck des Innern ist der eines modernen 
und strengen Kirchenraumes, was von der 
Auskleidung der Wände mit grauen Steinplat-
ten und der schlichten Ausstattung herrührt. 
Die Kirche ist größtenteils original erhalten. 
Adresse: Luzern, Weggismattstrasse 9

Projekt
Durch verschiedene Studien und Untersu-
chungen wurde ein Sanierungsbedarf der 
Kirche nachgewiesen. Der Große Kirchenrat 
der Kath. Kirche Luzern beschloss, die Räum-
lichkeiten den aktuellen Bedürfnissen der 
Kirchgänger und auch denen des Quartieres 
und der Stadt anzupassen. Ein zentrales Pro-
blem lag im Umstand, dass der größte Raum 
des Zentrums, der Kirchensaal, in den letzten 
Jahren am wenigsten genutzt wurde, dagegen 
der Pfarreisaal im Untergeschoss für bestimm-
te Anlässe zu klein war. Mit einer Umnutzung 
des Kirchenraumes erhoffte man sich, dieses 
Problem beheben zu können und gleichzei-
tig die Kirche einer breiteren Öffentlichkeit 
ausserhalb der Kirchgemeinde zugänglich zu 
machen. 

„Die Kirche in ihrer 
Schlichtheit hat etwas 
von einer klassischen 
Konzertschuhschachtel.  
So ist es kein Zufall,  
dass sie sich für eine 
multifunktionale Nutzung 
eignet, insbesondere,  
was Konzerte betrifft.“

Herbert Mäder, Kirchenrat
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Neunutzung
Der Kirchensaal dient als multifunktionaler 
Raum für 300 bis 400 Personen. Im ehema-
ligen Pfarreiheim befinden sich weiterhin 
die Büros der Pfarrei, ausserdem kann es als 
Tagungs- und Sitzungsort genutzt werden 
und hat im Erdgeschoss eine Cafébar. Das 
ehemalige Pfarrhaus (Paradiesgässli) und 
der Pfarreisaal im Untergeschoss der Kirche 
werden für gemeinnützige Zwecke vermietet 
(Kindergarten, Spielgruppe). Das sog. Buure
hüsli steht weiterhin den Pfadfindern zur 
Verfügung. Ziel des Projektes war es, Pfarr-

Umbau
Im Januar 2013 begann der fast einjährige 
Umbau, wobei beim Kirchenraum nur mini-
malinvasive und reversible Massnahmen vor-
genommen wurden. Hauptsächlich wurden 
ein neues Bestuhlungskonzept (flexible Stuhl-
reihen anstelle der alten Kirchenbänke) und 
akustisch wirksame Maßnahmen realisiert 
sowie eine adäquate Veranstaltungstechnik 
eingebaut. Der Kirchenraum und das Pfar-
reiheim wurden durch einen transparenten 
Bau verbunden. Im Innern der Kirche wur-
den Trennwandelemente eingebaut, um den 
Raum an die jeweilige Veranstaltungsgröße 
anpassen zu können. Toiletten und die Küche 
wurden in der ehemaligen Sakristei und im 
Pfarreiheim untergebracht. Letzteres wurde 
grundlegend umgebaut. Im Gegensatz dazu 
wurde bei der Kirche versucht, den sakralen 
Charakter des Raumes zu erhalten und nur 
wenige Umbauten vorzunehmen. Ebenso 
sollte das architektonische Ensemble von Otto 
Dreyer erhalten bleiben. 

„Das Herausnehmen der Kirchen-
bänke hat schon zu reden gege-
ben, weil der Kirchenbank für 
viele das typische Mobiliar einer 
Kirche ist, andererseits spürten 
die Leute, dass es auch sehr viel 
mehr Freiheiten gibt.“

Franz Zemp, Pfarreileiter

In vielen Luzerner Gärten stehen heute Kirchenbänke aus 
der alten Maihofkirche. 2013 wurden die Bänke verkauft. 
„Die Bank ist für uns eine Erinnerung an die Zeiten in der 
Kirche, wo unsere Kinder ministriert haben.“

Andy Zihlmann

eiseelsorge und Quartierarbeit zu verbinden. 
Die Kernidee des Projektes bestand darin, 
den Kirchenraum, der in den letzten Jahren 
am wenigsten genutzt wurde, in eine „église 
modulable“ umzubauen. Der Raum dient nun 
nicht mehr ausschliesslich als Gottesdienst-
raum für liturgische Feiern, sondern kann 
auch für Ausstellungen, Konzerte, Kongresse, 
Seminare, Bankette, als Probenraum u.a. 
genutzt werden. Die Werktagskapelle im 
Untergeschoss ist weiterhin ausschließlich für 
Liturgie und Stille reserviert. 
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Umnutzungen
Viele Kirchgemeinden und Pfarreien bleiben Eigentümer ihrer Kirchen und versuchen, die Räume zu 
vermieten. Mieter für erweiterte Nutzungen zu finden, gestaltet sich oft als schwierig, auch fallen in 
der Regel hohe Investitionskosten an.

Basel – Kirche Don Bosco
Die 1934–1937 errichtete Don Bosco-Kirche 
ist der erste Kirchenbau von Hermann Baur. 
Der Architekt beschäftigte sich zeit seines 
Lebens intensiv mit der Entwicklung eines 
zeitgemäßen Sakralraums und war aktiv 
an den Diskussionen über eine moderne 
Liturgie in der katholischen Kirche beteiligt. 
Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Die 
Römisch-katholische Kirche Basel-Stadt sucht 
nach einer Neunutzung, weil sie den Unter-
halt und die Sanierungen ihrer Liegenschaften 
nicht mehr finanzieren kann. Die Kapelle im 
Untergeschoss soll jedoch weiterhin als Sak-
ralraum genutzt werden. Folgende Ideen für 
eine Neunutzung des Kirchenraumes wurden 
geprüft. Für die Nutzung als Proben- und 
Konzertsaal für das Basler Orchester Sinfoni-
etta würden eine Bühne für 60 bis 70 Musi-

Lausanne – Temple de la Croix d’Ouchy
Der neoklassizistische Temple de la Croix d’Ouchy wur-
de 1839–40 nach den Plänen von Henri Fraisse erbaut, 
1901/03 und 1911/12 erfuhr er grössere Veränderungen. 
1955 wurde der Kircheninnenraum renoviert. Bis zum Bau 
der Eglise anglaise 1877 stand die Kirche auch der angli-
kanischen Gemeinde zur Verfügung. Die Kirchgemeinde 
Saint Jean, die heute drei Kirchen unterhält (Saint Jean de 
Cour, Montriond und Croix d’Ouchy) braucht die Kirche 
nicht mehr und kann jährlich nur noch 20.000 Franken 
für deren Unterhalt investieren. Man überlegt sich, die 
Kirche, die der Stadt Lausanne gehört, als Bibliothek oder 
Cafeteria umzunutzen. Auch über einen Abriss wurde 
nachgedacht. Zurzeit ist noch nichts entschieden. (Lau-
sanne, Avenue d’Ouchy 43B)

La Neuveville – Temple du Bas
Der Temple du Bas wurde 1720 in die Stadt-
mauer im Süden der Stadt La Neuveville 
eingebaut. Die Gebrüder Berthoud planten die 
Kirche nach dem Vorbild des Temple du Bas 
in Neuenburg. Seit 2004 betreibt die Stiftung 
„Café Théâtre de La Tour de Rive“ in der 
Kirche einen Kulturraum. Das Gebäude wird 
der Stiftung von der Reformierten Kirchge-
meinde zur Verfügung gestellt. Als eine der 
regional bedeutenden Kulturinstitutionen des 
Seelands und des Berner Juras, erhält das 
„Café Théâtre de La Tour de Rive“ Subventio-
nen von Gemeinden und vom Amt für Kultur 
des Kantons Bern. (La Neuveville, Place de 
la Liberté)

kerInnen sowie ein Foyer mit Garderobe, Bar 
usw. eingebaut, ausserdem ein Zugang zu den 
Toilettenanlagen im Untergeschoss. Das Büro 
SchwarzGutmannPfister hat auf der Basis 
dieses Programms im Auftrage der RKK eine 
Machbarkeitsstudie erstellt. Aus wirtschaft-
lichen Gründen hat man von diesem Projekt 
jedoch Abstand genommen. Der zweite Vor-
schlag ist eine Nutzung durch die Musikaka-
demie Basel als Konzertsaal für bis zu 500 Zu-
hörern. Im Untergeschoss (heute Pfarreiheim) 
sollen mindesten drei Übungsräume eingebaut 
werden, in denen die verschiedenen Register 
der Orchester parallel üben können. Auch 
für diese Variante hat das Büro SchwarzGut-
mannPfister eine Machbarkeitsstudie erstellt, 
dieses Mal im Auftrage der Musikakademie. 
Obwohl die Einrichtung wesentlich einfa-
cher angedacht ist als beim ersten Projekt, 
muss mit Kosten in gleicher Höhe gerechnet 
werden, dies vor allem wegen der Übungs-
räume im Untergeschoss, welche als „Haus 
im Haus“ ausgebildet sein müssen. Auch ist 
die Anpassung der Akustik des Saales an die 
Bedürfnisse eines grossen Orchesters kos-
tenintensiv, und die Haustechnikanlagen der 
ehemaligen Kirche bringen nicht die Leistung, 
welche für einen Konzertsaal nötig sind. Die 
Musikakademie würde nach dem Umbau die 
Räumlichkeiten unterhalten und der RKK eine 
symbolische Miete zahlen. Diese Lösung ist 
für die RKK jedoch nicht tragbar. Im Marz 
2015 fand in der Kirche eine Ausstellung zum 
Thema Sterben mit Fotografien von Walter 
Schels statt. (Basel, Waldenburgerstrasse 32)
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Basel – Gemeindehaus Oekolampad
Die Kirche Ökolampad ist ein Gemeindezentrum, 
das neben einem grossen Saal, der bis zu 1200 
Besucher fassen kann, auch einen kleineren Saal, 
Nebenräume sowie Pfarrwohnungen umfasst. 
Gebaut wurde der Klinkerbau zwischen 1929 
und 1931 von den Architekten Emil Bercher und 
Eugen Tamm. Der Hintergrund für die Umnut-
zung ist die Fusionierung der Kirchgemeinden 
St. Johannes, Oekolampad und St. Leonhard zur 
Kirchgemeinde Basel West. Am 18. Dezember 
2011 wurde der letzte Gottesdienst in der Kirche 
Oekolampad gefeiert. Heute werden der Kirchen-
saal und der Kleine Saal an das Bildungszentrum 
21 vermietet, das die Räume für Tagungen, Se-
minare und Bankette nutzt. Die übrigen Räume 
werden als Quartierzentrum mit Jazzküche, 
Jugendräumen sowie für Kindertageslager ge-
nutzt. Auch befinden sich darin weiterhin das 
Sekretariat sowie Büros von Mitarbeitenden der 
Kirchgemeinde. (Basel, Schönenbuchstrasse 9)

Rorschach – Herz-Jesu-Kirche
Die zentral in der Nähe des Bahnhofs Ror-
schach gelegene, vom Architekten August 
Hardegger entworfene und 1899 geweihte 
Kirche Herz-Jesu steht heute meist leer. Die 
Gottesdienste der Römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Rorschach finden heute aus-
schliesslich in der Pfarrkirche St. Kolumban 
statt. Der neugotische Bau der Herz-Jesu-
Kirche steht unter Denkmalschutz. Die 
anstehende, teure Sanierung des Baus hat 
die Gemeinde veranlasst, neue Lösungen zu 
suchen. So entstand, unter anderem angeregt 
durch ein Projekt in Mönchengladbach (D), 
die Idee, in der Kirche Wohnungen und Ge-
schäfte einzubauen. Eine Machbarkeitsstudie 
gelangte zu einem positiven Ergebnis. In den 
Seitenschiffen wäre Platz für zwei Stock-
werke, im Mittelschiff für mehr. Aussen soll 
an der Kirche nichts verändert werden. Im 
Innern soll die Arkatur, die das Mittelschiff 
von den Seitenschiffen trennt, ebenfalls 
erhalten bleiben. Im Chor ist der Einbau eines 
Andachtsraumes geplant. Zurzeit werden mit 
der kantonalen Denkmalpflege die Möglich-
keiten einer solchen gemischten Nutzung als 
Gewerbe- und Wohnraum abgeklärt, so Stefan 
Meier, Präsident des Kirchenverwaltungsrats. 
Die Verhandlungen zur Machbarkeit sind zur 
Zeit noch nicht abgeschlossen (Rorschach, 
Promenadenstrasse 91)

Villmergen – Reformierte Kirche
Die reformierte Kirche Villmergen wurde 1965 
gebaut. 1970 kam ein Pfarrhaus und 1975 ein 
freistehender Glockenturm dazu. Die Kirche 
müsste für 1,5 Mio. Franken renoviert wer-
den. Die Kirchgemeinde, zu der auch Wohlen 
gehört, ist mit 3800 Mitgliedern zu klein, um 
mittel- oder langfristig den Betrieb von zwei 
Kirchenzentren aufrecht zu erhalten. Aus 
einem 2013 lancierten Wettbewerb für eine 
Umnutzung der Kirche ging als Sieger das vom 
Atelier Penzis in Zürich eingereichte Projekt 
„Kulturcafé und Bibelpark“ hervor. Es folgt 
dem Ansatz, sich von einer Einzelnutzung des 
Kirchenzentrums für Gottesdienste zu lösen 
und ein breiteres Spektrum an vorwiegend 
kulturellen Aktivitäten zu ermöglichen. Mit 
geringem Aufwand sollen Aktivierungsbereiche 
geschaffen werden, aus deren Eigendynamik 
die Gemeinde finanzielle Unterstützung zum 
Erhalt der Kirche entnehmen kann. Die Kir-
che bleibt im Besitz der Kirchgemeinde. Eine 
kirchliche (Teil-)Nutzung bleibt möglich, und 
grundsätzlich sind Kombinationen mit ergän-
zenden Ansätzen bzw. anderen Zusatz- oder 
Mantelnutzungen denkbar, z.B. Kindergarten, 
Tagesstätten für Kinder oder Demenzkranke 
oder auch Alterswohnungen. Vertiefte Abklä-
rungen haben inzwischen ergeben, dass eine 
Mehrfachnutzung des Kirchenzentrums in der 
vorgeschlagenen Grössenordnung unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen betriebswirt-
schaftlich kaum gewährleistet werden kann. 
Der Entscheid über die Zukunft der Kirche in 
Villmergen wurde deshalb Ende 2014 vertagt. 
(Villmergen, Waagmattenweg 1)
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Lausanne – Temple de Saint-Luc
Seit 2013 heisst der reformierte „Temple de Saint-Luc“ in Lausanne „Maison de Quartier de la  
Pontaise“. Der Ort dient heute als Quartiertreffpunkt. Ein Verein organisiert Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Die Räume können ausserdem für Privatanlässe gemietet werden.

Lage
Der Temple de Saint-Luc liegt im 
Quartier Pontaise. Das dreieckige 
Grundstück wird von der Rue 
de la Pontaise und der Avenue 
Jomini eingefasst. Die Kirchen-
fassade ist auf die Kreuzung der 
beiden Strassen ausgerichtet.
Adresse: Lausanne, Rue de la 
Pontaise 33

„Le patient travail de l’architecte a su insérer 
un usage renouvelé dans l’architecture exis-
tante. Celui de l’artiste a réussi à transposer 
dans une maison réinventée, l’héritage de 
la couleur. Ils offrent ainsi aux futures occu-
pants une habitation de la mémoire et de la 
création, témoin des raisons sensibles de ce 
patrimoine remarquable.“

Laurent Chenu,  
Conservateur cantonal des monuments et sites
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Kirche
Die Kirche wurde zwischen 1938 und 1939 
von den Architekten Eugène Béboux und 
Paul Lavenez gebaut. Von 1940 bis 2010 
diente sie als reformierte Kirche der Paroisse 
de St-Laurent/Pontaise bzw. der Paroisse de 
Saint-Luc. Der Bau ist mit seiner schlichten 
und gleichzeitig monumentalen Architektur 
ein typischer Vertreter des Kirchenbaus der 
Zwischenkriegszeit. Dem Kirchensaal ist ein 
gedrungener Glockenturm vorgelagert, mit 
eingezogenem Glockenstuhl und einem mas-
siven Kreuz. Der Bau ist doppelgeschossig. Im 
Erdgeschoss befindet sich der Gemeindesaal, 
im Obergeschoss der Gottesdienstraum, der 
über eine monumentale Treppe erreicht wird. 
Im Glockenturm befinden sich die Treppen zur 
Empore. Die Skulptur des geflügelten Stiers 
vor dem Treppenaufgang schuf der Bildhauer 
Edouard Sandoz im Jahr 1948. Das Gebäude 
steht seit 1999 unter regionalem Schutz. Der 
Innenraum der Kirche wies ursprünglich eine 
farbige Bemalung auf, die anlässlich einer 
Renovation von 1964/65 durch eine hellgraue 
Farbgebung ersetzt wurde. Dafür wurden die 
Fenster des Kirchenraumes mit bunten Glä-
sern in den Regenbogenfarben versehen. 



Renovation und Umbau
Im Auftrag der „Direction enfance, jeunes-
se et éducation“ organisierte der „Service 
d’architecture“ 2007 einen offenen Wettbewerb für 
die Renovation der Kirche und deren Neunutzung 
als Maison de quartier. Den Wettbewerb, an dem 
sich 21 Büros beteiligten, gewann das Projekt von 
Deillon Delley Architectes aus Bulle. Realisiert 
wurde der Umbau von 2011 bis 2013. Die Kosten 
für die Renovation und den Umbau beliefen sich 
auf 10 Mio. Franken. Das Kirchengebäude wurde 
sowohl innen wie aussen in seinen ursprünglichen 
Dimensionen belassen. Einzig im Bereich der Em-
pore erhielt der Saal einen Einbau in Form eines 
geschlossenen, mittels einer Fensterfront optisch 
zum Kirchenraum hin geöffneten Raumes. Zwi-
schen Kirche und Brandmauer des benachbarten 
Gebäudes fügten die Architekten einen Neubau 
ein, der im Erdgeschoss ein Kaffee beherbergt, in 
den oberen Geschossen einen Musiksaal und Bü-
ros. Von hier aus gibt es auch Zugänge zum Saal 
der Kirche, den darunter liegenden Räume, zur 
Empore, die zum Tanzsaal umgebaut ist, sowie zu 
Spielzimmern. Der Haupteingang befindet sich im 
Neubau, Erd- und Hauptgeschoss der alten Kirche 
sind aber auch über die ursprünglichen Eingänge 
erschlossen. Anlässlich der Renovation wurden die 
Farbfenster in der Kirche ausgebaut. Stattdessen 
erhielt der Saal eine neue künstlerische Ausstat-
tung mit 24 über die Wände verteilten monochro-
men Farbtafeln des Künstlers Francis Baudevin. 
Die Einzeltafeln bilden zusammen ein grosses 
Gemälde, eine Anspielung auf die ursprüngliche 
farbige Ausmalung der Kirche.

Neunutzung
Das Quartierzentrum (www.lapontaise.ch) 
steht unter der Obhut der „Fondation pour 
l’Animation Socioculturelle Lausannoise 
(FASL)“, die ihrerseits von der Stadt Lau-
sanne subventioniert wird. Das Haus ist ein 
Ort der Begegnung mit vielfältigen Angeboten 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 
den benachbarten Quartieren. Das Zentrum 
hat eine soziale und kulturelle Ausrichtung. 
Es organisiert selber soziokulturelle Anlässe 
und unterstützt Personen, die mit eigenen 
Projekten sich für das Gemeinleben engagie-
ren möchten.

„Cherchant à trouver dans 
ce monument du passé 
une nouvelle identité, les 
autorités politiques lau-
sannoises ont osé le choix 
audacieux d’en faire une 
maison de quartier, et de 
transformer un lieu où 
l’on entre en communica-
tion avec Dieu en un lieu 
où l’on entre en communi-
cation avec l’Homme.“

Pierre-Alain Verheyen, directeur FASL

„La vie sociale ne se tisse plus autour de la seule activité reli-
gieuse. La transformation de ce bâtiment en maison de quar-
tier a trouvé un écho favorable auprès de toutes les parties 
concernées et conservera cette vocation de lieu de rencontre.“

Oscar Tosato, municipal, chargé de l’Enfance
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Klöster
Aufgegebene Klöster beherbergen heute Institutionen der politischen Gemeinden, Hotels, Kultur
organisationen, aber zum Teil auch neue religiöse Gemeinschaften. Ein faszinierendes Projekt ist 
das Kloster Wesemlin in Luzern, das mit im Kloster eingebauten Wohnstudios klosternahes Wohnen 
anbietet für spirituell Interessierte, welche die Nähe zum Kloster suchen.

Langenbruck – Kloster Schönthal
Das Kloster wurde 1146 zum ersten Mal 
in einer Urkunde erwähnt und 1187 Maria 
geweiht. Nach der Reformation wurde der 
Gebäudekomplex als Sennenhof genutzt, 
1645–1682 betrieb man in der Klosterkir-
che eine Ziegelbrennerei. 1841 gelangte das 
Grundstück in privaten Besitz, die Kirche 
wurde als Geräte- und Holzschopf benutzt. 

Dornach – Kapuzinerkloster
Das Kapuzinerkloster Dornach wurde 
1674–1676 gebaut. Im Jahr 1990 mussten die 
verbliebenen Kapuziner das Kloster mangels 
Neueintritten verlassen. Der Kanton Solo-
thurn übertrug das Nutzungsrecht an die 
1996 gegründete Stiftung Kloster Dornach. 
Nach einer Volksabstimmung im Juni 1999 
wurde die Schenkung an die Stiftung voll-
zogen. Heute ist das Kloster Dornach ein 
kirchlich-religiöses, soziales und kulturelles 
Zentrum mit einem Hotel, einem Restaurant, 
einem Klosterladen, sowie Bankett- und 
Seminarräumen. Die Klosterkirche wird heute 
von der Evangelisch-reformierten Kirche, der 
Römisch-katholischen Kirche und der Christ-
katholischen Kirche für Gottesdienste genutzt 
und kann auch für Trauungen gemietet wer-
den. (Dornach, Amthausstrasse 7)

Solothurn – Kloster St. Josef
Das Kloster St. Josef (Grundsteinlegung 1644) musste 
1962–64 einem Neubau der Architekten Werner Studer 
und Walter Sträuble weichen. Bis 2005 wohnte im Klos-
ter eine dem Franziskanerorden unterstellte Schwes-
terngemeinschaft. Seither nutzt das 1961 in Solothurn 
gegründete Säkularinstitut der Scalabrini-Missionarinnen 
die Klostergebäude. Die Gemeinschaft hatte bereits 1997 
einen Teil des neu errichteten Klosters bezogen. Die pro-
fanierte Klosterkirche wurde 1979 in die „Stiftung ehema-
lige Klosterkirche St. Josef“ überführt. Während mehrerer 
Jahre diente sie dem Solothurner Künstler Schang Hutter 
als Atelier. Seit 2002 befindet sich darin das „Haus der 
Kunst St. Josef“, eine Galerie für zeitgenössische Kunst. 
(Solothurn, Baselstrasse 21)

1967 stellte der Kanton Basel-Landschaft 
die Kirche unter Denkmalschutz. 1986 
kaufte der heutige Besitzer, der Galerist 
John Schmid, das Kloster. Seit 2000 
sind die Klosterkirche, der Garten und 
die Umgebung ein Ausstellungsort für 
zeitgenössische Skulptur. (Langenbruck, 
Schönthalstrasse 158)
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Appenzell – Kapuzinerkloster
Das Kapuzinerkloster in Appenzell wurde 
2011 an den Kanton zurückgegeben. Die 
Regierung wollte darin eine Bibliothek und 
Büroräume einrichten. Der Grosse Rat wies 
den Planungskredit zurück und forderte die 
Regierung auf, die Entlassung des Klosters 
aus dem Denkmalschutz zu beantragen. 
Dadurch wäre ein Teilabbruch möglich ge-
worden. Die Feuerschaukommission hat den 
Antrag abgelehnt, da das Kloster als Ganzes 
schutzwürdig sei. Die Standeskommission 
beantragte den Rückzug des Auftrags zur 
Durchführung des Schutzentlassungsverfah-
rens. Der Antrag wurde vom Grossen Rat mit 
38 zu 5 Stimmen angenommen. (Appenzell, 
Hauptgasse 49)

Arth – Kapuzinerkloster
Das 1682 erbaute Kloster St. Zeno wurde 1996 der syrisch-
orthodoxen Kirche von Antiochien übergeben. Das Kloster 
trägt heute den Namen St. Avgin (St. Eugen) und wird 
als klösterlicher Betrieb weiter geführt. Auf dem Anwe-
sen wohnen dauerhaft der Erzbischof, zwei Nonnen und 
drei Mönche. Syrisch-orthodoxe Kinder aus ganz Europa 
können in St. Avgin die aramäische Sprache und Liturgie 
lernen. Zudem werden Weiterbildungen angeboten, die 
für alle offen sind. (Arth, Klosterstrasse 10) 

Luzern – Kapuzinerkloster Wesemlin
Das Kloster Wesemlin in Luzern ist heute für 
die Gemeinschaft der 20 Kapuziner zu gross, 
ausserdem müssen die Gebäude für etwa 8 
Mio. Franken renoviert werden. Aus diesen 
Gründen hat man nach einer erweiterten 
Nutzung und damit einer grösseren Träger-
schaft gesucht, das Projekt Oase-W entstand. 
Das Projekt beinhaltet drei Schwerpunkte: 
1. Spirituelles Zentrum: Die Klostergemein-
schaft setzt als spirituelles Zentrum Akzente 
mit zeitgemässen Angeboten in Meditati-
on, Gebet, Liturgie und religiöser Bildung. 
2. Klosternahes Wohnen: Wohnstudios schaf-
fen Raum für spirituell Interessierte, welche 
die Nähe zum Kloster suchen. 3. Besinnlicher 
Klostergarten: Der Klostergarten wird der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht und so 
umgestaltet, dass er einen besinnlichen, spi-
rituellen Charakter erhält. Bei allen Verände-
rungen bleiben die Kapuzinerbrüder in ihrer 
franziskanischen Grundhaltung verwurzelt. 
Dazu gehört die Offenheit für Menschen, die 
den Kontakt zum Kloster als Ort der Begeg-
nung, des Glaubens und Betens suchen. Die 
Oase-W soll zu einem Ort werden, an dem 
Menschen an der Lebens- und Glaubenser-
fahrung der Kapuziner teilnehmen und sie 
mit ihnen teilen. Das Kloster mit seiner Kapu-
zinergemeinschaft will so zu einer spirituellen 
Heimat, zu einem Ort der Zugehörigkeit für 
suchende Menschen werden. Die Neunutzung 
hat Umbauten zur Folge: Die Klostergemein-
schaft zieht sich in den historischen Teil der 
Gebäulichkeiten zurück. Die Klosterkirche 
wird innen sanft renoviert, ebenso die Bib-
liothek und das Provinzarchiv. Die Räume 
im Südflügel werden für eine Fremdnutzung 
(klosternahes Wohnen, Sitzungsräume, Bü-
ros) umgebaut. Der Klostergarten wird in 
einen öffentlich zugänglichen Park für Ruhe 
und Erholung umgestaltet. Die erste Phase 
des Umbaus (Studios für klosternahes Woh-
nen) wurde 2013–2014 realisiert. Seit April 
2015 befindet sich die Gemeinschaftspraxis 
Medicum Wesemlin mit sieben Ärzten, einem 
Physiotherapeuten und dreizehn Praxisassis-
tentinnen im Südflügel des Klosters. Am 10. 
Juli 2015 hat der Provinzialrat den Bau eines 
Wohngebäudes am Rand des Klostergartens 

(Wohnen im Klostergarten) gutgeheissen. 
Die Kosten des Projekts „Oase W – neues 
Wesemlin“ werden sich auf 12,5 Mio. Fran-
ken belaufen. Emil Steinberger, Kabarettist: 
„Der Weg zum Kloster führt durch den alten 
Friedhof hinter der Hofkirche, den Abendweg 
hinauf, dann links abbiegen zum Kloster 
Wesemlin. Friedhof – Abendweg – Kloster. 
Der Weg hilft uns, den Ort innerlich vorbe-
reitet zu erreichen. Das Kloster, als eine Insel 
der Einkehr und der Erbauung, soll sich einen 
Türspalt weit öffnen, damit Luzernerinnen 
und Luzerner sich dort begegnen können, an 
einem Platz der Ruhe, des Friedens und guter 
Diskussionen.“ (Luzern, Wesemlinstrasse 42)
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Freiburg – Kapelle Regina Mundi
Die Kapelle Regina Mundi, 1958 von den Marianisten gebaut, wird heute als Lesesaal der Universität 
Freiburg genutzt. Der Umnutzung gingen jahrelange Diskussionen voraus. Die liturgische Ausstat-
tung, die hohe Qualität aufweist, wurde im Raum belassen und hinter Vorhängen versteckt.

Das Seminar Regina Mundi
Das Priesterseminar Regina Mundi gehörte 
den Marianisten, einer 1817 gegründeten Ge-
meinschaft, die seit 1839 in Freiburg wirkte. 
Zwischenzeitlich aus der Schweiz vertrieben, 
kehrte die Gemeinschaft 1903 zurück und 
bezog Räumlichkeiten südöstlich des Bahnhofs, 
zwischen der Rue Botzet und dem Boulevard 
de Pérolles. Während Jahrzehnten studierten 
an der Theologischen Fakultät der Universität 
Freiburg rund 150 Seminaristen der Société 
de Marie. 1989 verlegte die Gemeinschaft ihr 
Ausbildungszentrum nach Rom. Zum Gebäude
komplex gehören drei Pavillons sowie die 
Kapelle. Letztere sowie der Pavillon Simler wur-
den im Jahr 1958 eingeweiht. 1990 erwarb der 
Kanton Freiburg den Komplex und stellte ihn 
der Universität zur Verfügung. Zur Zeit befin-
den sich in Regina Mundi die Departemente für 
Psychologie und Erziehungswissenschaften, das 
Institut für Familienforschung und -beratung, 
ein Beratungs- und Therapiezentrum sowie die 
Charlotte Olivier-Stiftung. Neben Seminarsälen 
und Büros gibt es im Gebäudekomplex Sport-
räume, Informatiksäle und eine Mensa.
Adresse: Freiburg, Rue P.-A. Faucigny 2

Der ursprüngliche Zustand der Kapelle
Der Architekt der 1957/58 gebauten Kapelle 
ist Marcel Colliard. Der rechteckige Innen-
raum mit flachem Tonnengewölbe besteht 
aus einem grossen, von 14 Fenstern erhellten 
Chor und einem kleinen Schiff mit Empore. 
Grosse Bedeutung kommt der künstlerischen 
Ausstattung sowie dem ikonographischen 
Programm zu. An der südwestlichen Aussen-
wand der Kapelle, zum Boulevard Pérolles 
hin, ist ein vom Freiburger Künstler Antoine 
Claraz geschaffenes Wandbild aus Steinplat-
ten angebracht. In fünf Metern Höhe zeigt es 
die gekrönte Jungfrau Maria. Die 14 grossen 

Glasfenster der Kapelle wurden von Emile Ae-
bischer, genannt Yoki, gestaltet. Unter jedem 
Fenster befindet sich eine Kreuzwegtafel. An 
der Chorwand hängt eine sechs Meter hohe 
Kreuzigungsszene. Der auf fünf Stufen ste-
hende Hauptaltar aus Saint-Triphon-Marmor, 
der über zwölf Tonnen wiegt, stammt aus der 
Werkstatt von Antoine Claraz. In die Vor- und 
Rückseite sind Motive gehauen, welche die 
sieben Sakramente darstellen. An beiden 
Längsseiten des Kirchenschiffs, unterhalb der 
grossen Glasfenster befand sich ein hölzernes 
Chorgestühl.

Als der Vorhang vor der 
Kreuzigungsszene einmal 
gezogen ist, reagiert eine 
Studentin erschreckt: „O 
mon Dieu! C’est une ég-
lise ou bien quoi?“ Dass 
sich hinter dem Vorhang 
„un truc pareil“ befinde, 
habe sie nie erwartet.
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Umnutzung der Kapelle
Anlässlich des Verkaufs von Regina Mundi gab es eine mündliche 
Vereinbarung zwischen den Marianisten, dem Kanton Freiburg 
und dem damaligen Bischof von Lausanne-Genf-Freiburg, dass der 
Chor der Kapelle in der Obhut des jeweiligen Bischofs bleibt und 
nicht verändert werden darf. Das Schiff wurde 1992 durch eine 
Stahlkonstruktion vom Chor abgetrennt. Den Chor stellte man 
der „Corporation ecclésiastique du canton de Fribourg“ für deren 
Versammlungen zur Verfügung. Doch wollte die Universität mit-
telfristig das ganze Raumvolumen der Kapelle nutzen. Es wurden 
Pläne ausgearbeitet für den Einbau einer Bibliothek auf drei Ebe-
nen. Mehrmals wurde der Bischof Genoud um die Profanierung der 
Kapelle gebeten. Erst dreizehn Jahre nach dem Verkauf und nach 
langwierigen Verhandlungen willigte dieser ein. Mit dem Décret 
de déconsécration vom 14. Dezember 2003 war der Weg für eine 
weltliche Nutzung freigegeben. Zur Ausführung der ursprünglichen 
Pläne für den Einbau einer Bibliothek kam es jedoch nicht. Einer-
seits lehnte der Grosse Rat des Kantons Freiburg das Kreditgesuch 
für das Bauvorhaben ab, andererseits zeigten bautechnische Unter-
suchungen, dass die Kapelle für den Einbau weder statisch noch 
lüftungs- und beleuchtungstechnisch geeignet war. Nach langen 
Diskussionen mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von einem der 
in der Kapelle mit Kunstwerken vertretenen Künstler, beschloss 
die Universität, die Kunstwerke an Ort und Stelle zu belassen, sie 
jedoch hinter Vorhängen zu verstecken. Eine gestalterisch höchst 
unglückliche Lösung, die offenbar ohne Rücksprache mit der 
Denkmalpflege umgesetzt wurde. Nicht verstecken liessen sich die 
14 grossen Glasfenster sowie die Kreuzwegtafeln darunter. So hat 
der Raum noch immer eine sakrale Anmutung. Seit 2004 wird die 
Kapelle als „Studier- und Arbeitssaal“ genutzt, mit 64 Tisch- und 
20 Boxenplätzen.

Der heutige Zustand
Bereits 1992 wurde im hinteren Teil der 
Kapelle eine von Stahlträgern gerahmte 
Glaswand eingebaut. Dahinter befinden sich 
auf mehreren Geschossen Unterrichtsräume 
für die Universität. Die Bausubstanz der 
Kapelle blieb unangetastet. Alle Einbauten 
können rückgängig gemacht werden. Der 
vordere Teil der Kirche wird heute als Lese
saal genutzt, wofür niedrige Trennwände 
eingebaut wurden. Es finden im Raum aber 
auch Theateraufführungen und Konzerte 
statt. Der Steinboden wurde mit einem 
Nadelfilz-Spannteppich ausgelegt. Weil eine 
Versetzung des zwölf Tonnen schweren 
Hauptaltares unmöglich schien, wurde er 
mit einer zwei Meter hohen Gipswand ein-
gekleidet. Die Kreuzigungsszene hinter dem 
Altar wurde mit einem Stoffvorhang verhüllt. 
Hinter einem Vorhang ist auch der Seitenaltar 
im hinteren Teil der Kapelle versteckt. Der 
Tabernakel wurde auf diesen Altar gestellt. 
Weitere Seitenaltäre wurden entfernt, ebnso 
das Chorgestühl Ein Teil des letzeren ging an 
die Dominikaner im Albertinum in Freiburg. 
Die Muttergottesstatue, die Notre Dame du 
Pilier, die im Eingangsbereich der Kapelle 
stand, wurde der Freiburger Pfarrei Christ-Roi 
übergeben. 

„Die heutige provisorische 
Gestaltung ist nicht nur eine 
Verlegenheitslösung, sondern 
die einzig mögliche Nutzung 
für den Universitätsbetrieb. 
Dass dabei ein wenig ein-
ladender Raum entstanden 
ist, der trotz Verhüllung 
von Altar, Kreuzigung und 
Seitenaltar und baulichen 
Veränderungen auf seltsame 
Weise an eine Kirche erin-
nert, darf als unglückliches 
Endresultat einer langen, 
schwierigen Geschichte be-
zeichnet werden.“ 

Marie-Louise Beyeler,  
Autorin einer Masterarbeit  
über die Kapelle Regina Mundi

„Einen Lesesaal betreten 
und gleichzeitig in einer 
Kirche sein, ist nicht 
einfach. [...] Die aktuel-
le Lösung ist ästhetisch 
nicht befriedigend.“

Paul Henri Steinauer,  
ehem. Rektor der Universität Freiburg
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Verkauf
Verkäufe von Kirchengebäuden evangelisch-reformierter und römisch-katholischer Gemeinden sind in 
der Schweiz noch eher selten. Als neue Nutzer finden sich vorwiegend andere religiöse Gemeinschaf-
ten sowie Kulturinstitutionen.

Ebnat-Kappel – Reformierte Kirche Kappel
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Ebnat-Kappel 
verfügt über zwei Kirchen und entschied sich für den Verkauf 
der Kirche im Gemeindeteil Kappel. Diese wurde im Juli 2014 
für 230.000 Franken an den privaten Unternehmer Ralf-André 
Keller verkauft, der daraus ein Kultur- und Begegnungszen-
trum machen möchte. Trotz hochgehender Emotionen im 
Vorfeld, stimmten 170 gegen 73 Kirchgemeindemitglieder 
Ende März 2014 für den Verkauf. Für ihre Gottesdienste be-
nutzt die Gemeinde nun ausschliesslich die Kirche in Ebnat. 
(Ebnat-Kappel, Ecke Kappelerstrasse/Howartstrasse)

Genf – Chapelle Grand-Lancy
Die 1913 erbaute Chapelle Grand-Lancy der 
Eglise protestante de Genève (EPG) stand 
mehrere Jahre leer und wurde im November 
2012 an Roger Durand verkauft. Das Unter-
geschoss hat der neue Besitzer zur Wohnung 
ausgebaut, der Kirchenraum beherbergt den 
Verein „Genève humanitaire, centre de recher-
ches historiques“ sowie die „Société Henry 
Dunant“. (Genf, Route du Grand-Lancy 92)

Melide – Reformierte Kirche
Die kleine reformierte Kirche in Melide stammt 
aus dem Jahr 1931. Nachdem die Gottesdienste 
aus Mangel an Kirchgängern eingestellt wer-
den mussten und der Unterhalt der Kirche zu 
teuer wurde, entschied sich die Evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Sottoceneri 2012 für 
den Verkauf an die Russisch-Orthodoxe Kirche 
des Tessins. Der Preis betrug 320.000 Franken. 
Der Erlös aus dem Verkauf floss in die Sanierung 
der reformierten Kirche in Lugano. Die Kirche in 
Melide als Wohnhaus oder Bar zu nutzen, kam 
laut Marc Zindel, Präsident der Kirchgemeinde, 
nicht in Frage. (Melide, Via al Doyro 24)

Sumiswald –  
Katholische Kirche
2008 verkaufte die Römisch-katholi-
sche Kirchgemeinde Langenthal die 
1973 erbaute Kirche St. Mauritius in 
Sumiswald für 1,2 Mio. Franken an 
die Freie Evangelische Gemeinde. 
Die Kirchgemeindeversammlung 
stimmte mit 57 zu 7 Stimmen für 
den Verkauf. Die FEG renovierte die 
Kirche mit Spenden von Gemein-
demitgliedern. Man entfernte den 
alten Altar und richtete neben dem 
Gottesdienstraum Räume für die Ju-
gendgruppe und für Kleinkinder ein. 
(Sumiswald, Spitalstrasse 41)

St. Gallen – St. Leonhard
Die 1887 von Johannes Volmer und Ferdinand Wachter 
gebaute neugotische Kirche St. Leonhard in St. Gallen gilt 
durch die Nähe zum Bahnhof als städtisches Wahrzei-
chen. Die Kirche wurde am Ende des 19. Jahrhunderts als 
Abschluss der St. Leonhard-Strasse geplant. Heute prä-
sentiert sich durch den Ausbau der Bahnlinie die städte-
bauliche Situation anders. Die St. Leonhard-Strasse führt 
nicht mehr direkt auf die Kirche zu, sondern überquert 
auf einer Brücke die Bahngeleise. Bis 2005 fanden in der 
Kirche Gottesdienste statt. 2007 wurde darin das Projekt 
Offene Kirche St. Leonhard gestartet. Die Bänke wurden 
herausgenommen und die Offene Kirche nutzte den Kir-
chenraum als Veranstaltungsort. Es fanden interreligiöse 
Gottesdienste, aber auch Segnungsfeiern mit Tieren statt. 
Dazu kamen kulturelle Anlässe von Theater bis Musical 
und ein Mittagstisch. Weil der Bau für geschätzte 4,5 Mio 
Franken saniert werden musste, was die finanziellen Mög-
lichkeiten der Gemeinde überstieg, beschloss diese 2005, 
das Gebäude zu verkaufen. Ein Abbruch hätte finanziell 
zwar mehr eingebracht, doch war dieser ausgeschlossen, 
da die Kirche unter Denkmalschutz steht. Käufer war der 
Winterthurer Architekt Giovanni Cerfeda, der die Kirche 
in ein Kulturzentrum mit Gastronomie, Klassik- und 
Jazzkonzerten, Theater, Film oder Modeschauen um-
bauen will. Ein Dachstockbrand am 20. Dezember 2007 
beschädigte die Kirche und verlangsamte die Realisierung 
des Projektes. 2013 stellte der Eigentümer Pläne für einen 
Umbau vor. Die Aussenhülle werde nicht angerührt, im 
Innern soll es eine Bühne geben. Weiter ist geplant, die 
Kirche zu unterkellern für Toiletten, Technik, Künstlergar-
deroben, Lagerräume und eine professionelle Küche. Ein 
neuer Kirchenplatz soll entstehen und eingefasst werden, 
für Wochenmärkte des Quartiers und Apéros. Es seien 
Verhandlungen mit der Stadt im Gang, erklärt Cerfeda, der 
die geplante Mischung aus kultureller und kommerzieller 
Nutzung für „ein überzeugendes Konzept“ hält.  
(St. Gallen, Burgstrasse 8)
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Abriss
Abrisse von Kirchengebäuden der öffentlich-rechtlichen Kirchen der Schweiz sind bislang die Aus-
nahme. Die hier aufgeführten vier Kirchen, von denen erst eine abgerissen und bei einer zweiten der 
Abriss beschlossen ist, betreffen Bauten der Nachkriegszeit, die noch nicht unter Schutz stehen und 
stark sanierungsbedürftig sind. 

Basel – Markuskirche
Die 1932 errichtete Markuskirche im 
Basler Hirzbrunnenquartier ist ein 
schlichter Bau im Bauhausstil mit einer 
klaren Formensprache. In den 1950er 
Jahren erhielt die Kirche einen neuen 
Glockenturm mit einem von Celestino 
Piatti gestalteten Turmhahn. Neben 
die Kirche wurde ein freistehendes 
Pfarrhaus gebaut. In den 1980er Jahren 
erweiterte man das Vestibül und schuf 
einen Zugang zum ausgebauten Unter-
geschoss. Durch diese Erweiterungen 
ging die ursprüngliche Klarheit des Baus 
verloren. Die Evangelisch-reformierte 
Kirche Basel-Stadt hat beschlossen, die 
Kirche 2016 abzureissen und auf der 
Parzelle zwei Wohnhäuser mit zwanzig 
Mietwohnungen zu errichten. Erwartet 
wird ein jährlicher Ertrag von 300.000 

Genf – Temple de la Roseraie
2008 entschied die Eglise protestante de 
Genève (EPG), den Temple de la Roseraie von 
1961 abzureissen. Schon längere Zeit hatte 
die Gemeinde die Kirche nicht mehr benutzt 
und deshalb nacheinander an die l’Eglise 
adventiste portugaise, die Mission évange-
lique italienne und eine Hilfsorganisation für 
Flüchtlinge vermietet. An der Stelle der Kir-
che steht heute eine grosse Überbauung mit 
günstigen Wohnungen. Mit den Einnahmen 
aus deren Vermietung hofft man, die 5,2 Mio. 
Franken Schulden der Genfer Kirche zu redu-
zieren. (Genf, Rue de la Maladière 2)

Turgi – Reformierte Kirche
Die reformierte Kirche in Turgi wurde 1957 durch die 
Berner Architekten Dubach & Gloor gebaut. Das Projekt 
überzeugte die Jury, weil es Kirche, Turm und Pfarrhaus 
kombinierte und auch Räume für das Gemeindeleben im 
Sinne eines Gemeindezentrums integrierte. Der quadrati-
sche Kirchenraum mit seiner gestuften Decke vermittelt 
eine freundliche und ruhige Atmosphäre. Die Farbfenster 
wurden vom Badener Künstlerehepaar Paul und Simone 
Hänni-Bonzon geschaffen. Die Kirche müsste für über 3 
Mio. Franken renoviert werden. Deshalb hat die Kirchge-
meinde einen Abriss ins Auge gefasst und möchte an de-
ren Stelle eine neue Kirche sowie Alterswohnungen errich-
ten. Für das Projekt sind 6,2 Mio. Franken budgetiert. Im 
Siegerprojekt von DS Architekten sind der Gottesdienst-
raum und das Wohnhaus in einem Volumen zusammenge-
fasst. Das Mobiliar aus der heutigen Kirche (Glasfenster, 
Glocken, Orgel, Leuchten und liturgisches Mobiliar) soll 
übernommen werden. Nach dem Beschluss der Kirchge-
meindeversammlung kam es in der Bevölkerung zu Kont-
roversen. Eine Petition mit dem Namen „Die Kirche bleibt 
im Dorf“ wurde von über 300 Personen unterschrieben. 
Auf Grund von Gutachten hat der Gemeinderat Turgi das 
Abbruchgesuch im März 2015 für zwei Jahre sistiert. In 
der Zwischenzeit wird die Schutzwürdigkeit der Kirche 
weiter geprüft, bevor an einer Gemeindeversammlung 
darüber abgestimmt wird. (Turgi, Kirchweg 1)

Franken. Die Evangelisch-reformierte 
Kirche Basel-Stadt hat ein generelles 
Baubegehren eingereicht, gegen das eine 
Einsprache eingereicht wurde. Als Ersatz 
für die abgerissene Markuskirche wurde 
angedacht, zusammen mit der Römisch-
katholischen Pfarrei an Stelle der im 
gleichen Quartier befindlichen Kirche St. 
Michael ein ökumenisches Gemeindezen-
trum zu bauen. Da St. Michael jedoch 
nicht abgerissen werden kann, müssen 
andere Wege gesucht werden. Eine Op-
tion ist, in den geplanten Wohnhäusern 
ein Gemeindezentrum unterzubringen, 
wozu es jedoch noch keinen Entscheid 
gibt. Eine andere Option ist, mit den 
Katholiken eine Lösung für die gemein-
same Nutzung der Kirche St. Michael zu 
finden. (Basel, Kleinriehenstrasse 71)
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Wollishofen – Reformierte Kirche
Die neue reformierte Kirche in Zürich Wollishofen soll in Zukunft die „KunstKlangKirche“ werden: 
ein offenes Orgelzentrum für Musik, Kultur, Begegnung, Forschung und Lehre, in welchem aber  
dennoch weiterhin auch Gottesdienste gefeiert werden können. 

Lage
Die Kirche liegt erhöht auf dem 
parallel zum See verlaufenden 
Moränenzug Egg und ist weithin 
sichtbar. Das Grundstück wird 
von der Kilchbergstrasse, der 
Albisstrasse und der Kalchbühl
strasse umrahmt. Zwei verschlun-
gene Wege führen den Fussgän-
ger von der Kilchbergstrasse zur 

Kirche
Die neue reformierte Kirche in Wol-
lishofen entstand im Rahmen eines 
Ideenwettbewerbs von 1930 und einem 
Wettbewerb zur Erlangung von Entwür-
fen für eine Kirche mit Pfarrhaus und 
Krankenschwesterwohnung von 1931. 
Die Bauaufgabe bestand in der Kirche, 
einem Pfarrhaus und Reihenhäusern 
(Auf der Egg 1–7). Gebaut wurde die 
Kirche 1935–36 von den Architekten 
Walter Henauer und Ernst Witschi. Die 
Kirche auf der Egg ist einer der ersten 
sakralen Eisenbetonbauten in Zürich 
und eine wichtige Vertreterin der Zeit 
des Neuen Bauens in der Stadt. Das 
Eisenbetongerüst wurde mit Muschel-
kalkplatten verkleidet. Um den halb-
kreisförmigen Kirchenraum führen zwei 
Umgänge, ein äusserer, offener und ein 
innerer, geschlossener, durch den der 

Innenraum erschlossen wird. Der Besu-
cher wird dazu durch die drei quadrati-
schen Öffnungen der südlich gelegenen 
Vorhalle auf der Aussenseite der Kan-
zelwand nach rechts oder links in den 
Umgang geleitet. Er betritt den Kirchen-
raum von der Seite oder von hinten. 
Die äusseren Kirchenbänke wurden 
der Rundung angepasst, während die 
inneren frontal ausgerichtet sind. Der 
Innenraum wurde mit hell gebeiztem 
Tannenholz ausgekleidet. Die Wände 
sind durch Tragepfeiler gegliedert, 
dazwischen sind rechteckige, dreiglied-
rige Fenster zu sehen, die den Raum 
erhellen. Vor der Kanzelwand und der 
Empore befinden sich der Abendmahl-
tisch und die Kanzel. Ein Teil der Wand 
wurde als Holzgitter gestaltet, dahinter 
steht die Orgel. 

„Wenn Ortsgemeinde und Zentral
kirchenpflege, die Landeskirchen, 
die Stadt, der Kanton, Universität 
und Zürcher Hochschule der Künste 
sowie Private ein gemeinsames In-
teresse in diesem Projekt erkennen, 
wird die Umsetzung der Idee 
‚KunstKlangKirche‘ gelingen.“

Projektbeschrieb KunstKlangKirche Zürich

Kirche hoch und um sie herum 
zum Haupteingang. Von der 
anderen Seite ist der Hauptein-
gang der Kirche über den Eggweg 
erreichbar. Die Kirche übernimmt 
mit der Rundung des Kirchen-
raums die Rundung des Moränen-
zugs Richtung Zürich. 
Adresse: Zürich, Auf der Egg 11
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Umnutzungsprojekte
Die reformierte Kirchgemeinde 
Wollishofen verfügt über zwei 
Kirchen. Immer öfter finden die 
Gottesdienste in der kleineren 
alten Kirche statt, die am Fuss 
des Hügels liegt, auf dem die 
neue Kirche steht. Am 24. Juni 
2012 wurde anlässlich des Jubi-
läumsfests „75 Jahre Kirche Auf 
der Egg“ von der Kirchgemeinde 
Wollishofen ein Ideenwettbewerb 
zur neuen Nutzung der Kirche 
lanciert. Aus den 58 eingereich-
ten Projekten hat die Jury drei 
Siegerprojekte ausgewählt. Das 
erste Siegerprojekt, „Heiliger 
Geist“, eingereicht von Isabelle 
Meier, schlug vor, die Kirche als 
Familienhotel zu nutzen. In den 
Kirchenraum wären den Fens-
tern entlang auf zwei Ebenen 25 
Hotelzimmer eingebaut worden. 

Projekt „KunstKlangKirche“
Das Projekt KunstKlangKirche nutzt 
die Kirche als Orgelzentrum, indem es 
in dem Raum, der eine gute Akustik 
hat, eine Auswahl an Orgeln unter-
schiedlicher Stilprägung aufstellt. 
In der KunstKlangKirche soll eine 
Mischung aus liturgischer, künstleri-
scher, didaktischer und forschender 
Nutzung rund um die Orgel Platz 
haben. Es sollen öffentliche Veranstal-
tungen wie Konzerte, Ausstellungen 
oder Workshops stattfinden. Gleich-
zeitig werden durch die Fokussierung 
auf die Orgel Möglichkeiten geschaf-
fen für Forschung und Lehre. Neben 

Orgel- und Chormusik stehen auch 
andere Kunstformen wie beispielswei-
se Tanz im Fokus des Interesses. Die 
Kirche kann weiterhin auch für Got-
tesdienste genutzt werden. An bau-
lichen Veränderungen sind geplant: 
Erreichen grösserer Flexibilität in der 
Nutzung (Bestuhlung); Verbessern der 
Raumwirkung durch Aufhellen und 
Variabilität der Beleuchtung; Errichten 
von Orgelpodesten entlang den Wän-
den des Ovals für die Aufstellung der 
Instrumente; Nutzbarmachung der 
Empore für diverse Anlässe; Anpas-
sung der Infrastruktur.

Aktueller Stand
Das Projekt KunstKlangKirche befindet sich 
vom 1. Juli 2015 bis Ende 2017 in einer Pi-
lotphase. Die Stadt Zürich hat im September 
2014 den Zusammenschluss der Zürcher 
Kirchgemeinden zu einer Gesamtkirchgemein-
de per 1. Januar 2019 beschlossen. Der Stadt-
verband will deshalb bis Ende 2017 keine 
neuen Investitionen tätigen, also auch nicht 
für den teuren Umbau der neuen reformierten 
Kirche in Wollishofen. Eine Stiftung hat sich 
bereit erklärt, das Projekt KunstKlangKirche 
mit zu finanzieren. In der Folge haben auch 
weitere Stiftungen beschlossen, sich an der 
Finanzierung zu beteiligen. Die Umsetzung 
der Pläne wird nun nicht gestoppt, sondern 
erfolgt, den finanziellen Mitteln entspre-
chend, etappenweise in Teilprojekten. Das 
Programm soll am 1. Januar 2016 starten. 
Der Verein „Freundeskreis KunstKlangKirche 
Zürich“ unterstützt das Projekt. 

„Die KunstKlangKirche Zürich versucht durch ihre Ak-
tivitäten sinnstiftend zu wirken aus der Überzeugung 
heraus, dass der Verbindung von Kunst und Religion 
eine besonders aussagekräftige, anregende, tröstende 
und stärkende Kraft zukommt. Sie orientiert sich dabei 
an Qualität, Vielfalt, Innovation und Verbindlichkeit.“

(Projektbeschrieb KunstKlangKirche Zürich

Im Zentrum des Raums im Erdge-
schoss sollte ein Café entstehen, 
in den Bereichen um das Café 
herum sollte ein Indoorspielplatz 
aufgebaut werden. Es wäre das 
erste Familienhotel in Zürich 
geworden. Das zweite Siegerpro-
jekt „WollisHof“, eingereicht von 
Regina Schibli und Katja Weber, 
wollte Gastronomie, Kunst, Kul-
tur und Wissenschaft zu einem 
Ort der Begegnung verbinden. 
Es sollte ein Treffpunkt für das 
Quartier geschaffen werden, der 
zum Austausch einlädt, an dem 
Wissen vermittelt und Gemein-
schaft gelebt wird. Im Frühjahr 
2014 entschied sich die Kirchge-
meinde für die Umsetzung des 
dritten Siegerprojekts „Kunst-
KlangKirche“, eingereicht von 
Beat Schäfer. 
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Gemeinschaften
Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Kirchen der Schweiz wird der Verkauf oder Abriss von  
Kirchen und Kapellen der religiösen Gemeinschaften wie der Methodistischen oder der Neuapostoli-
schen Kirche von der Öffentlichkeit oft kaum wahrgenommen. Die hier aufgeführten Beispiele sind 
eine Auswahl.

Bern – Methodistenkapelle
Die Methodistenkapelle im Berner Breitenrain-
quartier wurde 1907 vom Burgdorfer Architek-
ten Albert Brändli im Heimatstil gebaut. Nach 
dem Verkauf an Christoph Hoigné im Jahr 
1998, wird sie seither als Kleinkunst- und Kon-
zertbühne „La Capella“ genutzt. Im Estrich 
wurde eine Wohnung eingebaut. Christoph 
Hoigné: „Durch Zufall erfuhr ich, dass die Kir-
che zum Verkauf stand. Und da ich ein Chan-
son- und Kabarettfan bin, war die Idee schnell 
geboren, die Kirche zu einem Veranstaltungs-
ort zu machen, zumal es damals in der Berner 
Kleinkunstszene an mittelgrossen Lokalen 
fehlte. Abgesehen vom Einbau der Bühne, 
der Toilette und der Pausenbar haben wir an 
der ursprünglichen Bausubstanz kaum etwas 
verändert. Im Gegenteil: Die grüne Farbe und 
der Holzboden sind wieder gleich wie 1907, 
als die Kapelle gebaut wurde. Mir gefällt, wie 

Böckten – Neuapostolische Kirche
Nachdem die Neuapostolische Kirche in Böckten mehr 
als zwei Jahre leer stand, wurde sie im Sommer 2012 an 
die politische Gemeinde Böckten verkauft. Diese nutzt 
das Gebäude als Gemeindezentrum. Darin finden ein 
Kindermittagstisch, Vereinsanlässe, Musikproben, private 
Anlässe (Geburtstage, Taufen, Hochzeiten) sowie offizielle 
Anlässe der Gemeinde (Gemeindeversammlung, Apéros) 
statt. (Böckten, Weiermattstrasse)

Bern – Neuapostoli-
sche Kirche
Die sanierungsbedürf-
tige neuapostolische 
Kirche an der Balder-
strasse in Bern wurde 
2009 verkauft und 
später abgerissen. Heute 
steht auf der Parzelle 
ein vom Architektur
büro atelier 5 errichtetes 
Mehrfamilienhaus mit 
acht Wohnungen. (Bern, 
Balderstrasse 28)

Mellingen – Neuapostolische Kirche
Die 1986 erbaute Kirche hat eine Nutzfläche von 146 m². 
Wegen der Zusammenführung der Gemeinden in Mel-
lingen und Baden-Wettingen wurde die Kirche 2013 zum 
Verkauf angeboten. Gekauft hat sie die Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten. Die Gemeinde nutzt das 
Gebäude für Gottesdienste sowie für Lebenshilfeangebote, 
Seminare und gemeinschaftliche Aktivitäten. (Mellingen, 
Wallisstrasse 12)

der Art déco-Stil im Innern und der Heimatstil 
aussen kontrastieren. Akustisch ist der Raum 
prädestiniert für Konzerte und Theaterauf-
führungen: Worte und Klänge dringen auch 
ohne Verstärkung bis in die hintersten Winkel 
der Empore. Da die Kapelle mitten in einem 
Wohnquartier steht, haben wir sämtliche Fens-
ter von aussen mit Schallschutzglas abdichten 
lassen. Ich weiss nicht genau, was es war, 
aber die Kapelle strahlte für mich etwas Spezi-
elles aus. Ich beobachte auch, dass die Leute, 
sobald sie den Raum betreten, andächtig und 
ruhig werden, ja sogar flüstern. Etwas von 
der Geschichte dieser Kapelle schwebt wohl 
irgendwie immer noch im Raum. Das heisst 
aber nicht, dass hier nicht oft ganz schön 
Stimmung aufkommt: Wenn alle 180 Plätze 
besetzt sind, kann es schon mal eng und laut 
werden.“ (Bern, Allmendstrasse 24)
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Brienz – Neuapostolische Kirche
Die 1972 über quadratischem Grundriss mit 
Zeltdach errichtete neuapostolische Kirche 
Brienz wurde 2012 verkauft. Sie dient heute 
als Wohnhaus. Arthur Reber, der neue Be-
sitzer, sagt: „Ich habe eine Wohnberaterin 
engagiert. Es schien mir nicht so einfach, 
das Haus sinnvoll einzurichten. Ich bin ein 
Ästhet, ich will mit Stil wohnen. Der drei 
Meter lange Esstisch bildet den Mittelpunkt 
des Wohnraums. Hier erledige ich meine 
Büroarbeit, hier esse ich und bediene Gäste. 
Dort, wo einmal der Altar stand, thront jetzt 
ein prächtiges Cheminée. Ich freue mich auf 
den Winter, das Licht des Feuers wird den 
ganzen Raum erfüllen. Mein Schlafzimmer ist 
auf der Empore und zum Wohnzimmer hin 
halb geöffnet. Beim Umbau wurde lediglich 
ein Dachfenster neu eingebaut, gleich darun-
ter steht mein Bett. Ich habe eine wunderbare 
Aussicht auf den Brienzersee. Das Holztäfer 
und die Lampen sind original. Meine Wohn-
beraterin meinte, man solle nicht vertuschen, 
dass dies einmal eine Kirche war. Und ich 
finde, sie hat Recht. An der Eingangstür, die 
übrigens noch die originale Kirchentür aus 
Glas ist, gibt es bewusst keine Klingel. Mir 
gefällt es, dass die Leute an die Türscheibe 
klopfen müssen.“

Staffelbach – Methodistische Kirche
Nachdem im Bezirk Staffelbach der 
Evangelisch-methodistischen Kirche die 
Gottesdienste in Staffelbach und Uerk-
heim eingestellt wurden, um künftig 
gemeinsam in Bottenwil zu feiern, hat 
man zuerst die Kapelle in Uerkheim, 
im Februar 2014 dann auch diejenige 
in Staffelbach verkauft. Gekauft hat 
die Kapelle der Holzbildhauer Thomas 
Lüscher, der darin sein Atelier einge-
richtet hat und auch hier wohnt.  
(Staffelbach, Kirchgasse 9)

Teufen – Methodistische Kirche
Die Methodistische Kirche in Teufen AG 
wurde 1908 nach den Plänen des Architekten 
Albert Emil Brändli gebaut. Wegen statischer 
Mängel wurde die Kirche 1994 umfassend 
saniert. Die schrumpfenden Mitgliederzahlen 
waren schliesslich 2006 der Grund, die Kirche 
zu verkaufen. Sie wurde zu einem privaten 
Wohnhaus umgebaut. 

Wollishofen – Neuapostolische Kirche
Die Neuapostolische Kirche hat ihr Gebäude 
an der Butzenstrasse in Zürich Wollishofen 
verkauft. Die Kirche stand zwei Jahre leer 
und wurde im April 2014 von der Berner 
Künstlerin Chantal Michel für eine Ausstel-
lung genutzt. Die Immobiliengesellschaft 
Imooo baut zurzeit auf dem Grundstück neun 
Luxuswohnungen. (Zürich, Butzenstrasse 3)
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Winterthur – Kirche Rosenberg
Die dringend notwendigen Sanierungen der Kirche Rosenberg in Winterthur regten die Reformierte 
Kirchgemeinde Veltheim an, über eine Umnutzung nachzudenken. 2015–2017 sollte das Projekt  
„Kulturkirche“ im Betrieb geprüft werden. Der Kredit dafür wurde jedoch am 22. November 2015  
von den reformierten Stimmberechtigten der Stadt Winterthur abgelehnt.

Lage
Die Kirche Rosenberg in Winterthur liegt an 
der Ecke Bettenstrasse/Schaffhauserstrasse im 
Quartier Veltheim. Der Haupteingang liegt an der 
Bettenstrasse. Der spitz zulaufende Glockenturm 
über dem Eingang ist auf die Kreuzung Betten
strasse/Schaffhauserstrasse ausgerichtet. 
Adresse: Winterthur, Bettenstrasse 19

Kirche
Die reformierte Kirche Rosen-
berg wurde 1965 nach den 
Entwürfen des Architekten 
Heinrich Affeltranger gebaut. 
Im Grundriss gleicht sie einem 
gekanteten Viertelkreis, der 
aus einem Dreieck und einem 
leicht geknickten Rechteck 
zusammengesetzt ist. Die 
Glasfenster wurden von Hans 
Affeltranger, dem Bruder des 
Architekten, entworfen. An 
der Chorwand ist das Relief 
„Lebensbaum“ zu sehen. Vor 
dem Eingang steht ein grosser 
Stahlbogen von Susanne Scho-
ch (1991), der auf den Heili-
gen Bund mit Gott verweist  
(1. Mose 9, 12-13). 

„Die Kulturkirche Rosenberg wagt den 
Aufbruch, den unsere Landeskirche 
dringend benötigt. Sie geht auf eine ganz 
neue Art auf Menschen zu, die sich durch 
traditionelle Frömmigkeit schon lange nicht 
mehr angesprochen fühlen. Die Sprache 
der Kultur vermag Menschen im Innersten 
zu berühren. Kulturkirchen in Deutschland 
beweisen seit Jahren, dass sie mit neuen, 
experimentellen Formaten die spirituellen 
Bedürfnisse einer weltoffenen, städtischen 
Bevölkerung treffen. Die Kulturstadt Win-
terthur ist genau der richtige Ort für eine 
reformierte Kulturkirche, wagen wir den 
Versuch!“

David Hauser, Kirchenpflege Veltheim
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Umnutzungsprojekt
Die Kirche sollte als Neubau in 
einer wachsenden Gemeinde 
die Dorfkirche ergänzen. Heute 
steht sie oft leer. Die nach 50 
Jahren notwendige Sanierung 
des Gebäudes ist sehr teuer. Die 
Kirchgemeinde hat, nach inten-
siver Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Möglichkeiten, 
entschieden, dass aus der Kirche 
Rosenberg eine Kulturkirche 
werden soll. In der „Kulturkirche 
Rosenberg“ werden kirchliche 
Veranstaltungen ebenso Platz ha-
ben wie kulturelle Anlässe oder 
Tagungen. Es soll ein Raum ent-
stehen, in dem das Zeitgeschehen 
mit kulturellen Ausdrucksformen 
sichtbar gemacht und mit den 
Mitteln der Theologie gedeutet 
wird. Angesprochen wird vor 
allem ein urbanes, weltoffenes, 
interessiertes Publikum, das 
Spiritualität nicht im strengen 
Rahmen des kirchlichen Sonn-
tagsgottesdienstes sucht, für neue 

Aktueller Stand
Die Zentralkirchenpflege Win-
terthur hat am 13. April 2015 
beschlossen, das Projekt mit 
450.000,– Franken zu unterstüt-
zen. Gegen diesen Beschluss 
wurde das Referendum ergriffen, 
so dass die reformierten Stimm-
berechtigten der Stadt Winter-
thur am 22. November über das 
Projekt abstimmen mussten. Der 
Kredit wurde vom Stimmvolk 
abgelehnt.

„Ich unterstütze die Idee, 
die Kirche Rosenberg als 
kulturellen Treffpunkt zu 
öffnen und dort den Dia-
log zwischen Generationen 
und Angehörigen verschie-
dener Religionen und Kul-
turkreise zu fördern. Dem 
mutigen Pilotbetrieb ist 
im Sinne einer Lernphase 
eine Chance zu geben.“

Peter Arbenz, a. Stadtrat

„Die leer stehende Kirche im Rosenberg ist eine Chance, die es innovativ zu 
nutzen gilt. Die Kulturkirche und ihr Probebetrieb eröffnen der reformierten Kirche 
spannende Möglichkeiten, die Berührungspunkte von Kultur und Kirche neu auszu-
loten und neue Nutzungsformen für alte Kirchen zu entwickeln. Der geplante Probe-
betrieb ist unabdingbar für eine sinnvolle und nachhaltige Arealentwicklung.“

Markus Jedele, Architekt

Formen offen ist und sich durch 
die Sprache der Kultur berühren 
lässt. Vor einer definitiven Umo-
rientierung der Nutzung und den 
damit verbundenen baulichen 
Massnahmen und finanziellen 
Investitionen soll das Konzept 
im Hinblick auf die spezifischen 
Verhältnisse in Winterthur und 
Region mittels eines Pilotbetriebs 
erprobt und gegebenenfalls wei-
ter entwickelt werden. Für zwei 
Jahre wird die Kirche Rosenberg 
von der Kirchgemeinde Veltheim 
einem Trägerverein zur Nutzung 
übergeben, verbunden mit einem 
Leistungsauftrag zur Durchfüh-
rung des Pilotbetriebs. Für diesen 
werden u.a. folgende Aufgaben 
und Wirkungsziele festgelegt: 
Konzeption und Durchführung 
von kirchlichen Aktivitäten für 
ein Zielpublikum, das mit den 
traditionellen der Sonntagsgot-
tesdienste wenig angesprochen 
wird, sich jedoch der Kirche 

verbunden fühlt. Auf das Quar-
tier ausgerichtete Aktivitäten, 
insbesondere in den Bereichen 
Musik und Film/Video/Fotografie 
und Literatur. Damit verbunden 
Aufbau eines neuen Profils von 
soziokulturellen Aktivitäten 
mit generationenübergreifender 
Ausrichtung. Die wichtigste 
bauliche Massnahme betrifft 
die vorhandenen Kirchenbänke. 
Diese dürfen in Absprache mit 
der Denkmalpflege ausgebaut, 
müssen aber gelagert werden, um 
gegebenenfalls zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder eingebaut 
zu werden. Ansonsten werden 
am Gebäude keine irreversiblen 
baulichen Massnahmen vorge-
nommen. Im Trägerverein sind 
der Stadtverband, die reformierte 
Landeskirche sowie die reformier-
te Kirche Veltheim vertreten Der 
Pilotbetrieb des Projekts soll im 
Herbst 2015 starten und bis zum 
Frühjahr 2017 dauern. 
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Kirchenumnutzungen aus politischer Sicht  
Oder: Debatten um die ‚gute‘ Stadt

Stefanie Duttweiler 

Der Beitrag beleuchtet die Funktionen, die Kirchengebäuden im öffentlichen Diskurs als ,Bollwerken‘ 
gegen Entfremdungs-, Entwurzelungs-, Desintegrations- und Destabilisierungsängste zugeschrieben 
werden und hinterfragt diese Debatten um die ‚gute‘ Stadt kritisch.

Kirchlichen Räumen werden in Öffentlichkeit und Politik weit-
reichende Bedeutungen und Funktionen zugeschrieben, auch 
und gerade in Zeiten zunehmender Entkirchlichung und Sub-
jektivierung des Religiösen. Um Abbau und Umnutzung von 
Kirchengebäuden wird meist heftig gerungen, nicht selten regt 
sich mehr oder weniger starker Widerstand gegen die Aufgabe 
einer Kirche. Erstaunlicherweise sind es insbesondere Kirchen-
ferne, die sich für den Erhalt der Kirchengebäude einsetzen. 
Ist bei ihnen auch die Bindung an die Institution Kirche nur 
schwach ausgeprägt oder gar nicht vorhanden, sprechen sie 
doch dem Gebäude eine besondere Bedeutung zu. Diese Auf-
wertung des kirchlichen Raumes als solchen lässt sich auch im 
Hinblick auf neu entstehende kirchliche Räume beobachten. 
So wird neuen Kirchen und Kapellen ebenso viel Aufmerksam-
keit zuteil wie religiösen Räumen in Einkaufszentren, Bahn-
höfen oder Fußballstadien. Sie werden ausgesprochen posi-
tiv aufgenommen und erfüllen wichtige Symbolfunktionen für 
die nicht-religiösen Kontexte, die häufig als ,Stadt in der Stadt‘ 
charakterisiert werden.1 
Der folgende Beitrag konzentriert sich auf die Darstellung des 
öffentlichen und insbesondere des politischen Diskurses zu 
Kirchenumnutzungen, da hier die gesellschaftlichen Funkti-
onen von Kirchengebäuden paradigmatisch verhandelt wer-
den. Das Material der Diskursanalyse stammt aus den Jahren 
2003–2008, in der die deutsche Debatte um Kirchenumnut-
zungen ihren (vorläufigen?) Höhepunkt erreichte und Gegen-
stand zahlreicher Symposien, Workshops und Publikationen 
wurde. Neben Pfarrerinnen und Pfarrern, Dombauherrin-
nen und Kunstbeauftragten meldeten sich auch viele enga-
gierte Architektinnen und Architekten und nicht zuletzt Po-
litiker und Stadtplanerinnen zu Wort. Kirchenumnutzungen, 
so zeigt schon die Multidisziplinarität der Beteiligten, ist kein 
Thema, das auf die Kirchen beschränkt ist, es wird als ein öf-
fentliches Thema wahrgenommen. „Eines ist sicher“, so le-
gitimiert Martin Halfmann, Landesvorsitzender des Bundes 
Deutscher Architekten, sein Engagement für Kirchenbauten, 
„Kirchen sind Gottes-Häuser und damit Teil der Stadt.“ Doch 
damit ist für die Sprecherinnen und Sprecher im Diskurs gera-

de noch nicht alles gesagt, denn Kirchengebäude sind durch-
zogen von heterogenen Bedeutungszuschreibungen, die sich 
überlagern aber auch widersprechen können. Neben den re-
ligiösen werden auch die gesellschaftlichen Bedeutungen von 
Kirchengebäuden hervorgehoben. Es stellt sich die Frage, ob 
die religiöse Funktion möglicherweise von der gesellschaftli-
chen überlagert und von ihr in Dienst genommen wird. Hier 
zeigt sich, so meine These, eine Transformation des Verhält-
nisses von Religion und Gesellschaft: Religion wird derzeit vor 
allem aufgrund ihrer Zeichen- und Stabilisierungsfunktion für 
die Gesellschaft attraktiv. 
Im Folgenden möchte ich drei der zentralen Argumente vor-
stellen, die den öffentlichen Diskurs strukturieren und das 
Kirchengebäude als unverzichtbaren Bestandteil der europä-
ischen Stadt ausweisen. Kirchenumnutzungen werden dabei 
als eine Bedrohung dieser Ordnung wahrgenommen. Damit 
erweist sich dieser öffentliche Diskurs zugleich als ein emi-
nent politischer. Denn in der Diskussion um die Bedeutung 
von Kirchengebäuden für die Stadt werden Grundfragen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in der europäischen Stadt 
mitverhandelt.

1. Kirchen sind Träger und Zeichen der europäischen 
Kultur 
Denkt man an die Bedeutung von Kirchengebäuden jenseits ih-
rer religiösen Funktion drängt sich bei einigen sicher zunächst 
ihre kunsthistorische Bedeutung auf. Auch Architekten sehen in 
Kirchenbauten den Spiegel der Baukultur, in denen sich das kul-
turelle Selbstverständnis der jeweiligen Epoche ablesen lässt. 
Doch damit sind diese Bauten zugleich mehr als ein Spiegel: 
Kirchen werden als „unersetzbare Geschichts-, Identitäts-, und 
Kulturträger“2 ausgewiesen, ihnen eingeschrieben ist „ein un-
ersetzliches nonverbales Potential, in dem die geistlich-geistige 
und kulturelle Tradition des Abendlandes abrufbar und mitteil-
bar ist“.3 Der Planer von Kirchenumnutzungen, Marcus Nitsch-
ke, befürchtet dementsprechend, dass die Aufgabe der Kirchen 
„zum Menetekel für ein Europa wird, das die christlichen Wur-
zeln seiner Kultur nur als zweitrangiges Motiv betrachtet“.4 
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„Das Kirchengebäude ist ein Identitätsträger für die Gemeinde, 
den man nicht ohne weiteres ersetzen kann. Identität ist nicht, 
wie vielfach behauptet wird, etwas Ideelles, sondern sie macht 
sich ganz konkret an den Gebäuden – und ganz besonders an 
den Kirchengebäuden – fest. […] Im Zeitalter der Medienwelt 
werden diese Orte wichtiger, um die eigene Identität zu fin-
den.“7 Diese implizite Gegenüberstellung von medial vermit-
telter und konkret gebauter Realität wird auch vom ehemaligen 
Staatssekretär im Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, Engelbert Lütke Daldrup, explizit adressiert: Kir-
chen „können in Zeiten zunehmender Virtualisierung und Be-
schleunigung der Kommunikation in einer realen, ihrer selbst 
bewussten Stadtöffentlichkeit Bindungskräfte entfalten […]. 
Die Menschen dürfen sich nicht fremd fühlen in ihrer eige-
nen Stadt. Gelungene Architektur und funktionierende öffent-
liche Räume schaffen Identität und Bindung“.8 Kirchen haben, 
so konstatiert Lütke Daldrup „eine städtebauliche Sonderstel-
lung inne, sind identitätsstiftende Elemente der Stadtstruktur 
und damit stadträumliche und gesellschaftliche Haltepunkte.“9 
Abgeleitet wird dies von ihrer Funktion als Wahrzeichen der 
Städte, ihrer guten Sichtbarkeit und Erkennbarkeit sowie ihrer 
Lage: Als „Mittelpunkt von Städten, Ortsteilen und Siedlun-
gen sind Kirchen ein Identität stiftendes Element innerhalb der 
Stadtstruktur, Wahrzeichen und Landmarke. Als soziale Mitte 
haben sie über Generationen eine große Bedeutung auch für 
die Bürgergemeinde. Angesichts des drohenden Verlustes stellt 
sich oftmals Ratlosigkeit ein.“10 Das breite Interesse am Erhalt 
der Kirchengebäude wird als Reflex auf diese Rat- und Ori-
entierungslosigkeit gedeutet: „Nicht selten sind Kirchen heu-
te die letzten Statthalter für das, was ein Gemeinwesen aus-
macht. […] Die unbewusste Angst vor dem Verlust der Mitte 
in der Gesellschaft kann vielleicht das Engagement erklären, 
das häufig dann entsteht, wenn Kirchen aufgegeben werden 
sollen.“11 Als Verkörperung der städtebaulichen und symbo-
lischen Zentralität versinnbildlichen Kirchengebäude traditi-
onelle Ordnungsvorstellungen der Ausrichtung auf eine Mit-
te und ein Zentrum, sowohl für die Stadtgesellschaft als auch 
für die Identität der Individuen. 

Aufgrund ihrer visuellen und symbolischen Prägnanz, ihrer 
epochenüberdauernden Materialität und ihrer kunsthistori-
schen Bedeutung wird den Kirchenbauten von öffentlicher Sei-
te zugeschrieben, auf unersetzbare Weise Kultur, präziser: die 
christliche Kultur buchstäblich zu verkörpern, und damit auch 
die kulturellen Werte Europas. Durch die Verräumlichung und 
Materialisierung müssen diese Werte und diese Kultur nicht 
(kontrovers) verhandelt werden, sie sind ,gesetzt‘, sie wer-
den sichtbar und erfahrbar und vermitteln sich so vermeint-
lich selbstevident.5

Auch wenn in diesen Aussagen an keiner Stelle direkt auf an-
dere Religionen oder Kulturen eingegangen wird, zeichnet sich 
doch indirekt ein Gegenbild ab, von dem sich diese Gleichset-
zung von Christentum und abendländischer Kultur absetzt: 
von den nicht-christlichen Religionen, insbesondere dem Is-
lam, dem Untergang des Abendlandes oder dem Zerfall der 
europäischen Kultur. Die Debatte um die Kirchenumnutzung 
zeigt mithin die Angst, die Kirchen und das Christentum verlö-
ren buchstäblich ihren angestammten Platz in der Gesellschaft. 
Und mehr noch: Werden Kirchengebäude mit abendländischer 
Kultur gleichgesetzt, scheint nicht nur die Kirche, sondern die 
gesamte abendländische Kultur bedroht. 

2. Kirchen tragen bei zu Bindung, Stabilität und Identität 
für Individuen und Gesellschaft
Doch Kirchen werden nicht nur als Spiegel und Träger kultu-
reller Werte betrachtet, ihnen werden auch zentrale psychoso-
ziale Funktionen für die Identifikation mit der Stadt sowie der 
Ausbildung von Identität zugeschrieben. So betont der Baumi-
nister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Wittke, der in seinem 
Bundesland die Kirchen mit der Finanzierung von 14 Modell-
untersuchungen zur Kirchenumnutzung unterstützte: „Eins ist 
mir wichtig: Wir reden hier nicht nur über ein innerkirchli-
ches, sondern über ein gesamtgesellschaftliches Problem. Kir-
chen […] sind zentral für die Stadtentwicklung, tragen dazu 
bei, einen Stadtteil zu stabilisieren und haben einen hohen 
Identifikationswert.“6 Auch die Architekturprofessorin Chris-
ta Reicher fokussiert auf diese Funktion der Identitätsstiftung: 

„Zwischen der kirchlichen und der sozialen Sicht auf die Thematik der Kir-
chenumnutzung gibt es einen engen Konnex im Thema Inklusion und Exklusion. 
Die Frage, für wen wollen wir die Gebäude überhaupt erhalten, muss an jeder Stel-
le diskutiert werden. Wenn die Kirchen den Anspruch haben, öffentliche Kirchen 
zu sein und nicht nur ein privater Verein, verbinden sich damit andere Konsequen-
zen für die überkirchliche Erhaltung ihrer Liegenschaften. Es ist eine Frage des 
öffentlichen Anspruchs der Kirchen, wie sehr sie auch über ihre Mitglieder hinaus 
für die Kirchengebäude Verantwortung übernehmen.“ — SONJA KELLER
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Dabei kann das Kirchengebäude, so scheinen sich alle politi-
schen und kirchlichen Akteure einig, offenbar vor allem dann 
stabilisierend wirken, wenn Sichtbarkeit, Erkennbarkeit und 
Platzierung der Kirche in der Mitte der Gesellschaft gewähr-
leistet sind. (Nur) was wie eine Kirche aussieht, erhält be-
sonderen Schutz.16 Dementsprechend fällt die Debatte um die 
Umnutzung der Nachkriegskirchen und insbesondere der Ge-
meindezentren der 1970er Jahre weniger dramatisch aus, denn 
diese Kirchen sind architektonische Umsetzungen der theolo-
gischen Forderung, sich bewusst in Stadt zu integrieren und 
sind oft gerade nicht als Kirchen erkennbar. Wird hier eigent-
lich die städtebauliche Funktion der Sozialintegration beson-
ders gut erfüllt und die Offenheit für alle akzentuiert umge-
setzt, zeigt sich gerade an diesen Beispielen, dass die Funktion 
der Sozialintegration die Bedeutung der Kirchengebäude nicht 
hinreichend erklärt. (Erst) durch ihren ‚Symbolwert‘ (Bischof 
Huber), der sich in ihrer Erkennbarkeit ausdrückt, werden Kir-
chengebäude zu einem Zeichen, das über ihre religiösen Funk-
tionen hinausweist, und erst so kann dieses Zeichen Funktio-
nen für eine funktionierende europäische Stadt übernehmen.
Die Vision, die Urs Hafner in der Neuen Zürcher Zeitung for-
muliert hat, bleibt eine vereinzelte Stimme im gesellschaft-
lich-politischen Diskurs: „Zu hoffen bleibt, dass die einst nicht 
weniger die Allmacht Gottes als den Stolz der Stadtbürger sym-
bolisierenden Kirchtürme in Zukunft nicht nur für das Ende ei-
ner Epoche stehen, welche unter anderem die kulturelle Blüte 
Europas hervorbrachte, sondern auch für etwas Neues.“17 Ge-
nau dieses Neue scheint – zumindest in der Hochzeit der De-
batten18 – gerade nicht mit Kirchengebäuden in Verbindung 
gebracht zu werden, auch wenn Kirchen in der Realität um-
genutzt und umgestaltet werden und vielfältigen neuen Nut-
zungen Raum geben. 

5. Steinerne Zeugen oder lebendige Räume?
Dementsprechend drängen sich einige Fragen auf. Die ers-
te Frage betrifft die Vorstellung von Gesellschaft und Stadt. 
Denn erinnern die Darstellungen des Verhältnisses von Kirche 
und Stadt nicht eher an Beschreibungen eines Dorfes und ei-
ner dörflichen Gemeinschaft, die überschaubar, traditionsver-
bunden und relativ homogen sind, statt an eine plurale, mul-
tizentrische Gesellschaft? Ist das das (Selbst-) Bild, das eine 
offene und zukunftsoffene Kirche und Gesellschaft von sich 
geben möchte? Die zweite Frage betrifft das Verständnis von 
Kultur. Sieht man in den Kirchen vor allem ein Symbol von 
Kultur, stellt sich auch die Frage, was und wer implizit und 
unbeabsichtigt ausgeblendet und ausgeschlossen wird. Von 
welcher Kultur ist hier die Rede? Von der bürgerlichen Hoch-
kultur und der europäischen Leitkultur?19 Ist dies eine Kultur, 
in der auch anderes und andere Religionen Platz haben? Und 
drittens scheint mir auch generell die Nachfrage wert, wie es 
eigentlich zu beurteilen ist, wenn Kirchengebäude vor allem 
aufgrund ihres Symbolwertes wahrgenommen werden. Sind 
Kirchengebäude vor allem Zeichen christlicher oder abend-
ländischer Werte, die damit gewissermaßen zahnlos bleiben? 
Überspitzt gesagt: Sind Kirchengebäude deshalb positiv besetz-

3. Kirchen sind städtische Begegnungsorte 
Erstaunlich ist, dass die identitäts- und gemeinschaftsbildende 
Funktion meist nicht im Raumangebot eines Kirchengebäudes 
gesehen wird, vielmehr spielt dessen äußere Gestalt und die 
Zeichenhaftigkeit für Identifikation und Bindung eine wesent-
liche Rolle. Denn im öffentlichen Diskurs wird eher selten auf 
das Geschehen in den Kirchen eingegangen. Wenn dies der Fall 
ist, wird die soziale Dimension der Kirchengebäude selbst he-
rausgearbeitet. Die „sozialen Begegnungsräumen bestimmen 
entscheidend die Lebensqualität im Quartier.“12 Oder es wird 
anlässlich einer bevorstehenden Kirchenumnutzung in Basel 
bemängelt: „Seit Jahren wird die Chance verpasst, einen krea-
tiven Prozess einzuleiten, um spannenden Raum als neue Be-
gegnungs- und Wirkungszone für die Stadt zu aktivieren.“13 
Der Grund, warum sich insbesondere Kirchen als solche Begeg-
nungsorte eignen, wird in der nicht-kommerziellen Dimension 
der Kirchen und ihrer Gebäude gesehen. Im Unterschied zur 
Privatisierung des öffentlichen Raumes, so bemerkt der Staats-
sekretär Lütke Daldrup, können Kirchen „öffentliche, non-ex-
klusive Orte sein, einbindend, einladend, integrierend.“14 Da-
mit wird an die stadtsoziologische und städtebauliche Kritik 
an Privatisierung und Kommerzialisierung angeschlossen, wer-
den Kirchen als einer der wenigen Orte erkannt, in denen man 
nicht konsumieren muss und die, zumindest dem Anspruch 
nach, für alle öffentlich zugänglich sind. 

4. Kirchen in und für die Stadt – Bollwerk gegen moderne 
Desintegrationsängste
Alle Sprecher im öffentlichen Diskurs attestieren den Kirchenge-
bäuden wichtige (Symbol-) Funktionen für die Stadt. Dementspre-
chend wäre der Verlust von Kirchengebäuden „ein Dammbruch 
der Urbanität und ein tiefer Einschnitt in Kultur und Lebensqua-
lität unserer Städte.“15 Die sicht- und erfahrbaren Kirchengebäu-
de dienen der symbolischen Vergewisserung und Aufrechterhal-
tung eines Modells der europäischen Kultur und der europäischen 
Stadt, möglicherweise gerade, weil dieses Modell der Realität nur 
noch sehr bedingt entspricht: Die moderne Stadt kennt kaum 
mehr ein Zentrum, Wertorientierung, Kulturen und Identitäten 
sind heterogen geworden, und nicht zuletzt fordern nicht-christ-
liche Religionen eine angemessen Repräsentation in der Stadt. 
Können auch Religion und christliche Kirchen nicht mehr als 
einheitsstiftende und verbindende Elemente der Gesellschaft 
gesehen werden, für Kirchengebäude gilt dies gerade nicht. Als 
Orte des Religiösen in Verbindung mit deren kulturgeschicht-
licher Relevanz versinnbildlichen Kirchengebäude ‚bleibende‘ 
Werte und Orientierungen und ziehen einen Transzendenz-
bezug gegenüber der aktuellen Wirklichkeit ein. Da diese 
Werte und Orientierungen sich in einem Gebäude manifes-
tieren, das sich im Stadtraum sichtbar artikuliert, Platz ein-
nimmt und Dauerhaftigkeit beansprucht, werden sie vermeint-
lich selbstevident erfahrbar. Aufgrund dieser Verbindung von 
symbolischer, materieller und räumlicher Dimension werden 
Kirchenbauten positiv besetzt und als ‚Bollwerke‘ gegen Ent-
fremdungs-, Entwurzelungs-, Desintegrations- und Destabili-
sierungsängste der modernen Gesellschaft ausgewiesen. 
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te Erinnerungsorte,20 weil es die gelebte Religion und Tradition 
kaum mehr gibt? Sind Kirchen also lediglich steinerne Zeugen 
des Glaubens? Zeugt also gerade das große Interesse an den 
Kirchenbauten von einem historischen Bruch, der mittels des 
Gebäudeerhalts verdeckt werden soll? 
Würde man sich an die Beantwortung dieser Fragen machen, 
wird klar: Die Debatte um die Umnutzung von Kirchengebäu-
den ist in der Tat auch eine politische Debatte um die gute 
Stadt, die gute Gesellschaft.

„In den Prozess einer Kirchenumnutzung – und das bedeutet nicht gleich Abriss oder 
Verkauf – sind zum einen die Besitzer der Gebäude, in der Regel die Kirchgemeinden 
und Pfarreien, involviert, zum andern die Denkmalpflege, die dann ins Spiel kommt, 
wenn es sich um Bauten handelt, die als schützenswert eingestuft sind. Die Denk-
malpflege hat den gesetzlichen Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Geschichte unserer 
Gesellschaft an wichtigen Zeugnissen ihrer Bautätigkeit auch in Zukunft ablesbar 
ist und somit unserem kulturellen Gedächtnis erhalten bleibt. Die Kirchen ihrerseits 
haben den Auftrag, auf dem Hintergrund einer 2000-jährigen Geschichte lebendige 
Kirchen zu bleiben. Die beiden Aufträge brauchen sich nicht zu widersprechen, aber 
man muss sich austauschen, um Lösungen zu finden.“ — JOHANNES ST ÜCKELBERGER
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Kirchenumnutzungen aus rechtlicher Sicht
René Pahud de Mortanges und Burim Ramaj

Bei der Umnutzung eines kirchlichen Gebäudes stellen sich verschiedene Rechtsfragen. Im vorliegenden 
Beitrag wird dargestellt, was im Bereich des staatlichen Sachen-, Bau- und Denkmalschutzrechtes zu 
beachten ist und ebenfalls, welche innerkirchlichen Normen und Empfehlungen von Bedeutung sind.

1. Einleitung
Wenn eine Kirche umgenutzt werden soll, stellen sich eine 
Reihe von rechtlichen Fragen, so z. B.: Wer ist überhaupt Ei-
gentümer der Kirche und damit berechtigt, über ihr Schicksal 
zu bestimmen? Wer hat, z. B. gemäss staatlichem Recht oder 
internem Kirchenrecht, sonst noch Mitspracherechte? Gibt es 
interne Normen oder Empfehlungen der jeweiligen religiösen 
Gemeinschaft für die Umnutzung, welche respektiert werden 
müssen? Wenn ein altes Kirchengebäude renoviert oder um-
genutzt wird, muss es dann an die heutigen baurechtlichen 
Standards angepasst werden? Welche Vorgaben des Denkmal-
schutzrechtes sind zu beachten? Angesichts der vorgegebe-
nen Kürze dieses Beitrages können nur kursorische Antwor-
ten auf diese Fragen gegeben werden. Erst recht bleiben andere 
Rechtsfragen unerörtert.1

2. Sachenrecht
Die Frage der Eigentümerschaft an einem Kirchengebäude ist 
nicht immer leicht zu beantworten. Abgesehen von den kon-
fessionsbedingten Unterschieden bestehen oft örtliche Beson-
derheiten, die man sorgfältig eruieren muss. So kommt im 
katholischen Bereich u. a. die Pfarrei, die (staatskirchenrecht-
liche) Kirchgemeinde, eine Pfarrei- oder Kapellenstiftung2 
oder – bei Klosterkirchen – eine Ordensgemeinschaft als Ei-
gentümerin in Frage. Sonderkonstellationen können sich z. B. 
für Kathedralkirchen ergeben. Im evangelischen Bereich ist es 
wohl meist die örtliche Kirchgemeinde oder auch teilweise die 
Einwohnergemeinde3, die Eigentum an Kirchengebäuden hat.4 
Darüber hinaus bestehen auch Konstellationen gemischter Ei-
gentümerschaft5 oder etwa bei Evangelischen Freikirchen (z. B. 
Pfingstgemeinden oder Neuapostolische Kirchen) und einigen 
katholischen Gemeinschaften besondere eigentumsrechtliche 
Verhältnisse. Gleiches gilt für die Kirchgebäude der christka-
tholischen Kirche und der orthodoxen Kirchen. Um die Rechts-
verhältnisse an Kirchengebäuden zu eruieren, ist das Grund-
buch zu konsultieren, wobei zu bedenken ist, dass manche, 
gerade die komplexeren eigentumsrechtlichen Verhältnisse an 
Kirchgebäuden erheblich älter als diese sind.6

3. Internes Recht der Kirchen
Im katholischen und evangelischen Kirchenrecht finden sich je 
eigene Regeln für die Nutzung, Umnutzung und Aufgabe von 
Kirchengebäuden. Die jeweiligen Normen hängen –zumindest 
teilweise – mit dem spezifischen Verständnis des Kirchenrau-
mes zusammen.

Römisch-katholisches Kirchenrecht
Theologisches Vorverständnis zum Kirchenraum: Der Kirchen-
raum hat, stark vereinfacht, zweierlei Bedeutungen: unter ei-
ner rein funktionalen Betrachtung stellt er einen Ort dar, in 
dem das liturgische Miteinander ermöglicht wird. In einem 
theologischen Verständnis wird er jedoch als sakraler Ort be-
trachtet. Diese Sakralität leitet sich vom katholischen Verständ-
nis der Eucharistie ab, welche die bleibende Gegenwart Got-
tes symbolisiert und sich im Vollzug der Messe sowie durch 
die im Tabernakel aufbewahrten, konsekrierten Hostien zeigt.7

Bestimmungen des Codex Iuris Canonici: Umnutzungen von 
Kirchen gibt es in der katholischen Kirche seit je. Im geltenden 
Codex Iuris Canonici 1983 (CIC 1983), der für die gesamte rö-
misch-katholische Kirche eine Art Rahmengesetz darstellt, fin-
den sich Regelungen (cc. 1205–1253) dazu. Eine Kirche ist ein 
vom Bischof gesegnetes oder geweihtes Gebäude (c. 1217), in 
dem regelmässig Eucharistie gefeiert wird (c. 1214). Zur Nut-
zung zugelassen ist nur, was der Ausübung oder Förderung 
von Gottesdienst, Frömmigkeit und Gottesverehrung dient 
bzw. mit der Heiligkeit des Ortes vereinbar ist. Im Einzelfall 
kann der Bischof nicht-religiöse Nutzungen – etwa Musikkon-
zerte8 – erlauben (c. 1210).9

Wenn die Kirche durch interne Umnutzung, Vermietung oder 
Verkauf dauernd einem anderen als dem kultischen Zweck die-
nen soll, müssen besondere Formalien und Riten eingehalten 
werden, um die Baute zu trivialisieren („entheiligen“). Glei-
ches gilt bei einem allfälligen Abriss oder wenn aus finanziel-
len bzw. pastoralen Gründen der Unterhalt nicht mehr fortge-
setzt werden kann.
Kann eine dauerhafte Umnutzung oder gar ein Abriss nicht ver-
mieden werden, so hat der Diözesanbischof durch besonderen 
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des Kirchenraumes hingewiesen. Der Kirchen-
raum ist ein Ort der Sammlung und der religi-
ösen Besinnung. Zudem hat das Kirchengebäu-
de eine symbolische Wirkung nach aussen.15

Schwerpunkt des gegenwärtigen Rechts. Zu-
ständigkeitsregeln: Im evangelisch-reformier-
ten Kirchenrecht finden sich – anders als im 
römisch-katholischen – keine Angaben darü-
ber, was eine Kirche ist und welche Bedeutung 
sie hat. Hinsichtlich der Nutzung und Umnut-
zung legen die Kirchenverfassungen (KV) und 
Kirchenordnungen (KO) stattdessen nur die 
Zuständigkeiten innerhalb der Kirchenorgani-
sation fest. Ausgerichtet sind die Bestimmun-
gen am üblichen, gemeindezentrierten Verfas-
sungsmodell der reformierten Landeskirchen: 
Die Kirchgemeindeversammlung ist für Kauf 
und Verkauf von kirchlichen Liegenschaften 
sowie für Neubauten und grössere Umbauten 

zuständig.16 Für die Verwaltung der kirchlichen Gebäude und 
für ihre Nutzung ausserhalb rein kirchlicher Zwecke ist der 
Kirchgemeinderat bzw. die Kirchenpflege zuständig.17 
Die Empfehlungen des SEK: Ausgehend vom reformierten Ver-
ständnis des Kirchenraumes hat der Schweizerische Evange-
lische Kirchenbund (SEK) Kriterien und praktische Empfeh-
lungen für die Umnutzung entwickelt. Wie im katholischen 
Bereich bestehen weniger Bedenken bezüglich der Übertra-
gung der Nutzung an andere christliche Gemeinschaften als 
an nichtchristliche Gemeinschaften.18 

4. Baurecht
Architektonische Konzepte, technische Kenntnisse und Nut-
zungsbedürfnisse ändern sich schnell. Daher muss bei Umnut-
zungen und Renovationen von kirchlichen Bauwerken geklärt 
werden, ob und in welchem Umfang die geltenden baurecht-
lichen Vorgaben zu berücksichtigen sind. Dabei ist zwischen 
dem Erhalt des (religiösen) Zweckes und seiner Änderung (in 
einen nichtreligiösen Zweck) zu unterscheiden.19

Erhalt des Zwecks
Garantie des wohlerworbenen Rechts: Weil religiöse Bauwerke 
oft nach älteren baurechtlichen Standards errichtet wurden, 
entsprechen sie vielfach nicht den heutigen Vorgaben. Deswe-
gen stellt sich die Frage, ob der Eigentümer sein Gebäude die-
sen Normen anpassen muss, auch wenn der Zweck beibehal-
ten wird.20 An sich muss sich jedes Element des öffentlichen 
Raumes – sei es bestehend oder neu erbaut – in die bisher er-
arbeiteten baurechtlichen Regelungen auf Bundes-, Kantons- 
und Gemeindeebene einfügen. Für bestehende Gebäude (z. B. 
mittelalterliche Kirchen) hat der Gesetzgeber aber Sondernor-
men vorgesehen: Ihnen wird „die Garantie des wohlerworbe-
nen Rechtes“ eingeräumt. Der bauliche Zustand von Gebäu-
den, die unter altem Recht oder Brauch rechtmässig errichtet 
wurden, wird also auch dann toleriert, wenn dies geltendem 
Baurecht widerspricht.21 

Akt eine sog. Profanerklärung vorzunehmen 
(cc. 1212, 1222). Vor Erlass des entsprechen-
den Dekretes werden nach Möglichkeit die-
jenigen angehört, deren Rechte verletzt wer-
den könnten (c. 50). Darunter fallen bei einer 
Pfarrkirche der Pfarrer und der Pfarreirat, der 
zuständige Bischofsvikar, der diözesane Pries-
terrat sowie die Vertreter des zivilrechtlichen 
Eigentümers10. Den Betroffenen steht die Mög-
lichkeit offen, gegen das Profanisierungsde-
kret kirchliche Verwaltungsbeschwerde an die 
päpstliche Kongregation für den Klerus einzu-
reichen und gegen deren Entscheid wiederum 
Rekurs an die apostolische Signatur einzule-
gen (c. 1445). Eine gültige Profanerklärung be-
deutet, dass die Kirche nun kein heiliger Ort 
im Sinne des Kirchenrechts mehr ist. Ein un-
würdiger Gebrauch der Kirche ist jedoch auch 
nach der Profanerklärung nicht erlaubt.
Soll das Kirchengebäude oder – nach dessen erfolgtem Ab-
riss – das Grundstück an Dritte verkauft werden, werden ver-
schiedene Zustimmungen erfordert: über einem Verkaufswert 
von 20.000,– Fr. diejenige des Diözesanbischofs bzw. des di-
özesanen Konsultorenkollegiums und des Diözesanverwal-
tungsrats (c. 1292), über einem Wert von 5 Mio. Fr. diejenige 
des Hl. Stuhls.11 Die Diözesanbischöfe können zur Ergänzung 
und Ausführung des CIC eigenes, ausführendes Recht erlassen. 
Als derartiges schweizerisches Partikularrecht wurden 2006 
von der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK) „Empfeh-
lungen für die Umnutzung von Kirchen und von kirchlichen 
Zentren“12 verabschiedet, welche sich an die Eigentümer von 
Kirchgebäuden richten.13

Die Empfehlungen der SBK: Aus den Empfehlungen der SBK ist 
eine klare Prioritätenordnung bei der Suche nach einem neuen 
Zweck für eine nicht mehr benützte Kirche ersichtlich: Erste 
Wahl ist die Überlassung an eine religiöse Sondergemeinschaft 
innerhalb der römisch-katholischen Kirche oder an die „An-
derssprachigenseelsorge“. In Betracht kommen sodann andere 
christliche Gemeinschaften, z. B. die orthodoxen Gemeinden. 
Aufgrund ihrer symbolischen Bedeutung sollen Kirchen und 
Kapellen nach Möglichkeit nicht zu Gunsten von nichtchristli-
chen Religionsgemeinschaften zur Verfügung gestellt werden. 
Damit die römisch-katholische Kirche Eigentümerin bleibt, soll 
die Umnutzung nicht durch Verkauf, sondern durch Vermie-
tung erfolgen. Ein Abriss wird nur in Ausnahmefällen als ul-
tima ratio empfohlen.

Evangelisch-reformiertes Kirchenrecht 
Evangelisches Verständnis des Kirchenraumes: Die Reformatoren 
haben sich zur Bedeutung des Kirchenraumes kaum geäussert. 
Ihre diesbezüglichen Vorstellungen ergaben sich vielmehr indi-
rekt aus der Ablehnung der Messe und der Heiligenverehrung 
sowie der Einführung des Wortgottesdienstes14. In der heutigen 
Literatur zum Kirchenbau wird neben dem theologischen auch 
auf ein psychologisches oder anthropologisches Verständnis 

„Ein Problem sind die 
zu vielen kirchlichen 

Immobilien. Ein anderes 
Problem sind die Kir-

chen, denen es noch nicht 
gelungen ist, in dieser 

neuen Situation des Plu-
ralismus ihre Position zu 
finden und zu sagen: Wir 
setzen unser Kapital pro-

duktiv ein.“  
—

A LBERT GERHA RDS
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Bewilligungsverfahren: Bei einer Zweckände-
rung ist die Bewilligung der zuständigen Be-
hörde notwendig. Diese wird erteilt, sofern 
das Projekt zonenkonform ist oder andern-
falls  – im Rahmen einer Ausnahmebewilli-
gung – die baupolizeilichen Vorschriften ein-
gehalten werden. Zudem wird überwacht, ob 
die Änderungsarbeiten der vergebenen Bewil-
ligung entsprechen.29 
Zonenkonformität und baupolizeiliche Vor-
schriften: Die neue Nutzung des religiösen 
Gebäudes ist zonenkonform, wenn diese dem 
Zweck der Nutzungszone entspricht und das 
Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 RPG). 
Das ist besonders wichtig bei älteren religiö-
sen Bauten, die ursprünglich keinem Bewilli-
gungsverfahren unterstellt waren, da so eine 
zuvor widerrechtliche Situation nun „recht-
lich genehmigt“ wird. Widerspricht die neue 

Bestimmung der religiösen Baute dem Zweck der Nutzungs-
zone, werden die Arbeiten nicht bewilligt, es sei denn, es be-
stehen Ausnahmen im kantonalen Recht (Art. 23 RPG) oder 
nach Bundesrecht (Art. 24 ff. RPG). 30

Wurde die Zweckänderung einer religiösen Baute bewilligt, 
muss die zuständige Behörde in Hinblick auf den neuen Zweck 
prüfen, ob der allgemeine Zustand des Gebäudes genügt, um 
den Schutz der polizeilichen Güter zu garantieren. Darunter 
fallen primär die Sicherheit und Gesundheit der jeweiligen Be-
nützer31. Weil bei der vollständigen Zweckänderung keine Be-
rufung auf die Garantie des wohlerworbenen Rechts möglich 
ist, kann die Behörde – nach Abwägung – die Beachtung aller 
technischen Vorschriften fordern. Beispielsweise kann sie die 
Installierung eines neuen Feuerschutzes oder den Einbau ei-
nes Lüftungs- und Heizsystems verlangen, wenn eine Kirche 
in eine Bibliothek umgewandelt bzw. in ein Wohnhaus umge-
baut wird. Auch bleibt zu klären, ob die Änderungen nicht den 
Interessen des Denkmalschutzes widersprechen.32 

5. Denkmalschutzrecht
Gemäss Bundesverfassung und kantonalen Verfassungen sind 
gewisse bestehende Bauten oder deren Elemente zu schüt-
zen.33 Ähnliche Vorgaben bestehen auch auf kommunaler Ebe-
ne. Dieser Schutz umfasst nicht nur den Erhalt des Bauwerks, 
sondern auch die Beibehaltung des Gesamtbildes eines Quar-
tiers oder einer Region.34

Den Vorschriften des Denkmalschutzes kann bei Kirchenumnut-
zungen je nach Ortslage und Umgebung ein entscheidendes Ge-
wicht zukommen. Der Bund ist mit seiner punktuellen Rege-
lung35 nach Art. 78 BV nur subsidiär tätig.36 Oberstes Gremium 
auf Bundesebene in diesem Bereich ist die Eidgenössische Kom-
mission für Denkmalpflege (EKD)37. Der eigentliche Denkmal-
schutz obliegt aber den Kantonen, die ihre eigenen Gesetze erlas-
sen und jeweils ein kantonales Denkmalschutzinventar führen.38 
Im Allgemeinen impliziert der Denkmodalschutz für die Ei-
gentümer des geschützten religiösen Gebäudes ein Verbot zur 

Diese Garantie des wohlerworbenen Rechts 
ergibt sich aus der Eigentumsgarantie (Art. 
26 BV) i. V. m. dem Gutglaubensschutz (Art. 
9 BV).22 Ihre Legitimation findet sie u. a. in 
der Tatsache, dass es aus finanzieller Sicht un-
verhältnismässig wäre, eine systematische An-
passung von bestehenden Gebäuden an späte-
re technische Vorgaben zu verlangen.
Immerhin können sich – nach erfolgter Inte-
ressenabwägung im Sinne von Art. 36 BV – 
Einschränkungen der Eigentumsgarantie erge-
ben. Die Behörden können vom Eigentümer 
eines religiösen Gebäudes verlangen, Anpas-
sungsarbeiten vorzunehmen, wenn ein über-
wiegendes öffentliches Interesse dazu besteht. 
Das ist etwa der Fall, wenn die öffentliche Si-
cherheit oder der Nachbarschaftsschutz dies 
verlangen. Welche technischen Vorschriften 
bei solchen Arbeiten beachtet werden müs-
sen, ist schwierig zu bestimmen, da dies stark von den Eigen-
schaften des Gebäudes – etwa der Lage, der Frequentierung 
oder dem Grad der Gefährdung – abhängt. Ausserdem beste-
hen in diesem Bereich von Kanton zu Kanton unterschiedli-
che Vorgaben und auch ein grosser Ermessensspielraum der 
Behörden. In der Praxis werden beispielsweise eher Auflagen 
für den Feuerschutz oder für Notausgänge gemacht, als für Iso-
lierungen oder Verkabelungen. In jedem Fall muss jedoch die 
Vorschrift notwendig, angemessen und verhältnismässig sein, 
um den angestrebten Zweck zu erreichen. Hinzu kommt, dass 
die verlangten Investitionen eine vernünftige Obergrenze nicht 
überschreiten dürfen.23

Unterhaltspflicht und Kulturgüterschutz: Die Garantie des 
wohlerworbenen Rechts befreit den Eigentümer einer religiö-
sen Baute nicht von Unterhaltsarbeiten zum Erhalt der schüt-
zenswerten Elemente24. So toleriert die Behörde beispielswei-
se keine gefährlich hängenden Leuchter oder eine nur unter 
Gefahr begehbare Treppe. Der Eigentümer kann aber gewisse 
Bereiche für den Publikumsverkehr schliessen, wenn ihm die 
Unterhaltsarbeiten zu kostspielig sind. Allgemein kann gesagt 
werden, dass ein geschütztes religiöses Gebäude dann nicht 
einer Normanpassung unterzogen wird, wenn diese das Inter-
esse an ihrer Erhaltung beträchtlich einschränkt.25

Änderung des Zwecks
Soll eine religiöse Baute inskünftig als Wohnstätte, Geschäft, 
Werkstatt o. Ä. genutzt werden, gilt dies als Zweckänderung26, 
weswegen die nötigen Arbeiten unternommen werden müssen, 
um den geltenden baurechtlichen Vorschriften zu genügen. In 
(seltenen) Fällen, wo es keiner äusseren Änderung bedarf, ha-
ben verschiedene Kantone ein vereinfachtes Bewilligungsver-
fahren27 vorgesehen. Weil aber religiöse Bauten oft äussere 
Besonderheiten aufweisen, die bei einer Zweckänderung tech-
nische Eingriffe erfordern, sind sie – ausser bei zeitweiligen 
Umgestaltungen wie z. B. für ein Konzert oder eine Ausstel-
lung – dem ordentlichen Verfahren unterstellt.28

„Es täte gut, die Verlust-
perspektive hinter sich 

zu lassen und stärker auf 
die Potentiale zu schauen, 
kreativer zu werden, was 
man mit diesen Gebäuden 
machen kann. Es gibt so 
vielfältige Nutzungen,  

die sich anbieten.“
—

ANNA KÖRS
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Zerstörung bzw. ein Gebot zum Unterhalt, zum Erhalt, zur Er-
neuerung oder zur Restaurierung.39 Die Arbeiten unterliegen 
den allgemeinen Vorgaben des Bundesrechts sowie den kanto-
nalen baupolizeilichen Vorschriften; der Charakter der Baute 
oder des Gebäudes darf nicht geändert werden. Dabei müssen 
die Grösse, der Umfang und die Gesamterscheinung erhalten 
sowie die Übereinstimmung mit den ursprünglichen verwen-
deten Materialien eingehalten werden.40 Die Bewilligung zur 
Umnutzung kann von Bedingungen oder Auflagen – wie z. B. 
die Verwendung bestimmter Materialien, den Erhalt der Form 
eines Daches oder die Farbe einer Fassade – abhängig gemacht 
werden. Zudem kann verlangt werden, dass das Objekt Verän-
derungen41 unterzogen wird. Diese einschränkenden Massnah-
men werden durch das überwiegende öffentliche Interesse zur 
Wahrung der Erinnerung des Kollektivs begründet.42

6. Kirchenumnutzung – keine einfache Sache
Soll ein leeres Kirchengebäude einem neuen, profanen Zweck 
zugeführt werden, steht man vor einem langen und kompli-
zierten Prozess. Dabei sind auf staatlicher und meist auch auf 
kirchlicher Seite mehrere Behörden involviert. Tangiert wird 
sowohl das staatliche Recht als auch das kirchliche; beide las-
sen aufgrund der grossen symbolischen Bedeutung der Kirche 
eine Umnutzung nur in begrenzten Umfang zu.
Wenn es zutrifft, dass inskünftig vermehrt Kirchengebäude 
umgenutzt werden müssen, wäre den kirchlichen und staatli-
chen Behörden zu raten, über den Einzelfall hinausreichende 
Strategien zu entwickeln und sich mit dem nötigen Experten-
wissen auszustatten.
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Kirchenumnutzungen aus volkswirtschaftlicher Sicht
Michael Marti

Der Entscheid zur Kirchenumnutzung ist primär ein privater Entscheid der betroffenen Kirche. Trotz-
dem gibt es Überlegungen, die sich aus volkswirtschaftlicher Sicht und insbesondere hinsichtlich der 
Frage einer staatlichen Mitfinanzierung stellen. Letztlich geht es hierbei um die Frage, ob die öffentli-
che Hand die Umnutzung von Kirchengebäuden mitfinanzieren muss oder soll.

Ausgangspunkte der Diskussion zu Kirchenumnutzungen
Um den Aspekt der Kirchenumnutzung und deren Bedeutung 
aus volkswirtschaftlicher Sicht richtig einordnen zu können, 
muss zunächst einmal untersucht werden, weshalb die Dis-
kussion zu Kirchenumnutzungen überhaupt entsteht. Grund-
sätzlich lässt sich feststellen, dass es eine rückläufige Zahl an 
Kirchgängerinnen und Kirchgängern gibt. Einerseits führt dies 
zu einer geringeren Nutzung der kirchlichen Immobilien und 
Kirchen. Ökonomisch gesprochen zeigt sich eine rückläufige 
Nachfrage, bei einem gleichzeitigen Überangebot an Kirchen-
gebäuden und Kirchen, insbesondere in den Städten. Anderer-
seits bedeutet eine rückläufige Zahl an Mitgliedern auch, dass 
den Landeskirchen entsprechende Steuereinnahmen natürli-
cher Personen verloren gehen. Dies führt dazu, dass die Kir-
chen weniger Geld für die vergleichsweise hohen Kosten von 
Unterhalt und Instandhaltung der Kirchengebäude und insbe-
sondere der Kirchen zur Verfügung haben.

Wer bestimmt die Kirchenumnutzung?
Aus einer ökonomischen Perspektive wird der Eigentümer der 
Kirche die Kirchenumnutzung bestimmen, entsprechend ist die 
Ausgangslage einfacher, wenn Eigentümer und Nutzer der Kir-
che identisch sind. Allerdings bleibt eine Kirchenumnutzung 
komplex, weil der Entscheid nicht alleine einzelne Personen 
betrifft, sondern eine ganze Gemeinschaft. Damit stellt sich die 
Frage, wer letztlich über eine Kirchenumnutzung entscheiden 
darf. Bestehende Studien zeigen, dass es eine Vielzahl von He-
rausforderungen bei Kirchenumnutzungen gibt. Daher bevor-
zugen die christlichen Religionsgemeinschaften in der Regel 
Nutzungserweiterungen und Mischnutzungen, da ihnen diese 
Lösungen erlauben, die Kirchengebäude – mindestens teilwei-
se – für ihren ursprünglichen Zweck weiterverwenden zu kön-
nen. Hingegen sind Fremdnutzungen oder gar ein Verkauf aus 
kirchlicher Sicht drastische Lösungen, da die Nutzung eines 
Kirchengebäudes nicht mehr von der Religionsgemeinschaft 
beeinflusst werden kann.

Finanzierung der Kirchen
Die grosse Mehrzahl der Kirchen und Kirchengebäude in der 
Schweiz sind im Besitz der Kirchgemeinden oder von Stiftun-
gen. Damit stehen die Landeskirchen entsprechend in der Ver-
antwortung, wie sie die Kirchengebäude finanzieren. Die Mit-
tel, welche den Kirchen zum Unterhalt und zur Instandhaltung 
zur Verfügung stehen, generieren sie – in der Mehrzahl der 
Kantone – aus den Kirchensteuern natürlicher Personen.1 Ne-
ben der Finanzierung über Kirchensteuern natürlicher Perso-
nen sind die weiteren Einnahmequellen Kirchensteuern ju-
ristischer Personen, die Eigenfinanzierung der Kirchen über 
Liegenschafts- und Finanzerträge sowie gegebenenfalls staat-
liche Beiträge. Wie bereits erwähnt, kommt damit den Mitteln 
aus Steuererträgen natürlicher Personen eine zentrale Funkti-
on zu. Da aufgrund der Abnahme an Kirchgängerinnen und 
Kirchgängern die christlichen Landeskirchen unter finanziel-
len Druck geraten, stellt sich unweigerlich die Frage nach ei-
ner öffentlichen Unterstützung bei der Frage, ob und wie ein 
Kirchengebäude neu genutzt werden soll.

Welche Rolle übernimmt die öffentliche Hand?
Welche Rolle soll die öffentliche Hand bei Kirchenumnut-
zungen übernehmen? Damit gekoppelt ist die Frage, welches 
grundsätzliche Interesse die öffentliche Hand an der Existenz 
von Kirchengebäuden hat. Der Staat befindet sich dabei im 
Spannungsfeld verschiedener gesellschaftspolitischer Grund-
haltungen, zwischen der Haltung der Bewahrung der christli-
chen Tradition und damit der christlichen Kulturgüter und der 
politischen Forderung nach einer verstärkten Trennung von 
Kirche und Staat, u. a. angesichts der Zunahme der Religions-
pluralität und der Zahl der Konfessionslosen. 
Die Rolle des Staates als Bewahrer der christlichen Tradition 
impliziert, dass die Erhaltung von Kirchen und Kirchengebäu-
den für die Öffentlichkeit von Bedeutung ist2 und dass die öf-
fentliche Hand in einer Verantwortung steht, die Kirchen und 
ihre Gebäude zu unterstützen. Es gilt zu prüfen, inwiefern 
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Nutzung bestehender Kirchengebäude für andere Religionsge-
meinschaften: Aus einer Integrationsperspektive kann die öf-
fentliche Hand durchaus ein Interesse haben, anderen Religi-
onsgemeinschaften Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen 
und so deren Integration zu fördern.5

Soll der Staat Kirchenumnutzungen finanziell  
unterstützen?
Um die Frage beantworten zu können, ob der Staat Kirchenum-
nutzungen finanziell unterstützen soll oder nicht, gilt es zu-
nächst zu klären, ob ein Marktversagen vorliegt oder nicht. Mit 
der tendenziell rückläufigen Zahl an Mitgliedern und der dar-
aus folgenden generellen geringeren Nutzung von Kirchenge-
bäuden zeigt sich aus ökonomischer Sicht, dass kein Markt-
versagen vorliegt. Die Kirchengebäude werden nicht in einem 
zu geringen Ausmass bereitgestellt, sondern „leiden“ unter ei-
ner Unterauslastung. Somit lässt sich konstatieren, dass Kir-
chengebäude nicht in einem zu geringen Mass zur Verfügung 
gestellt werden.
Gibt es weitere Gründe, weshalb der Staat Kirchenumnutzun-
gen finanziell unterstützen sollte? Wie oben dargestellt, hat 
die öffentliche Hand – zumindest an gewissen Kirchenbau-
ten – handfeste Interessen. Allerdings stellt sich die Frage, ob 
die öffentliche Hand aus den genannten Gründen eine Unter-
stützung gewähren muss. Es ist anzunehmen, dass die Mehr-
zahl der für die öffentliche Hand interessanten Kirchengebäude 
aus denkmalpflegerischer Sicht geschützt ist. Die Auflagen aus 
denkmalpflegerischer Sicht bedeuten für die Kirchen oftmals 
einen nicht unerheblichen Mehraufwand bei Kirchenumnut-
zungen. Im Gegenzug haben die Landeskirchen das Privileg, 
dass ihre Kirchgemeinden bei natürlichen Personen Kirchen-
steuern erheben und auch vom Staat eintreiben lassen können, 
was sonst keiner Institution zugestanden wird.
Wenn eine Umnutzung von Kirchengebäuden für die betroffe-
ne Kirche nicht möglich ist und eine Fremdnutzung oder ein 
Verkauf eines Kirchengebäudes erfolgen, stellt sich wiederum 

eine solche implizierte Verpflichtung auch an eine Umnutzung 
von Kirchengebäuden gekoppelt ist. In der Literatur wird ver-
schiedentlich an kulturelle und nicht profitorientierte Formen 
von alternativen Nutzungen von Kirchengebäuden gedacht. 
In dieser Hinsicht wird dabei unweigerlich an eine staatliche 
Unterstützung gedacht, um eine „tragfähige“ Umnutzung von 
Kirchengebäuden zu garantieren.3 Hingegen impliziert die po-
litische Forderung nach der Trennung von Kirche und Staat, 
dass sich die öffentliche Hand nach Möglichkeit nicht in An-
gelegenheiten der Kirchen einmischen soll, dass die Kirchen 
vielmehr die Umnutzung selber durchführen müssen. Neben 
dieser grundsätzlichen Fragestellung gibt es jedoch handfes-
te Interessen der öffentlichen Hand an der Erhaltung von Kir-
chen und Kirchengebäuden. 
Touristische Bedeutung von Kirchen: Kirchliche Bauten, ins-
besondere die Kirchen, haben zweifellos eine touristische Be-
deutung.4 Dies zeigt sich beispielsweise in der Attraktion von 
historischen Kirchengebäuden, Klöstern etc. Dabei haben na-
turgemäss nicht alle kirchlichen Bauten dieselbe touristische 
Bedeutung. Je bedeutender das kirchliche Bauwerk ist, desto 
grösser ist der touristische Wert der Kirche.
Bedeutung der Kirchengebäude für das Stadt- bzw. Ortsbild: 
Kirchengebäude spielen im Ortsbild von kleineren und grösse-
ren Ortschaften oftmals eine zentrale Rolle und bilden in klei-
neren Gemeinden nach wie vor einen Dorfmittelpunkt. Dies 
lässt sich auch daran ersehen, dass in mehreren Kantonen Gel-
der beispielsweise vom Lotteriefonds für den Unterhalt und 
die Instandsetzung von lokalen Kirchen aufgewendet werden.
Kirchengebäude als denkmalgeschützte Bauten: Ein zentraler 
Aspekt in der öffentlichen Bedeutung von Kirchengebäuden 
liegt im Denkmalschutz. Es zeigt sich, dass der Denkmalschutz 
einerseits eine wichtige Stütze zum Erhalt kirchlicher Gebäude 
darstellt, andererseits jedoch eine hohe Hürde für gewisse Um-
nutzungen darstellt. Die Denkmalpflege bietet den Kirchenge-
bäuden einen gewissen Schutz, andererseits begrenzt sie die 
Umnutzungsmöglichkeiten.

„Die nicht-kommerzielle Nutzung der Kirchen als  
Heterotope (Anderorte) spricht nur bestimmte Leute an 
und ist keine öffentliche gesellschaftliche Nutzung. Die 
Rede, die Kirche sei ein offener Raum für alle, ist ein 
bisschen in die Tasche gelogen.“ — STEFANIE DU TTW EILER
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stärker rechtfertigen als früher. Aus diesem Grund wird sich 
die öffentliche Hand auch gut überlegen, ob eine Umnutzung 
eines Kirchengebäudes für eine kulturelle Nutzung, die dann 
wieder durch die öffentliche Hand mitfinanziert wird, geeig-
net ist. Schliesslich ist nicht unerheblich, dass die öffentli-
che Hand in der Mehrzahl der Kantone heute knappe finanzi-
elle Mittel aufweist. Verschiedene Sparprogramme führen zu 
schmerzhaften Einschnitten in Bildung, Sozialpolitik und wei-
teren Politikfeldern. Ob in diesem Umfeld die öffentliche Hand 
die Bereitschaft hat, Kirchenumnutzungen zu finanzieren, ist 
fragwürdig.
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die Frage, ob die öffentliche Hand eingreifen und allenfalls so-
gar die Nutzung eines Kirchengebäudes übernehmen soll. Al-
lerdings stellt sich dann die Frage, was die öffentliche Hand 
sinnvollerweise mit diesem Gebäude macht. Die öffentliche 
Hand sollte also nur eingreifen, wenn sie ein spezifisches In-
teresse an diesem Kirchengebäude hat oder eine spezifische 
Nutzungsmöglichkeit erkennt.

Ist es wünschenswert, dass die öffentliche Hand über 
Kirchennutzungen und -umnutzungen mitentscheidet?
Es stellt sich weiter die Frage, ob es überhaupt wünschenswert 
ist, dass die öffentliche Hand über Kirchennutzungen bzw. Kir-
chenumnutzungen mitentscheidet. Wenn die öffentliche Hand 
mitbestimmt, besteht – aus kirchlicher Sicht – das Risiko, dass 
sie entscheidet, welche „Kirchen“ als Kirchen bestehen bleiben 
und welche umgenutzt werden sollen. Wenn die öffentliche 
Hand bei Kirchenumnutzungen mitentscheidet, wird sie auch 
über die Umnutzung mitbestimmen. So werden beispielswei-
se Mehrfachnutzungen von Kirchengebäuden für andere Re-
ligionsgemeinschaften und alternative Nutzungen als Muse-
en oder für kulturelle Veranstaltungen etc. denkbar. Offen ist, 
welche Haltung die Kirchen hinsichtlich einer staatlichen Mit-
bestimmung an Kirchennutzungen einnehmen. Ist die Bereit-
schaft seitens der Kirchen da, zu anerkennen, dass eine öffent-
liche Mitfinanzierung auch eine öffentliche Mitentscheidung 
an der Nutzung der Kirchengebäude mit sich zieht?

Fazit
Das Interesse der öffentlichen Hand an der Existenz von Kir-
chen und Kirchengebäuden lässt sich aus verschiedener Sicht 
begründen. Jedoch zeigt sich auch, dass die öffentliche Hand 
an der Erhaltung eines einzelnen spezifischen Kirchengebäu-
des ein begrenztes Interesse hat –wenn nicht die betreffende 
Kirche aus touristischer, denkmalpflegerischer oder ortsbild-
technischer Sicht von Interesse ist. Die öffentliche Hand muss 
zudem eine finanzielle Unterstützung von Kirchengebäuden 

„Lassen wir uns etwas Zeit – sie ändert sich schnell 
genug. Müssen wir denn wirklich allem eine strikt defi-
nierte Funktion zuweisen? Vielleicht reicht es ja, unsere 
überzähligen Kirchen einfach ein wenig in Ruhe zu  
lassen, wer weiss, vielleicht füllen sich ihre Räume 
schon bald wieder.“ — JE AN-DANIEL GROSS
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Kirchenumnutzungen aus soziologischer Sicht
Wenn eine Kirche zur Moschee wird und weshalb dies ein gesellschaftlicher Gewinn sein kann

Anna Körs

Kirchenumnutzungen sind nicht nur Ausdruck des Sozialen und spiegeln die Transformation des religi-
ösen Feldes, sondern können als soziale Handlungsträger selbst zur gesellschaftlichen Gestaltungskraft 
werden. So kann insbesondere die Umnutzung einer Kirche in eine Moschee zum Umgang mit religiö-
ser Diversität beitragen und ein gesamtgesellschaftlicher Gewinn sein.

1. Räume als Ausdruck und Gestalter des Sozialen
Räume sind in soziologischer Perspektive einerseits Ausdruck 
des Sozialen und vermitteln dabei das Gefühl von „Permanenz 
in einer sich ständig verändernden Welt“.1 Kirchenumnutzun-
gen spiegeln somit den Bedeutungsverlust der institutionellen 
christlichen Religion und bewegen dabei auch Menschen über 
den Kreis der Mitglieder und Gläubigen hinaus, weil sie dem 
Bedürfnis nach Kontinuität und Stabilität entgegenstehen oder 
dieses zumindest irritieren. Andererseits sind Räume insbeson-
dere in netzwerksoziologischer Perspektive aber auch Teil des 
Sozialen und können als soziale Handlungsträger selbst Ge-
sellschaft gestalten.2 So entstehen durch die Umnutzung von 
Kirchengebäuden immer auch neue Handlungsräume. Je nach-
dem, welche Umnutzung von wem vorgesehen ist, verändert 
sich dabei nicht nur die Nutzung, sondern auch das „symbo-
lische Kapital“. Gerade dies macht den Vorgang häufig so um-
stritten und ist einer der Haupteinwände gegen bestimmte For-
men von Kirchenumnutzungen.
Dies gilt in ganz besonderer Weise für einen speziellen Fall, um 
den es in diesem Beitrag geht: die Umnutzung eines Kirchenge-
bäudes in eine Moschee. Dieser Vorgang ist nicht nur Ausdruck 
der sozialen Veränderungen auf dem religiösen Feld und spie-
gelt den Mitgliederrückgang der christlichen Kirchen sowie die 
Zunahme der muslimischen Bevölkerung. Vielmehr kann – so 
die These – genau diese Form der Umnutzung mit dem dabei 
entstehenden „hybriden Akteur“ aus ehemaligem Kirchenge-
bäude und neu entstehender Moschee an einem Ort zu einem 
produktiven Handlungsträger im Umgang mit religiöser Diver-
sität und zu einem gesamtgesellschaftlichen Gewinn werden.
Um dies zu verdeutlichen, werden nach einer kurzen Beschrei-
bung der sozial-räumlichen Ausgangslage (Abschnitt 2) ein 
konkreter Fall einer solchen Umnutzung einer Kirche in eine 
Moschee und der dadurch ausgelöste Diskurs skizziert (Ab-
schnitt 3). Anschließend wird eines der Hauptargumente gegen 
die Umnutzung von Kirchengebäuden – ihre Symbolkraft – the-
oretisch und empirisch hinterfragt und relativiert (Abschnitt 4) 

und zudem die Wandelbarkeit des Symbolischen in ein Argu-
ment für die Umnutzung einer Kirche in eine Moschee gewen-
det (Abschnitt 5).
Damit sollen nicht die Schwierigkeiten einer solchen Umnut-
zung ausgeblendet werden oder soll diese spezielle Umnut-
zungsform zum Modell erhoben werden. Vielmehr wird beab-
sichtigt, die Möglichkeit aufzuzeigen, die Umwandlung eines 
Kirchengebäudes in eine Moschee auch als gesellschaftliche 
Chance wahrzunehmen, und es wird dafür plädiert, diese Mög-
lichkeit in den Diskurs um Kirchenumnutzungen aufzuneh-
men. Denn selbst in einschlägigen Publikationen zum Thema 
kommt diese Umnutzungsform bisher entweder gar nicht oder 
nur am Rande zur Sprache und wird – von Ausnahmen abge-
sehen3 – in Deutschland für unmöglich oder unangemessen 
erklärt, womit in der hier verfolgten Perspektive eine Chance 
von vornherein vertan wäre.

2. Transformation des religiösen Feldes
Kirchenumnutzungen sind der sichtbare Ausdruck fortschrei-
tender Säkularisierung als einer zentralen Entwicklungsten-
denz des religiösen Feldes. Die gravierenden Veränderungen 
der letzten Jahrzehnte sind mit der Säkularisierung aber nur 
teilweise beschrieben, denn gleichzeitig findet auch eine religi-
öse Pluralisierung durch die Zunahme insbesondere der nicht-
christlichen Religionen statt. Dies ist kennzeichnend für viele 
westeuropäische Länder, gilt verstärkt für Städte als kulturelle 
Kulminationspunkte und so auch für Deutschland und Ham-
burg als die Räume, auf die sich der Beitrag bezieht. So gehör-
ten im Jahr 1950 noch 96 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land der evangelischen oder katholischen Kirche an, und nur 
4 Prozent waren entweder konfessionslos oder gehörten einer 
anderen christlichen Konfession oder einer anderen Religion 
an. Sechzig Jahre später, im Jahr 2010, ist der Anteil derjeni-
gen mit Zugehörigkeit zu einer der beiden großen christlichen 
Kirchen auf rund 59 Prozent gesunken, und der „Rest“ der 
ehemals 4 Prozent ist auf einen Anteil von 40 Prozent gestie-
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Deutschland nach außen gut erkennbar.5 Um dies am Beispiel 
Hamburg zu verdeutlichen: Dort gibt es eine repräsentative 
Moschee mit Kuppel und Minarett, die Imam-Ali Moschee aus 
den 1960er Jahren in zentraler Lage an der Alster, und zwei 
weitere erkennbare Moscheen: die Centrum Moschee, die sich 
seit den 1970er Jahren in einer umgebauten Badeanstalt befin-
det und 1991 eine Kuppel und Minarette erhielt, sowie die Bait-
ul-Rasheed-Moschee, für die eine Fabrik umgebaut wurde und 
die zwei Minarette hat. Letztere gehört der bereits seit 1957 mit 
einer ersten Moschee in Hamburg ansässigen Ahmadiyya-Ge-
meinschaft. Tatsächlich gibt es aber in der Stadt schätzungs-
weise 130.000 bis 150.000 Muslime und mehr als 60 Moschee-
gemeinden, die sich häufig in Räumlichkeiten befinden, die 
schon im praktischen Sinne völlig unangemessen, geschweige 
denn repräsentativ sind.6

Vor dem Hintergrund der sozialen Veränderungen diskutiert 
man seit etwa zwei Jahrzehnten einerseits den Umgang mit 
leerstehenden Kirchengebäuden und andererseits die Sichtbar-
werdung religiöser Pluralität insbesondere in Form von Mo-
scheebauten. Wenn nun die einen zu viele und die anderen zu 
wenige religiöse Räume haben, liegt der Gedanke nahe, eine 
religiöse Umnutzung von Kirchengebäuden könnte eine Hand-
lungsoption sein. Dies ist tatsächlich auch der Fall, wenn ent-
weder eine andere christliche oder eine jüdische Gemeinde ein 
leerstehendes Kirchengebäude der evangelischen oder katho-
lischen Kirche übernehmen möchte. Anders hingegen verhält 
es sich, wenn es sich um eine muslimische Gemeinde oder 
eine andere nicht-christliche, etwa buddhistische oder hindu-
istische Gruppierung handelt: Dieser Fall wird sowohl von der 
Evangelischen Kirche Deutschland als auch der Deutschen Bi-
schofskonferenz für ausgeschlossen erklärt. Damit scheint die 
Sache klar zu sein, und man könnte meinen, wo kein Wille ist, 
ist auch kein Weg, wäre da nicht ein Fall, bei dem das Unmög-
liche doch möglich wurde, und der sich zudem in gesellschaft-
licher Perspektive durchaus als Gewinn darstellt.

3. Umnutzung der Kapernaumkirche in die Al-Nour  
Moschee
Anfang des Jahres 2013 wurde bekannt, dass die ehemalige 
Kapernaum-Kirche von der muslimischen Al-Nour Gemeinde 
gekauft worden war, um sie in eine Moschee umzuwandeln. 
Die Kapernaumkirche wurde seit 1961 von einer evangelisch-
lutherischen Gemeinde betrieben, die wegen Mitgliederrück-
gangs im Jahr 2002 fusionierte, wobei auch der Gebäudebe-
stand verkleinert wurde. Das Kirchengebäude wurde daraufhin 
entwidmet und im Jahr 2005 an einen Investor verkauft, der 
darin eine Kindertagesstätte plante, die jedoch nicht realisiert 
wurde, so dass der Bau leer stand und über die Jahre zuneh-
mend verfiel. Die Al-Nour Gemeinde, seit 1993 in Hamburg 
ansässig, suchte seit Jahren nach Räumlichkeiten, da auch sie 
bislang an einem weder geeigneten noch angemessenen Ort – 
einer ehemaligen Tiefgarage – untergebracht ist. Die Gemein-
de kaufte die Kapernaumkirche im Jahr 2012, um dort ihre Ge-
betsstätte einzurichten, wozu das Gebäude seitdem renoviert 
und umgestaltet wird.

gen. Davon sind 30 Prozent ohne Religionszugehörigkeit und 
10 Prozent Angehörige einer anderen christlichen Konfessi-
on oder einer anderen Religion, wobei die Muslime mit rund 
5 Prozent die größte Gruppe darstellen.4

Diese sozialen Veränderungen manifestieren sich zunehmend 
im öffentlichen Raum, und zwar ebenfalls in gegenläufiger 
Entwicklung: Während die etablierten christlichen Kirchen 
über mehr Gebäude verfügen als sie mit Leben füllen kön-
nen und ihren Besitzstand auch als „symbolisches Kapital“ zu 
bewahren versuchen, sind die nicht-christlichen Religionsge-
meinschaften und insbesondere die Muslime größtenteils noch 
in Hinterhof-, Etagen- oder Garagenmoscheen zu finden und 
erst dabei, repräsentative Räume zu schaffen. Laut einer bun-
desweiten Studie sind nur 7 bis 12 Prozent der Moscheen in 

Hamburg-Horn, Kapernaumkirche, 1958–1961, Architekt: Otto Kindt, 
Aussenansicht von Norden. Foto: Wikimedia Commons
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Dieser Vorgang löste einen gesellschaftlichen Diskurs aus, an 
dem außer den Religionsgemeinschaften auch Vertreter aus 
Parteien, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sowie die Medien 
beteiligt waren. Während die Kirchen der Umnutzung größten-
teils ablehnend gegenüberstanden, waren die Reaktionen der 
Parteien entsprechend des politischen Spektrums unterschied-
lich und die Stimmen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
eher befürwortend. Dies sei an nur einigen Zitaten verdeutlicht, 
wie sie der Presse zu entnehmen waren. Der damalige Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus 
Schneider, hält die Umnutzung für eine „geistliche Zumutung 
für die Menschen, die dort leben und sich mit der Kirche iden-
tifiziert haben“. Als Grund führt er die theologische Differenz 
an: „(D)er Islam lehnt Jesus, den Gekreuzigten und Auferstan-
denen, und das Kreuz Christi ab“ (obgleich dies ebenso für das 
Judentum gilt), das Hauptproblem sei jedoch emotional und 
religionspolitisch.7 Der Präsident des Deutschen Evangelischen 
Kirchbautags und zugleich Hauptpastor und Propst im Kirchen-
kreis Hamburg Ost, Johann Hinrich Claussen, hätte es besser 
gefunden, die Kirche abzureißen, als eine Nutzung durch Mus-
lime zu ermöglichen. Denn gerade kirchendistanzierte Men-
schen seien durch den Verkauf verunsichert und „sehen in 
den entwidmeten Gotteshäusern noch immer heilige Räume“.8

Einen deutlich moderateren Standpunkt vertritt die zustän-
dige Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland, Kirsten Fehrs, die zwar erklärt, dass sich dieser 
Fall nicht wiederholen werde, da der Verkauf nach der neuen 
Rechtsordnung der Nordkirche gar nicht mehr möglich sei.9 
Im konkreten Fall wolle man sich aber, auch wenn man „die 
Moschee-Idee nicht forciert“ habe, der Situation stellen und 
„sie mit der Al-Nour-Gemeinde konsensorientiert und positiv 
gestalten“. Sie relativiert: „Die Kirche bleibt ein Gotteshaus, 
wobei man Unterschiede benennen muss, die aber nicht tren-
nend sein müssten“.10

In der katholischen Kirche sieht Weihbischof Hans-Jochen 
Jaschke, zuständig für den interreligiösen Dialog vor Ort so-
wie Mitglied in der Deutschen Bischofskonferenz, in der Um-
nutzung „die Austauschbarkeit von Christentum und Islam“ 
und kritisiert sie daher als „Missgeschick“ und „nicht im Sin-
ne eines guten interreligiösen Dialogs“.11

In der Politik sieht die CDU-Landesvertretung durch die Um-
nutzung das „Miteinander der Religionen und Kulturen“ ge-
fährdet und befürchtet eine „Unsicherheit in der Bevölke-
rung“12, wohingegen die SPD unter dem Motto „Gotteshäuser 
sollen versöhnen, nicht spalten“ einen Aufruf für den part-
nerschaftlichen Umgang mit religiöser und kultureller Plura-
lität startet.13

In der Zivilgesellschaft ruft eine rechtsgerichtete Initiative zu 
einer Protestaktion gegen den Umbau auf, zu der allerdings 
nur 16 der erwarteten 100 Moschee-Gegner kommen. Stattdes-
sen folgen 700 Menschen einem Aufruf des Hamburger Bünd-
nisses gegen Rechts und demonstrieren gegen die Moschee-
Gegner und für Toleranz zwischen den Religionen. Man werde, 
so das Hamburger Bündnis, das Grundrecht auf Religionsfrei-
heit gegen rassistische Angriffe verteidigen, unabhängig da-

von, ob man selbst gläubig sei oder fundierte Kritik an Reli-
gionen habe.14

Aus der Wissenschaft sieht der Direktor der Akademie der Welt-
religionen der Universität Hamburg, Wolfram Weiße, eine sol-
che Umnutzung durchaus im Sinne des „Miteinander von Reli-
gionen“, und die Professorin für Islamische Theologie, Katajun 
Amirpur, entdramatisiert mit dem Argument, die Umnutzung 
einer Kirche in eine Moschee bedeute nicht den „Untergang 
des Abendlandes“.15 Auch der Theologe Perry Schmidt-Leu-
kel spricht sich auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 
2013 in der Perspektive einer pluralistischen Religionstheologie 
für die Möglichkeit einer solchen Umnutzung aus: „Natürlich 
kann es die gleiche Gottesverehrung in verschiedenen Formen 
geben. Das ist, was unsere Vielfalt bereichert.“16

Wenngleich dies nur einige Schlaglichter sind, zudem die ei-
gentliche Umnutzung noch aussteht und der Diskurs insofern 
näher zu analysieren bleibt, scheint in diesem Fall die Umnut-
zung einer Kirche in eine Moschee möglich und zudem der 
gesellschaftliche Diskurs produktiv zu sein. Die Auseinander-
setzungen waren in diesem Fall insgesamt moderat und ha-
ben sich nicht zu einem Konflikt zugespitzt. Dies mag auch 
daran liegen, dass von Anfang an klar war, dass der Verkauf 
rechtlich nicht rückgängig zu machen war. Entscheidend dürfte 
aber auch gewesen sein, dass sich die Al-Nour Gemeinde von 
Anfang an äußerst kooperativ verhalten und den Kontakt zu 
Religionsgemeinschaften, Verantwortlichen aus der Stadt und 
Nachbarschaft gesucht hat. Zur Umgestaltung des Gebäudes 
erklärt ihr Vorsitzender, Daniel Abdin, sie folge dem Motto „au-
ßen Kirche, innen Moschee“, und man freue sich, damit eine 

Hamburg-Horn, Kapernaumkirche, 1958–1961, Architekt: Otto Kindt, 
Innenansicht, Foto: Gert von Bassewitz.
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hat und insofern auch Anregung für andere sein kann. Der Bei-
trag will jedoch über diesen Einzelfall hinausgehen und im Fol-
genden generell argumentieren, dass gerade das zentrale Ar-
gument, das gegen eine solche Umnutzung vorgebracht wird, 
sich in soziologischer Perspektive in ein Argument dafür wen-
den lässt: gemeint ist die Symbolkraft von Kirchengebäuden.

4. Symbolische Bedeutung von Kirchengebäuden und 
ihre Wandelbarkeit
In den Richtlinien der Evangelischen Kirche heißt es hierzu: 
„Durch die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäudes 
darf dessen Symbolwert, wie auch sein Erinnerungswert, nicht 
konterkariert werden.“20 Eine Fremdnutzung durch nicht-
christliche Gruppierungen sei daher ausgeschlossen. Ähnlich 
heißt es im Papier der Deutschen Bischofskonferenz: „Die kul-
tische Nutzung durch nichtchristliche Religionsgemeinschaften 
(z. B. Islam, Buddhismus, Sekten) ist – wegen der Symbolwir-
kung einer solchen Maßnahme – nicht möglich. Dies geschieht 
mit Rücksicht auf die religiösen Gefühle der katholischen Gläu-
bigen.“21 Ist hier offenbar eine ganz bestimmte Symbolwirkung 
von Kirchengebäuden gemeint, die einer Umnutzung entgegen 
steht, nämlich die christliche Symbolik, stellt sich dies kom-
plexer dar, wenn man den dahinterliegenden Prozess betrach-
tet, der das Symbolische erst entstehen lässt.
So ist in raum- und symbolsoziologischer Perspektive die Be-
deutung eines Symbols nicht vom Objekt, in diesem Fall dem 
Kirchengebäude, abzuleiten, sondern entsteht immer erst in ei-
nem subjektiven Prozess der Sinnbildung und durch konstruk-
tive Wahrnehmung. Insofern zählen Kirchengebäude zwar zum 
gesellschaftlichen „Repertoire der überlieferten, kollektiv tra-

denkmalgeschützte Kirche erhalten zu können. Auch engagiere 
man sich seit der Gründung der Gemeinde für „die Integration 
und den Dialog der Religionen“.17 In vielfältigen Veranstaltun-
gen hat die Gemeinde über das Geschehen informiert, die Dis-
kussion selbst initiiert und sich den Fragen der Öffentlichkeit 
gestellt. Auch auf Seiten der evangelischen Kirche scheint die 
Umnutzung einen Reflexionsprozess in Gang gesetzt zu haben, 
wenn anfängliche Kritik inzwischen teilweise relativiert wurde 
oder die Umnutzung etwa vom Beauftragten der Nordkirche 
für Christlich-Islamischen Dialog, Axel Matyba, als „Leucht-
turmprojekt des Dialogs“18 klar befürwortet wird. Zusammen 
bekamen die Al-Nour Gemeinde und die Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Hamburg-Horn 2015 für die Veranstaltungsreihe „Dia-
log auf der Baustelle“ vom evangelischen Magazin „chrismon“ 
den Sonderpreis für interreligiösen Dialog verliehen.19

Wesentlich für dieses kooperative Verhalten dürfte dabei auch 
der Hamburger Kontext sein, in dem die Beziehungen zwi-
schen den Religionsgemeinschaften und auch mit der Stadt 
über die Jahrzehnte gewachsen sind. Meilensteine hierbei sind 
der konfessions- und religionsübergreifende „Religionsunter-
richt für alle“, ein Modell, das es regelhaft bisher nur in Ham-
burg gibt, sowie die in 2012 erstmals in Deutschland geschlos-
senen Verträge zwischen der Stadt und den muslimischen und 
alevitischen Dachverbänden. Schließlich haben die Medien aus 
dem Ereignis naturgemäß Schlagzeilen gemacht, die Umnut-
zung dabei aber durchaus auch befürwortend kommentiert.
Das Hamburger Beispiel scheint somit ein geglückter Fall zu 
sein, der mit seinen Kommunikationsprozessen und Auseinan-
dersetzungen zwischen Personen, Bevölkerungsgruppen und 
Institutionen zu gesellschaftlicher Verständigung beigetragen 

Hamburg, Al-Nour Moschee, Innen, Foto: Islamisches Zentrum Al-Nour e.V. 
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Genau diesem Prozess widmet sich eine empirische Studie23, 
in der mehr als 1.600 Kirchenbesucher befragt wurden. Gegen-
stand der Untersuchung waren vier backsteingotische Stadt-
kirchen in Norddeutschland, die alle kirchlich genutzt werden 
und denen man eine hohe Symbolkraft zusprechen würde. 
Fragt man die Menschen nun, was sie mit diesen Kirchen ver-
binden, ist ein zentrales Ergebnis, dass es sich bei ihren Bedeu-
tungszuschreibungen kaum um eindeutige oder ausschließli-
che Zuordnungen handelt, sondern es vielfältige Verbindungen 
gibt. So wird das Kirchengebäude in der empirischen Realität 

dierten und gewußten oder auch implizit wirksamen Symbole“, 
aber auch sie „verdanken ihre Existenz […] dem Tatbestand, 
dass sich letztlich nichts, was menschlicher Erfahrung und Mit-
teilung zugänglich ist, der symbolischen Arbeit, die wir zu leis-
ten gelernt haben, entziehen kann.“22 Der Prozess der Symboli-
sierung ist also immer eine Syntheseleistung des Bewusstseins, 
bei der ausgehend vom Objekt eine Verweisung auf etwas „An-
deres“ herbeigeführt wird. Diese Mit-Vergegenwärtigung findet 
wiederum statt in einem bestimmten Kontext, weshalb dieses 
„Andere“ zwar nicht beliebig, aber doch grundsätzlich offen ist.

Hamburg, Projekt Al-Nour Moschee in ehem. Kapernaumkirche, Ansicht aussen, Foto: Islamisches Zentrum Al-Nour e.V.
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Hamburg, Projekt Al-Nour Moschee in ehem. Kapernaumkirche, Ansicht innen, Foto: Islamisches Zentrum Al-Nour e.V.

Wenn es also die Symbolkraft gar nicht gibt bzw. die christli-
che Symbolik nur Teil des Ganzen ist – und viele Menschen 
erst anfangen, sich für die Gebäude zu engagieren, nachdem 
die Amtskirche ausgezogen ist, und weil sie andere als religi-
öse Bedeutungsfacetten damit verbinden – relativiert sich da-
mit auch ein wichtiges Argument gegen ihre Umnutzung. Da-
mit aber nicht genug, denn darüber hinaus kann gerade aus 
der Wandelbarkeit des Symbolischen ein Argument für die Um-
nutzung einer Kirche in eine Moschee werden.

5. Symbolische Repräsentation einer religiös pluralen 
Gesellschaft
Die Frage ist: Wofür würde denn eine solche Umnutzung und 
die daraus entstehende Verbindung aus ehemaligem Kirchen-
gebäude und entstehender Moschee – netzwerksoziologisch 
gesprochen: der hybride Akteur einer „Kirchen-Moschee“– ste-
hen? Sie könnte, so die eingangs genannte These, zum Umgang 
mit religiöser Pluralität beitragen, indem sie diese begreifbar 
und wahrnehmbar macht und symbolischer Ausdruck ihrer 
Anerkennung und Befürwortung wäre. Dieser Gedanke – dass 
religiöse Pluralität Räume und Symbole braucht – scheint in 
anderen Formen bereits umgesetzt, wenn neben multireligiö-
sen Räumen innerhalb von Gebäuden wie Flughäfen oder Uni-
versitäten auch nach außen sichtbare multireligiöse Räume wie 
etwa ein Garten der Weltreligionen in Köln oder in Hamburg 

kaum je rein religiös als Gotteshaus oder rein ästhetisch nur 
als beeindruckendes Bauwerk erfahren. Vielmehr überlagern 
sich religiöse, ästhetische, geschichtliche, städtische, erinne-
rungskulturelle, emotionale und dabei auch individuelle und 
kollektive Bedeutungen, so dass man sagen kann: Gerade in ih-
rer Bedeutungsvarianz liegt ein Schlüssel zum Verständnis der 
kollektiven Bezugnahme auf Kirchenräume und ihrer Symbol-
kraft. Sie lassen eine Vielfalt unterschiedlicher und dabei auch 
widersprüchlicher Bedeutungszuschreibungen zu, die häufig 
kumulativ erfolgen und in ihrer Gesamtheit daher eher dif-
fus oder zumindest uneindeutig erscheinen. So kann auch der 
Verweis auf „Gott und den christlichen Glauben“ nicht als all-
gemeingültig angenommen werden. Dieser Bedeutungsgehalt 
gilt zwar noch für zwei Drittel und damit einen Großteil der 
befragten Besucher. Ein Drittel der Besucher stimmen dem je-
doch nicht mehr zu, und in der Gesamtbevölkerung dürfte die-
ser Anteil noch größer ausfallen. Das ändert sich auch nicht, 
wenn man das Religiöse weiter fasst und etwa danach fragt, 
inwieweit Kirchen darauf verweisen, „dass es etwas gibt, das 
über uns Menschen hinausgeht“. Das Ergebnis bleibt das glei-
che, was deutlich macht: Kirchenräume vermögen keine uni-
versalen Aussagen zu treffen, denn auch solche Bedeutungen, 
die als selbstverständlich gelten, können sich wandeln, mar-
ginal werden oder sogar verschwinden, wenn sie nicht immer 
wieder aktiv hergestellt werden.
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Umwandlung eines Kirchengebäudes einer der beiden großen 
christlichen Kirchen in eine Moschee hätte das symbolische Po-
tential hierzu, setzt allerdings voraus, dass symbolische Um-
verteilung bzw. Kreativität von den Beteiligten gewollt ist.25

Der Theologe Fulbert Steffensky bezeichnet die Umnutzung 
einer Kirche in eine Moschee als „Testfrage für die Glaubwür-
digkeit des Dialogs“.26 Er hatte die Umnutzung von Kirchen 
in Moscheen bereits vor 10 Jahren gefordert und wurde da-
für auch in Hamburg heftig kritisiert. Vielleicht ist man heu-
te einen Schritt weiter, und vielleicht trägt auch der geglückte 
Hamburger Fall hierzu bei. Es bleibt ein mutiger Schritt, dies 
vor allem für die muslimischen Gemeinden. Denn angesichts 
der weit verbreiteten ablehnenden Haltung gegenüber Musli-
men in der deutschen Bevölkerung27, die sich in Aufmärschen 
von Pegida, Moscheebaukonflikten und einer zunehmenden 
Anzahl von Anschlägen auf Moscheen zeigt, könnte mit ihrer 
Sichtbarkeit auch das Gefahrenpotential steigen. Zudem wird 
ein solcher Schritt auch unter Muslimen nicht nur Befürworter, 
sondern auch Kritiker finden. Umso wichtiger ist die Solidari-

entstehen oder in Berlin sogar ein multireligiöser Sakralbau ge-
plant ist. Diese Räume richten sich nicht mehr nur an die Gläu-
bigen und sind nicht nur Orte religiöser Praxis. Sie richten sich 
auch an die säkulare Gesellschaft und sind öffentliches State-
ment zur Befürwortung religiöser Pluralität.
Die Umnutzung einer Kirche in eine Moschee könnte dies in 
ganz besonders authentischer Weise zum Ausdruck bringen 
und der komplexen Anforderung einer pluralen Gesellschaft 
gerecht werden: nämlich die „Verflechtungen (und damit auch 
Widersprüche und Bindungen) räumlich und zeitlich erlebbar“ 
und „Zusammenhalt […] als gegenseitige Verwiesenheit erfahr-
bar“ machen.24 Sie könnte zur Repräsentation einer religiös 
pluralen Gesellschaft werden, die sich jenseits von (unifizie-
render) christlich-säkularer Mehrheitsgesellschaft und (isolie-
render) religiöser Parallelgesellschaft als ein Beziehungsgeflecht 
zwischen verschiedenen und in sich wiederum vielfältigen reli-
giösen und weltanschaulichen – und solidarisch handelnden – 
Gruppen versteht. Dies ergibt sich freilich nicht allein aus der 
Umnutzung, sondern ist als sozialer Prozess zu gestalten. Die 

Hamburg, Projekt Al-Nour Moschee in ehem. Kapernaumkirche, Ansicht innen, Foto: Islamisches Zentrum Al-Nour e.V.
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tät zwischen den und innerhalb der Religionsgemeinschaften 
sowie in der Gesellschaft, und umso wichtiger ist die symboli-
sche Repräsentation gegenseitiger Anerkennung, wie sie etwa 
in solchen Umnutzungen sichtbar werden könnte. Will man 
diese Chance nutzen, wäre es naheliegend, dass die Initiative 
hierzu von Seiten der Kirche in der Position der Mehrheitsreli-
gion und als Eigentümerin der Räume ausgeht. Damit wäre für 
alle Beteiligten eine hohe Verantwortung verbunden, was ins-
besondere für die muslimische Seite gilt, die generell mit ihren 
Moscheen nicht selten vor einem „bombastischen Integrations-
auftrag“28 steht, der sich im Umnutzungsfall potenzieren dürf-
te. Auch deshalb wird vermutlich keine muslimische Gemein-
de gezielt nach einem Kirchengebäude suchen. Dies gilt auch 
für die Al-Nour Gemeinde, die die Kapernaumkirche als zum 
Verkauf angebotene Immobilie in einem Internetportal fand.
Der Hamburger Fall ist damit zunächst ein glücklicher Zufall 
mit einer beachtlichen Integrationsleistung insbesondere der 
Al-Nour Gemeinde, dem in Zukunft gemeinsam gewollte Um-
nutzungen in ausgewählten Fällen folgen könnten. In der Be-
völkerung scheint dies kein abwegiger Gedanke zu sein. Laut 
einer repräsentativen Studie des Allensbach Instituts finden es 
49 Prozent der deutschen Bevölkerung in Ordnung, eine Kir-
che in eine Synagoge oder auch eine Moschee umzuwandeln. 
Dies sind deutlich mehr Menschen als etwa der Umnutzung 
für kommerzielle oder auch soziale Zwecke zustimmen.29 In 
Hamburg wird dies bald Realität sein. Erst kürzlich wurde auf 
dem Kirchturm, der als solcher als Wahrzeichen des Viertels 
erhalten werden soll, obgleich er nicht als Minarett gebraucht 
wird, statt des Halbmonds – weil man keine „Differenzierungs-
symbole“ fördern wolle – der Schriftzug „Allah“ als arabisches 
Wort für Gott angebracht.30 Auch dies ist also möglich, und 
man könnte meinen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
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Kirchenumnutzungen – Der Blick aufs Ganze
Albert Gerhards

Zum Ersten Schweizer Kirchenbautag in Bern war Albert Gerhards als Beobachter eingeladen, mit der 
Bitte, am Schluss ein kritisches Fazit zu ziehen. Statt von Umnutzung zu sprechen, schlägt er vor, über 
eine angemessene Nutzung nachzudenken. Seiner Meinung nach braucht es einen Perspektivenwechsel 
auf allen Ebenen. Durch Abgleich gegensätzlicher Interessen könnten Synergieeffekte erzielt werden, 
die der Gesellschaft insgesamt zugutekämen.

1. Kirchenumnutzungen sind zu jeder Zeit erfolgt. Seit etwa 
zwanzig Jahren gibt es in einigen Ländern Europas darüber 
eine öffentliche Debatte, in Deutschland verstärkt durch den 
Säkularisationsschub nach der „Wende“.

2. Die öffentliche Debatte wie auch die wissenschaftliche Dis-
kussion konzentrieren sich meistens auf die Frage der Um- 
oder Nachnutzung sakraler Räume. Dies führt in der Regel 
zu Interessenkonflikten und emotionalen Reaktionen. Statt-
dessen sollte der Fokus auf die Frage der angemessenen Nut-
zung gelegt werden. Dies bedeutet einen Perspektivenwechsel 
auf allen Ebenen. Architekten sehen in der Freigabe von Kir-
chengebäuden ein interessantes Betätigungsfeld für Bauen im 
Bestand, wobei hier ein breites Spektrum besteht zwischen 
dem Respekt vor dem sakralen Charakter und der Ignorierung 
dieses Charakters bzw. seiner ironischen Brechung. Die Denk-
malpflege ist von Berufs wegen vor allem am Erhalt interes-
siert, wobei die konkrete Nutzung nachgeordnet ist. Bei Verän-
derung des Bestands kommt es ihr vor allem auf Reversibilität 
an. Ähnlich verhält es sich bei der Kunstgeschichte. Sie ist aber 
vielleicht noch stärker an der Ablesbarkeit des ursprünglichen 
Funktions- und Sinnzusammenhangs interessiert, was freilich 
schnell zu einer Musealisierung führen kann. All das gilt vor 
allem für die denkmalgeschützten Kirchenräume bis in die Zeit 
des Historismus. Investoren sind eo ipso profitorientiert. Nicht 
alle wollen aber nur das schnelle Geld, manche sind an Nach-
haltigkeit interessiert und durchaus bereit, in sinnvolle Nut-
zungskonzepte zu investieren. 

3. Die definitive Trennung von einem Kirchengebäude sollte 
immer die ultima ratio sein. Auch über das Besitzverhältnis hi-
naus tragen die christlichen Gemeinschaften eine Mitverant-
wortung für den umgenutzen Bau bzw. – im Falle des Abris-
ses – für den Standort.

4. Der Grund für die bleibende Verantwortung liegt in der Be-
deutungszuweisung an sakrale Orte und ihrem daraus resul-
tierenden Stellenwert im kulturellen Gedächtnis. Bis heute 
erinnern Straßennamen an schon in der Säkularisation unter-
gegangene Kirchen (z. B. in Köln und Bonn). Mancherorts sind 
die Standorte, wie im Falle zerstörter Synagogen, markiert.

5. An verschiedenen Phänomenen zeigt sich der „Mehrwert“ 
der Kirchengebäude, der von den Verantwortlichen oft nicht 
erkannt bzw. wegen der schlechteren Vermarktbarkeit als Pro-
blem angesehen wird. Manche Interessenten dagegen spekulie-
ren damit, solange sinnentleerte religiöse Chiffren „hip“ sind 
(z. B.: der Werbeslogan „Wohnen hinter Spitzbögen“).

6. Als besondere Orte, Orte des Unverfügbaren, stellen Kir-
chengebäude (und sakrale Orte im Allgemeinen) wesentliche 
Bezugspunkte in der sozialen Topographie dar. Das impliziert 
eine Mitverantwortung der gesamten Bevölkerung und somit 
der politischen und kulturellen Instanzen. Diese dürfen die 
Kirchengemeinden mit ihren Problemen nicht allein lassen, 
sondern müssen sie in der Sorge um ihre Sakralgebäude un-
terstützen, gegebenenfalls aber auch an ihre Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft erinnern.

7. Ein Grund für die schnelle Trennung von Kirchengebäuden 
ist oft weniger die finanzielle Not als die Konsequenz der mut-
willigen oder ignoranten Reduktion der Sakralräume auf ihre 
Gottesdienstfunktion. Bei abnehmenden Kirchenbesucherzah-
len werden diese Räume folglich funktionslos. Faktisch waren 
Kirchengebäude immer multifunktional.

8. Eine „Funktion“ von Sakralgebäuden ist ihr bloßes Dasein, 
der „stille Stand“ (Rudolf Schwarz). Es bedarf jedoch einer ge-
wissen Minimalnutzung (z. B. als Stationskirche, beim Patro-
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Sie bieten die Chance, ungenutzte Potentiale zu entdecken 
und eine nachhaltige Nutzungserweiterung oder Nutzungsän-
derung zu entwickeln.

12. Zweifellos befindet sich der sakrale Ort im Wandel. Die 
Kirchen haben aber (noch) die Chance, diesen Prozess mitzu-
bestimmen und das Potential ihrer sakralen Orte produktiv zu 
nutzen, statt den „spatial turn“ zu verschlafen. Privatinitiati-
ven sind hier mitunter beispielhaft.1

zinium), um den Ort im kommunikativen Gedächtnis zu be-
halten und ihn für kommende Generationen zu erhalten. Dies 
schließt auch eine temporäre anderweitige Nutzung (z. B. für 
Ausstellungen oder Veranstaltungen) nicht aus.

9. Bei der Frage der Entwidmung eines Kirchengebäudes muss 
man sich Zeit lassen. Bis zur Entscheidung zur definitiven 
Aufgabe eines Kirchengebäudes sind verschiedene Stufen zu 
durchlaufen. Zunächst ist nach einer sinnvollen kirchlichen 
Nutzung zu fragen, evtl. unter Einbeziehung weiterer Träger. 
Dabei sollte der Sakralcharakter des Raums soweit wie möglich 
erhalten bleiben. Weitere Schritte sind Teilumnutzung (evtl. 
mit Einbauten), vollständige Umnutzung (in eigener Träger-
schaft oder nach Verkauf), schließlich Teil- oder Ganzabriss. 
Bei der Veräußerung eines Sakralgebäudes ist zu beachten, 
dass auf Dauer keine Einflussmöglichkeit auf eine adäquate 
Nutzung mehr besteht (vgl. die Leitlinien der Deutschen Bi-
schofskonferenz).

10. Die langjährigen Erfahrungen in Deutschland zeigen, dass 
Entscheidungen über die Zukunft von Sakralgebäuden oft 
nicht sachgemäß zustande kommen, sondern von rein emoti-
onalen oder interessegeleiteten Beweggründen gesteuert wer-
den. Zwar wurden auf zahlreichen Tagungen und in vielen 
Publikationen die unterschiedlichen Perspektiven miteinander 
konfrontiert, es fehlt aber bislang eine Methodologie, die trag-
fähige Lösungen zu finden hilft. Die Bonner Arbeitshypothe-
se lautet: Sakralräume werden von unterschiedlichster Seite 
und aus verschiedenen Gründen wertgeschätzt. Die mitunter 
gegensätzlichen Positionen erschweren oder verhindern sach-
gerechte Lösungen für die Weiterentwicklung. Durch Abgleich 
der Interessen auf der Basis interdisziplinärer Forschung und 
transdisziplinären Dialogs können Synergieeffekte erzielt wer-
den, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommen.

11. Bei der Transformierung der Umnutzungsdebatte in eine 
Nutzungsdebatte sind die „weichen“ Faktoren in die Waag-
schale zu werfen, um das Monopol der „harten“ (Immobilien-
management) zu brechen. Damit ist das Ensemble der Fakto-
ren gemeint, das meist mit dem Begriff „sakral“ umschrieben 
wird und das mit dem religiösen Gebrauch zusammenhängt. 

„Wenn die Kirche wirklich Kirche ist, ist sie Kirche Jesu Christi. 
Sie ist – und das gilt auch für das Kirchengebäude – nicht meine 
Kirche. Insofern ist es nicht so dramatisch, wenn ein Kirchenge-
bäude umgenutzt wird.“ — SONJA KELLER
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Die Neue Propsteikirche St. Trinitatis 
in Leipzig
Celica Fitz

Mit der Neuen Propsteikirche St. Trini-
tatis in Leipzig ist im Mai 2015 der größ-
te katholische Kirchenneubau im Osten 
Deutschlands geweiht worden. In einem 
Wettbewerb hatte sich das Leipziger Ar-
chitekturbüro Schulz und Schulz durch-
gesetzt. Ihr Projekt konnte überzeugen, 
da es „selbstbewusst, aber nicht prot-
zig“ (Propst Gregor Giele) ein Zeichen 
der Präsenz der katholischen Gemein-
de in das Stadtzentrum setzt. Die Neue 
Propsteikirche ist die dritte St. Trinita-
tis Kirche die seit dem 19. Jahrhundert 
in Leipzig gebaut wurde. Die 1847 als 
einzige katholische Kirche im Zentrum 
im neugotischen Stil errichtete erste Kir-
che wurde im Zweiten Weltkrieg zer-
stört. Der Bau der zweiten Kirche hatte 
für die katholische Gemeinde eine große 
identitätsstiftende Wirkung. In den Ta-
geszeitungen wurde vom „größten Kir-
chenneubau der DDR“ berichtet. Unter 
den stadtplanerischen Idealen der SED-
Regierung wurde ein Neubau jedoch nur 
außerhalb der Innenstadt genehmigt. 
Dies wurde von der Gemeinde in vieler-
lei Hinsicht als Ausdruck des Unrechts 
empfunden: Nicht im Stadtzentrum sein 
zu dürfen und eine Kirche mit der Auf-
lage bauen zu müssen, dass diese nicht 
als Kirche erkennbar ist.“ Der Architekt 
Heinrich Ullmann setzte die widerstrei-
tenden Ansprüche der Gemeinde nach 
kirchlicher Formsprache und der sozia-
listischen Regierung nach unauffälliger 
Zweckmäßigkeit mit einem kubischen, 
stahlskelettgestützten Baukörper um. 

Die dritte Neue Propsteikirche bildet 
im Zentrum Leipzigs ein Gegenüber zu 
dem 1905 im Stil des Historismus er-
richteten Neuen Rathaus. Der dreiecki-
ge Baukörper verbindet die Kirche mit 
dem Gemeindezentrum und umschließt 
den Pfarrhof. Nicht nur, dass der Neu-
bau den dreieckigen Baugrund fast voll-
ständig einnimmt und sich damit zum 
im Westen aufragenden Glockenturm 
verjüngt, auch in seinem Grundriss 
bringen schräg angesetzte Bauelemen-
te Dynamik in den Aufbau. Die verbin-
denden Flügel sind in unterschiedlichen 
Winkeln angesetzt. Verschiebungen und 
Ausschnitte prägen den Bau. In Rich-
tung des Neuen Rathauses ist das Erd-
geschoss bis zum Kirchturm ausgespart. 

Dies führt zur Besonderheit des Baus: 
einer fast 60 Meter langen Auskragung, 
die den Gehweg überspannt. Diese Öff-
nung des ansonsten fast geschlossenen 
Baukörpers führt Passantinnen und Pas-
santen unter der stützenfreien Passage 
hindurch in den Pfarrhof. Der Weg führt 
am Kirchenfenster im Erdgeschoss ent-
lang, das auf 22 Metern Länge auf drei 
voreinander liegenden Glasscheiben das 
Alte und Neue Testament thematisiert. 
Von der Jury ausgewählt wurde der Ent-
wurf von Falk Haberkorn, da dieser – 
wie ein „Schaufenster“ – zum Pfarrhof 
hinführt und transluzent Kirchenraum 
und Stadt verbindet. 
Vom Pfarrhof aus gelangt man ins Ge-
meindezentrum und die Kirche. Bepflan-
zung und ein Wasservorhang, unter der 
Auskragung in Richtung Süden fließend, 
kennzeichnen den Innenhof als niedrig-
schwelligen Übergang zur Stadt, jedoch 
auch als besonderen Bereich. Durch ein 
Bronzeportal und einen verglasten Vor-
raum erreicht man den Kirchenraum. 
Dort angekommen, erscheinen Niedrig-
schwelligkeit im Zugang und Orientie-
rung an der Nutzung formgebend. Der 
weiß verputzte Innenraum öffnet sich zu 
einer Deckenhöhe von 14,5 Metern. Zu 
Seiten des Altars befinden sich die Em-
pore, die Nische zur Marienverehrung 

Leipzig, Neue Propsteikirche St. Trinitatis, 
2015, Ansicht aussen, Architekten: Schulz und 
Schulz, Foto: Stefan Müller.

Leipzig, Neue Propsteikirche St. Trinitatis, 2015, Ansicht innen, Architekten: Schulz und Schulz, 
Foto: Stefan Müller.

Leipzig, Neue Propsteikirche St. Trinitatis, 
2015, Ansicht Pfarrhof, Architekten: Schulz 
und Schulz, Foto: Stefan Müller.
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ner Künstlers Franticek Klossner zur Um-
setzung ausgewählt. Sein Konzept um-
fasste nebst dem eigentlichen Werk auch 
flankierende Massnahmen betreffend 
Möblierung und Freilegung der histori-
schen Bausubstanz. Das Ergebnis über-
zeugt, weil es gelungen ist, den gesam-
ten Raum zu öffnen und zu weiten und 
durch wenige Eingriffe den reformierten 
Charakter der Kirche zu verstärken. Kon-
kret wurden ein massiver Holztisch und 
Stühle aus dem Chor entfernt, die den 
Blick auf den etwa hundert Jahre alten 
Taufstein verdeckten. Der gesamte Sand-
steinboden, der von roten Teppichen be-
deckt war, wurde freigelegt. Neu wurden 
eine wesentlich leichter wirkende Be-
stuhlung, ein Stehpult, ein Kerzenständer 
und ein würfelförmiger Korpus für das 

trauens. In einer glaubensfernen Umge-
bung wie in Leipzig hat dieser Neubau 
eine besondere Strahlkraft.“ (Homepage 
der Kirchgemeinde).

Frantiček Klossner in der Kirche 
Jegenstorf
Matthias Berger

Jegenstorf, früher ein stattliches Bau-
erndorf nördlich von Bern, ist heute 
Teil der erweiterten Agglomeration der 
Schweizer Hauptstadt. Der Ort liegt in 
urreformiertem Gebiet. 1528, vierzehn 
Jahre nach dem Bau der gotischen Dorf-
kirche, wurde die Reformation einge-
führt. Kunsthistorisch bedeutsam sind 
die Glasfenster im Chor, die, da sie zum 
ursprünglichen Bau gehören, noch von 
vorreformatorischer Zeit zeugen und zu 
den ältesten des Kantons zählen. Sie zei-
gen u. a. die Mutter Gottes als Himmels-
königin, den Heiligen Vinzenz, Schutz-
patron Berns und weitere Heilige. 
Zum 500-jährigen Jubiläum der Kirche 
hat sich die Gemeinde eine Neugestal-
tung eben dieses Chores geschenkt. In 
Zusammenarbeit mit der Kunstkommis-
sion und der Denkmalpflege des Kantons 
Bern wurde ein Studienwettbewerb zur 
Gestaltung eines christlichen Symbols im 
Chorraum ausgeschrieben. Aus diesem 
Wettbewerb wurde ein Projekt des Ber-

und die Werktags- und Sakramentska-
pelle. Die Banksegmente sind quer um 
den Altar im offenen Circumstantes plat-
ziert. Niedrigschwellig soll auch der Zu-
gang zum Altar sein, die Trennung zwi-
schen Priester- und Gemeindebezirk ist 
entsprechend den Weisungen des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils aufgehoben. 
Die Verwendung von Travertin und Ei-
chenholz erzeugt einen ruhigen Raum-
charakter. Dieser wird durch die Li-
turgischen Orte von Jorge Pardo (Los 
Angeles) in roter und oranger Ornamen-
tik akzentuiert.
Die Blickführung geht Richtung Altar. 
Auf diesen fällt von einer nicht sicht-
baren Quelle Zenitlicht. Sichtbar wird 
zeitweise noch ein zweites Kreuz an der 
Altarwand. Die Form des griechischen 
Altarkreuzes wird von einem Fenster 
über der Empore aufgegriffen. Scheint 
Licht von Westen hinein, strahlt die 
Kreuzform durch das Kirchenschiff bis 
zur Altarwand. Licht wird zu einem im-
materiellen, künstlerischen und räum-
lichen Gestaltungsmittel. Ein symbol-
trächtiges Gestaltungsmittel ist auch die 
Materialwahl des Mauerwerks: Vom At-
tikastein bis zur Unterhangdecke der 
Passage besteht das Mauerwerk aus un-
regelmäßig geschichteten Blöcken des 
Rochlitzer Porphyr. Neben der Tradition 
im Sakralbau ist das rötliche Vulkange-
stein ein regionaler Baustoff, der bereits 
an den Fenstergewänden von Wohnhäu-
sern, am Alten Rathaus (1556) in Leipzig 
und an der Klosterkirche in Wechselburg 
(1168) Verwendung fand. Werthaftigkeit 
und ein innovatives Nachhaltigkeitskon-
zept stellten neben der zeitgenössischen 
Formsprache Anforderungen des Wett-
bewerbs dar. Unter dem Motto „Gottes 
Schöpfung bewahren – auch beim Bau-
en“ wurde Energieeffizienz und Tier-
schutz zur Bauaufgabe. Schulz und 
Schulz setzten dies durch eine Heizan-
lage mit Erdwärme und einer Fotovol-
taik-Anlage auf dem Kirchendach um. 
Der über 50 Meter hohe Kirchturm be-
herbergt neben einem Regenwasserspei-
cher auch ein Turmfalkenquartier. „Ein 
Kirchenneubau in Zeiten, in denen Ge-
meinden zusammengelegt, Kirchen ge-
schlossen oder umgewidmet werden, ist 
ein Zeichen christlichen Zukunftsver-

Jegenstorf, Reformierte Kirche, Taufbecken,  
neu gestaltet von Frantiček Klossner (Titel: 
Klepsydra), performative Installation, 2014,  
Foto: Frantiček Klossner.

Jegenstorf, Reformierte Kirche, Taufbecken, neu gestaltet von Frantiček Klossner (Titel: Klepsydra), 
performative Installation, 2014, Foto: Frantiček Klossner.
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stellung, die in Isabelle Malz eine kluge 
Kuratorin gefunden hat, die Deutsche Bi-
schofskonferenz, die zum Jubiläum des 
Zweiten Vatikanischen Konzils eine Rei-
he von Kunstprojekten in den verschie-
densten Sparten initiiert hat, in Erinne-
rung und als Fortführung dessen, was 
eines der wichtigen Ziele und Ergebnis-
se des Konzils war: die Öffnung der Kir-
che zur Gesellschaft und damit auch zur 
modernen Kunst. 1980 und 1990 organi-
sierte Wieland Schmid aus Anlass zwei-
er Deutscher Katholikentage die beiden 
wegweisenden Ausstellungen „Zeichen 
des Glaubens – Geist der Avantgarde“ 
sowie GegenwartEwigkeit, 2003 folgte 
zum Ökumenischen Kirchentag in Berlin 
die Ausstellung „warum! Bilder diesseits 
und jenseits des Menschen.“ Die Düs-
seldorfer Ausstellung führt diese Tradi-
tion fort, ebenfalls auf höchstem Niveau.
Der Ausstellung liegt die Frage zugrun-
de, „wie sich die christliche Bildtraditi-
on als universales Kulturgut und soziales 
Gedächtnis in einem säkularen Kontext 
etabliert und unabhängig von ihrem re-
ligiösen Bezugsrahmen weiterentwickelt 
hat. In der Auseinandersetzung mit 33 
künstlerischen Positionen zeigt sie, wie 
sich Formen und Zeichen der christli-
chen Bildsprache als Bestandteil des 
kollektiven Bild- und Textgedächtnisses 

Bildskepsis überaus ernst nimmt und 
sich auf eine minimalistische Interven-
tion und die Verwendung von Schrift 
beschränkt. Klossner zeigt, dass zeitge-
nössische Kunst in Kirchenräumen zu 
vertiefter Wahrnehmung des Vertrauten 
und zu neuen Zugängen zur eigenen 
Tradition verhelfen kann, wenn sie den 
Raum nicht nur unter architektonischen 
und kunsthistorischen Gesichtspunkten 
betrachtet, sondern sich differenziert mit 
seiner Geschichte und seiner aktuellen 
Nutzung auseinandersetzt. Kunst mit 
theologischem Tiefgang!

„The Problem of God“ in Düsseldorf 
Johannes Stückelberger

Das Problem, das Gott hat, bzw. wir 
mit ihm haben, ist unter anderem sei-
ne Unsichtbarkeit. Ihren Titel verdankt 
die Ausstellung „The Problem of God“ in 
der Kunstsammlung Nordrhein-Westfa-
len in Düsseldorf einer Arbeit des tsche-
chischen Künstlers Pavel Büchler, in der 
sich auf einer, zwischen die Seiten eines 
Buches geschobenen Linse das Wort „In-
visible“ spiegelt, als einzige Informati-
on, die das Buch preisgibt. Nicht gerade 
viel, vielleicht aber auch zu viel, um es 
fassen zu können. Angeregt hat die Aus-

Abendmahl angeschafft. Der Taufstein, 
im Fokus von Klossners künstlerischem 
Eingriff, wurde von seinem schweren 
Holzdeckel befreit. Damit rücken Abend-
mahl und Taufe, die beiden Sakramen-
te der reformierten Kirche, visuell stärker 
ins Zentrum. Dies allerdings, ohne das 
vorreformatorische Erbe der Glasfenster 
zu schmälern. Glanzstück dieser ganz-
heitlichen Neugestaltung ist die perfor-
mative, poetische Installation des Künst-
lers: Aus einem Gefäss, das an einem 
Seilzug an die Decke des Chorraumes 
hochgezogen wird, fallen in unregelmäs-
sigen Zeitabständen einzelne Wassertrop-
fen in eine neu gestaltete Edelstahlschale, 
die der Künstler in die vorhandene Hohl-
form des historischen Taufsteins einge-
fügt hat. In die Innenseite dieses Tauf-
beckens hat Klossner den Satz aus dem 
Johannes-Evangelium 4,14 gravieren las-
sen: „Das Wasser, das ich dir gebe, wird 
in dir zur sprudelnden Quelle, deren Was-
ser ewiges Leben schenkt.“
Ein grandioser Einfall: Die eigentli-
che „Aktion“ des performativen Werks, 
das Herabfallen des Tropfens, bekommt 
man kaum mit. Die einzelnen fallen-
den Tropfen sind fast unsichtbar. Nur 
die Folgen, das Klingen in der Metall-
schale oder das Kräuseln der Wasser-
oberfläche, sind hör- oder sichtbar. Das 
ist nicht nur ein wunderschönes Gleich-
nis für die unfassbare, geheimnisvolle 
Präsenz des Himmlischen, Göttlichen 
in der Welt, sondern erlaubt weiterfüh-
rende Deutungen. Klossners Installati-
on in Jegenstorf kann nämlich auch als 
Veranschaulichung reformierter Theo-
logie interpretiert werden. So verstan-
den werden am Beispiel der Taufe die 
drei reformatorischen Grundanliegen 
Sola Scriptura, Sola Gratia und Sola Fi-
des dargestellt: Das herabtropfende Was-
ser verweist auf das Heilswirken Gottes, 
das dem Menschen unverfügbar ist und 
nicht durch sein Tun beeinflusst werden 
kann – Sola Gratia. Der Mensch kann 
auf dieses Geschehen lediglich glaubend 
antworten. Dafür ist der Taufakt sichtba-
res Zeichen – Sola Fides. Quelle dieses 
Glaubens ist das Wort der Bibel, für das 
der Johannes-Vers steht – Sola Scriptura. 
Und dies alles in einer künstlerischen 
Umsetzung, die die reformatorische 

Pavel Büchler, The Problem of God, 2007, Gefundenes Buch und Vergrößerungsglas,  
ca. 20 × 27 × 5 cm, Privatsammlung Bern, Foto: Kunstsammlung NRW, © Pavel Büchler.
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Leiden und Schmerz geht es in den Ar-
beiten von Berlinde de Bruyckere, Fran-
cis Bacon, Bill Viola, Boris Mikhailov. 
Aspekte christlicher Rituale (Rituale der 
Berührung, Pilgerreisen) thematisieren 
Francis Alÿs, Michaël Borreman und Ha-
run Farucki. Mit dem unerschöpflichen 
Kosmos des christlichen Wunderglau-
bens und der Heiligengeschichten set-
zen sich Tacita Dean und Eija Liisa Ahti-
la auseinander. Um Fragen der Identität 
in der Erfahrung religiöser Gemeinschaft 
geht es bei Andrew Esiebos und Aern-
out Mik. Katharina Fritsch und Thomas 
Locher beschäftigen sich mit dem Ver-
hältnis der magisch aufgeladenen Urbil-
der unseres kollektiven Gedächtnisses 
zu den Alltagsikonen der Warenwelt. Ar-
beiten von Douglas Gordon, Emma Kay, 
Paul Chan und Danh Võ, in denen ein in-
tellektuelles und individuelles Ringen um 
Antworten auf Fragen des Religiösen er-
kennbar sind, entziehen sich einer ein-
fachen thematischen Zuweisung. In die 
Ausstellung geleitet die Besucherinnen 
und Besucher das stumme Glockengeläut 
von Kris Martins Arbeit „For whom“. Hu-
morvoll und ernst zugleich stimmt sie ein 
in eine stille, respektvolle, konzentrier-
te Auseinandersetzung damit, wie zeit-
genössische Künstlerinnen und Künstler 
auf eine selbstverständliche Weise, ernst 
und engagiert, frei von Ironie und Zynis-
mus, christliche Themen und Bildtraditi-
onen reflektieren und mit ihnen arbeiten.

Den Bezug zur Tradition christlicher Bil-
der und Themen lotet die Ausstellung in 
verschiedene Richtungen aus. Künstler 
wie Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt, 
James Turrell, Pavel Büchler oder San-
tu Mofokeng stehen für das Interesse an 
mystischen und spirituellen Erfahrungen 
in der Konfrontation mit Leere, dem Un-
sichtbaren, Immateriellen und Transzen-
denten. Um die leibliche Erfahrung von 

vielschichtig und ambivalent in den Wer-
ken zeitgenössischer Künstlerinnen und 
Künstler wiederfinden“ (Isabelle Malz). 
Methodisch knüpft das Ausstellungskon-
zept an Aby Warburgs Bilderatlas Mne-
mosyne an, der anhand von Bildmustern, 
die über Jahrhunderte fortleben, die im 
sozialen Gedächtnis eingeprägten uni-
versalen menschlichen Erfahrungen und 
Ausdruckswerte zu ergründen versuchte.

Francis Alÿs, Albert’s Way, México D.F., 2014, 
Videodokumentation einer Aktion, Neun-Kanal-
Videoinstallation, Farbe, 4’48“ Min., Installati­
onsansicht in der Ausstellung „The Problem of 
God“, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, K21 Ständehaus, 2015, Foto: Johan­
nes Stückelberger.

Berlinde de Bruyckere, Schmerzens­
mann IV, 2006, Wachs, Eisen, Epoxid, 
415 × 102 × 98 cm, Ursula Hauser Collection, 
Switzerland, Courtesy Hauser & Wirth, Foto: 
Mirjam Devriendt; Kunstsammlung NRW. 
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tungen, die mit den Bildern verbunden 
waren, wandeln sich. Man identifiziert 
den Gewaltherrscher Saddam, aber er er-
scheint einem als einsamer, der Willkür 
von Mächtigen ausgesetzter Mensch, für 
den man Empathie empfindet.
Tsang Kin-Wah hat sich als junger Mann 
zum Christentum bekannt, vertritt heu-
te aber eine skeptisch-analytische Hal-
tung gegenüber jeglicher Weltanschau-
ung. Beides spiegelt sich in „Ecce Homo 
Trilogy II“ wieder, denn die Arbeit lässt 
sich auch wie ein moderner Kreuzweg 
abschreiten, auf dem die Relevanz zen-
traler christlicher Glaubensinhalte über-
prüft wird. Die Anspielungen auf den 
Prozess und die Passion Jesu sind offen-
sichtlich und mit dem Titel intendiert, 
und die damit verbundene Parallelisie-
rung der globalen Internetgemeinde mit 
Jerusalems Bevölkerung, der Pilatus den 
geschundenen Jesus präsentiert, über-
zeugt. „Ecce Homo“: Inszenierte Schau-
prozesse und öffentliche Exekutionen, 
als Demonstrationen der Macht und zur 
Verbreitung von Angst, haben längst die 
Ländergrenzen überwunden. Die Unta-
ten des Islamischen Staates etwa wer-
den vor den Augen einer globalen Inter-
netöffentlichkeit verübt. 
Wie aber verhält es sich mit der Glau-
bensüberzeugung, dass im Schicksal ei-
nes jeden leidenden Menschen der ge-
folterte und gekreuzigte Gottessohn 
wiedererkannt wird („Was ihr einem die-
ser meiner geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan“ Mt 25,40)? Gilt 
das auch für Saddam? Oder für den ru-
mänischen Diktator Nicolae Ceausescu, 
dessen Prozess, Hinrichtung und Begräb-
nis in „Ecce Homo Trilogy I“ (2011/12) in 
vergleichbarer Weise thematisiert wur-
den? So gelingt es Tsang Kin-Wah, das 
Thema der radikalen Mitmenschlichkeit 
Gottes im Sohn Jesus brisant zuzuspit-
zen und seine Gültigkeit zur Diskussion 
zu stellen. Und er begibt sich in die Nähe 
illustrer Vorgänger, wenn er gekonnt 
fremde Motive in den Kontext christli-
cher Überlieferung und Glaubenspraxis 
verschiebt und dadurch mit Wahrneh-
mungskonventionen bricht. Man erin-
nert sich an Max Ernsts „Die Jungfrau 
züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen: 
André Breton, Paul Eluard und dem Ma-

lungen, wie man es von Kommunikati-
onsmedien wie SMS gewohnt ist, ver-
wehrt. Man ahnt bereits: Hier geht es 
um Analyse und Reflexion.
Die drei weiteren Räume zeigen schwarz-
weisse Videos, die in extremer Slow Mo-
tion präsentiert werden. Die Bilder sind 
unscharf bis an die Grenze der Erkenn-
barkeit. Und trotzdem lassen sie sich 
entziffern. Weil man sie kennt. Der Pro-
zess gegen den irakischen Diktator Sad-
dam Hussein: Wie er vor dem Richter 
sitzt, sich verteidigt, das Todesurteil ver-
kündet wird. Dann seine Hinrichtung, 
und im letzten Raum die Beisetzung so-
wie die begleitenden Trauer- bzw. Freu-
denkundgebungen. Tsang Kin-Wah hat 
sämtliches Videomaterial aus dem In-
ternet bezogen und es dann bearbeitet. 
„Ecce Homo“ (Siehe, der Mensch): Der 
Titel ist vieldeutig. Sieht man hier wirk-
lich einen Menschen? Oder die media-
le Inszenierung eines politischen Schick-
sals? Was ist der Mensch angesichts der 
Vertausendfachung seines Bildes in der 
digitalen Welt? Wo bleibt das Mensch-
liche? Indem der Künstler die Bilder so 
stark verfremdet, erreicht er Erstaunli-
ches. Ihr historischer Kontext bleibt er-
kennbar, aber die spezifischen Bewer-

Vergleicht man die Düsseldorfer Ausstel-
lung mit den genannten Vorgängeraus-
stellungen, so fällt das grössere Spekt-
rum der Länder und Kontinente auf, aus 
denen die beteiligten Künstlerinnen und 
Künstler stammen. Interessant ist auch 
die Erweiterung des Themenspektrums. 
Die früher dominanten Themen Leib, 
Leiden, Transzendenz und Spirituali-
tät spielen immer noch eine Rolle, neu 
sind Arbeiten, die sich mit religiösen Ri-
tualen, religiösen Erzählungen, religiö-
ser Identität und kollektivem religiösem 
Gedächtnis auseinandersetzen.
Der Katalog enthält aus der Feder der Ku-
ratorin eine ausführliche Einführung in 
die ausgestellten Werke sowie von Ale-
na Alexandrova und David Morgan Auf-
sätze zur Unterscheidung von Kunst-, 
Kult- und Andachtsbild. Darauf folgen 
zu jeder Künstlerin und jedem Künstler 
individuell gestaltete Seiten mit Abbil-
dungen der ausgestellten Werke, Bilddo-
kumenten, kurzen Artikeln, Interviews 
und Künstlerstatements.

Ausstellung bis 24. Januar 2016. Katalog: The 
Problem of God, hg. von Isabelle Malz, Ausst.
kat. Düsseldorf (Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen), 2015 (ISBN 978-3-7356-0150-6).

Ecce Homo Trilogy II von  
Tsang Kin-Wah 
Matthias Berger

Im Kunstmuseum Thurgau in der Kar-
tause Ittingen bei Frauenfeld zeigt der 
in Hongkong lebende chinesische Künst-
ler Tsang Kin-Wah den zweiten Teil sei-
ner Trilogie „Ecce Homo“. Eine immer-
sive Installation, die Videos, Klang, 
Schriftbilder und Raumgestaltung zu ei-
ner beklemmenden und nachdenklich 
stimmenden Ganzheit verbindet. Im Vor-
raum wird man von einem schrillen, dis-
sonanten Klangteppich empfangen. An 
den Wänden, der Decke und dem Bo-
den sind geschwungene, teilweise inei-
nander verschlungene Schriftzüge ange-
bracht. Voten und Satzfragmente, deren 
Worte ohne Lücke aneinander geschrie-
ben sind und sich unmittelbarer Les-
barkeit entziehen. Offensichtlich wird 
einem der schnelle Umgang mit Mittei-

Tsang Kin-Wah, „Ecce Homo Trilogy II“, 2015, 
Installationsansicht Kunstmuseum Thurgau, 
Foto: Kunstmuseum Thurgau. 
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derspruch? Wie soll eine Kultur kirchli-
cher Auftraggeberschaft aussehen? Wel-
cher künstlerische Freiraum kann im 
Rahmen einer neuen Kultur der Auftrag-
geberschaft entstehen?
Den Eröffnungsvortrag hielt Wolfgang 
Ullrich, Kunst und Medienwissenschaft-
ler. Er sprach über Auftragskunst seit 
der Renaissance. Vom 15. bis 17. Jahr-
hundert sei eine enge Zusammenarbeit 
und grosse Intimität zwischen Auftrag-
gebern und Künstlern festzustellen, bei-
spielsweise zwischen Papst Julius II und 
den Künstlern Michelangelo und Raffa-
el. Beide verstanden sich als Auserwähl-
te. Es war eine gleichberechtigte Partner-
schaft. Mit dem Einsetzen der Moderne 
ab dem Ende des 18. Jahrhunderts kam 
es zu einer Verschiebung des Verhältnis-
ses. Der kirchliche oder fürstliche Auf-
traggeber verlor seinen Status, während 
der Künstler weiterhin einen Sondersta-
tus genoss. Für dieses asymmetrische 
Verhältnis nannte der Referent u. a. das 
2007 entstandene Kirchenfenster von 
Gerhard Richter im Kölner Dom. Wäh-
rend die Feuilletons dem Künstler höchs-
te Bewunderung entgegenbrachten, kam 
Kardinal Meißner schlecht weg, der mo-
niert hatte, dass ursprünglich für das 
Fenster etwas völlig Anderes geplant ge-
wesen sei. Indem Richter keine Rück-
sicht auf die Vorgaben nahm, stellte er 
die Autonomie des Künstlers in den Vor-
dergrund. Das Fenster steht für den Kon-
flikt zwischen Religion und Kunstreligi-
on. Laut Ullrich verhielt sich in diesem 
Fall der Auftraggeber gegenüber der Au-
torität des Künstlers zu defensiv. Fazit: 
Der Auftraggeber sollte sich die Frage 
stellen, wie er den Künstler sehe, wel-
che Rolle er ihm zuschreibe und welches 
Verhältnis er zu ihm eingehen wolle.
Der Maler Michael Trieger berichtete 
über seine Erfahrungen beim Anfertigen 
des Papstporträts von Benedikt XVI. Da-
bei war ihm wichtig gewesen, im Vorfeld 
keinen Vertrag abzuschließen, um sei-
ne Unabhängigkeit zu wahren und nicht 
auf Verbesserungswünsche eingehen zu 
müssen. Sollte der Auftraggeber das Bild 
am Ende nicht haben wollen, hätte der 
Künstler das Werk für sich behalten und 
keine Forderungen gestellt. Zwar gab es 
Vorschläge von Seiten der Kirche, eini-

Markus Landert und Stefanie Hoch (Hg.), Tsang 
Kin-Wah. Ecce Homo Trilogy, Ausst.kat. Kar­
tause Ittingen, Warth (Kunstmuseum Thurgau) 
2015, Wien: Verlag für moderne Kunst 2015.

Im Auftrag – Artheon-Symposium in 
Frankfurt a. M. 
Daniel Schierke

Kirche als Auftraggeberin? Das war ein-
mal, könnte man angesichts einer Jahr-
hunderte währenden Emanzipationsge-
schichte der Künste meinen. Doch in 
Wirklichkeit ist die Geschichte kirch-
licher Auftraggeberschaft nie abgebro-
chen. Wie verhalten sich Kunst und Kir-
che dazu? Dies die Fragestellung einer 
Tagung, zu der die Gesellschaft für Ge-
genwartskunst und Kirche „Artheon“, in 
Kooperation mit der Deutschen Gesell-
schaft für christliche Kunst, der Evange-
lischen Akademie Frankfurt, der Katho-
lischen Akademie Rabanus Maurus und 
dem Zentrum Verkündigung der EKHN, 
nach Frankfurt a. M. im Oktober eingela-
den hat. In seiner Begrüssungsrede prä-
zisierte Christhard-Georg Neubert, Prä-
sident von Artheon und Direktor der 
Stiftung St. Matthäus in Berlin, das The-
ma: Wie verhält sich Auftragskunst zur 
Freiheit der Künste? Ist dies nicht ein Wi-

ler“ (1926) oder aktueller an Maurizio 
Cattelans „Him“ aus dem Jahr 2001, das 
eine auf den Knien betende Skulptur 
zeigt, die sich bei näherem Betrachten 
als Darstellung Adolf Hitlers entpuppt. 
Fast gleichzeitig mit der Schweizer Aus-
stellung war Tsang Kin-Wah auch an der 
Biennale in Venedig zu sehen, wo er den 
Pavillon Hongkongs bespielte. „The In-
finite Nothing“ war eine Installation in 
vier Räumen. Räume eins und drei zeig-
ten Projektionen von fliessendem Was-
ser bzw. von an Fensterscheiben her-
abfliessendem Regen. In den Räumen 
zwei und vier wurden Wörter oder kur-
ze Sätze an Wände projiziert. Oft han-
delte es sich um Aussagen, die sich be-
dingen oder sich aufeinander beziehen 
(z. B.: the light – the shadow; the whip – 
the horse), und mit zunehmender Dauer 
begannen sich die Projektionen zu über-
decken, so dass einzelne Aussagen un-
lesbar wurden und am Ende alles nur 
noch weiss erschien. Nichts bleibt, al-
les fliesst, nichts kann ohne ein anderes 
sein: „The Infinite Nothing“ überzeugte 
durch Anklänge an philosophische und 
religiöse Traditionen (Platons Höhlen-
gleichnis, Heraklits „panta rhei“, Rein-
karnation), ohne etwas festzuschreiben. 
Den Betrachterinnen und Betrachtern 
sollten in der Höhlenwelt der Installati-
on eigene Lichter aufgehen!

Tsang Kin-Wah, „Ecce Homo Trilogy II“, 2015, Installationsansicht Kunstmuseum Thurgau, 
Foto: Kunstmuseum Thurgau. 
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„Shelter“ der Diakonie Düsseldorf wich-
tig, nicht nur mit den Leuten zu spre-
chen, sondern vor allem mit ihnen zu 
handeln. Es musste erst ein Handlungs-
raum geschaffen werden, in dem sich 
die Gemeinde einbringen konnte. Wäh-
rend eines anderen Projektes in der Düs-
seldorfer Johanneskirche sei es zu einer 
Ausdifferenzierung des Auftragsverhält-
nisses gekommen. Der Auftraggeber, 
Pfarrer Thorsten Nolting, war gleichzei-
tig Auftragnehmer des Presbyteriums. 
Der Künstler, Auftragnehmer des Pfar-
rers, sei durch die Einbeziehung der Ge-
meinde auch Auftraggeber geworden, 
der der Gemeinde einen kreativen Im-
puls gab, den diese aufgreifen und um-
setzen konnte. Für Stephan Balkenhol 
besteht eine gelingende Kultur kirch-
licher Auftraggeberschaft vor allem in 
einer klaren Definition der Rahmen-
bedingungen, wozu auch das Finanzi-
elle gehört. Bei einem Auftrag, den er 
von der Elisabethkirche in Kassel er-
hielt, sollte der Kirchenraum weiter got-
tesdienstlich nutzbar bleiben und nicht 
mit einem Museum verwechselt werden. 
Innergemeindliche Konflikte erlebte der 
Künstler als Chance. Bei Sibylle Wagners 
Auftrag für St. Matthäus in Berlin war 
die gute Zusammenarbeit mit dem Pfar-
rer und Kurator Christhard-Georg Neu-
bert wichtig. Er entdeckte die Künstle-
rin, engagierte sie und ließ sie machen. 
Dieser Vertrauensvorschuss zahlte sich 
am Ende für alle Parteien aus, denn das 
temporär gedachte Kreuz wurde später 
sogar angekauft. Eine Kultur kirchlicher 
Auftraggeberschaft hat auch damit zu 
tun, dass dem Künstler Perspektiven auf-
gezeigt werden. Darunter sind unter an-
derem die Aussicht auf einen möglichen 
Ankauf, die Weitervermittlung an Drit-
te oder Satellitenprojekte zu verstehen. 
In einer abschließenden Diskussion mit 
dem Publikum wurde die grundsätzli-
che Frage gestellt, warum es überhaupt 
Kunst in Kirchen geben soll. Oft wüssten 
die kirchlichen Auftraggeber gar nicht, 
was sie eigentlich wollten. Zu einem ge-
lingenden Auftrag gehöre, sich bewusst 
zu werden, was man will und warum 
man es will. Erst wenn das auch mit der 
Gemeinde besprochen worden sei, kön-
ne ein Auftrag vergeben werden. Die 

Ahnung von zeitgenössischer Kunst ha-
ben. Rüesch hatte im Vorfeld eine Kunst-
kommission ins Leben gerufen, die das 
Projekt begleitete. Darin, dass der Auf-
traggeber einen Katalog herausgab, lag 
für die Künstlerin ein besonderer Anreiz. 
Beim Auftrag, den Christiane Cuticchio 
für das St. Vincenzstift in Aulhausen er-
halten hatte, waren im Unterschied zu 
Zürich keine Leute mit einem umfang-
reichen Kunstwissen beteiligt. Das kirch-
liche Gegenüber habe sie theologisch zu 
belehren versucht, sie habe die künstle-
rische Position verteidigt, was im Dialog 
zu einem fruchtbaren Ergebnis geführt 
habe. Es ging um die Gestaltung von 
Kirchenfenstern, woran sieben Künstler 
mit Behinderung und fünf ohne Behin-
derung beteiligt waren.
Dem Künstler Mischa Kuball war bei sei-
nem 2002 entstandenen Projekt für das 

ge Stellen beim Papstporträt zu verbes-
sern, doch ging der Künstler darauf nicht 
ein, begründete dies ausführlich schrift-
lich und hatte damit Erfolg. Das Ölbild 
hängt heute in der Deutschen Botschaft 
am Heiligen Stuhl. 
Einen grossen Raum nahmen an der 
Tagung verschiedene Workshops mit 
Künstlerinnen und Künstlern ein, die in 
den vergangenen Jahren kirchliche Auf-
träge realisiert hatten. Dazu waren auch 
die Auftraggeber eingeladen. Im Zen
trum dieser Workshops stand die Frage, 
wie eine gelingende Kultur kirchlicher 
Auftraggeberschaft aussehen könnte. 
Für Martin Rüesch, Pfarrer am Zürcher 
Grossmünster, und Judith Albert, die 
2015 gemeinsam ein Projekt in der Kryp-
ta der Kirche realisiert hatten, lautete die 
Antwort auf die Frage: es müssen Sach-
verständige einbezogen werden, die eine 

Judith Albert, Prolog 2015, 2-Kanal-Videoinstallation, HD, 10‘20‘‘, Farbe, Ton, Loop 
(Videostill), © Pro Litteris.
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Schlusswort, indem er sagte, er hätte die 
künstlerische Arbeit in Kassel gar nicht 
als Auftrag, sondern vielmehr als Einla-
dung empfunden. Die Kirche sei im Un-
terschied zum Museum, wo man mitt-
lerweile jeden Luftballon fliegen lassen 
könne, ein Ort, dem man gerecht wer-
den müsse.

Chinesische christliche Künstler  
in Europa
Katrin Fiedler

Eine Gruppe von zwanzig christlichen 
Künstlern und Wissenschaftlern, ange-
führt von Hao Qingsong und Dao Zi, be-
reiste im Juni im Rahmen einer Bildungs- 
und Begegnungsreise Europa, u. a. auch 
Deutschland und die Schweiz. Den Ab-
schluss der Reise bildete eine Konfe-
renz zum Thema „Contemporary Chris-
tian Art in China and Europe“, die am 
Rande des Global Ethics Forum 2015 im 
Haus des Ökumenischen Rates in Genf 
stattfand. Die Tagung, an der neben den 
chinesischen Künstlern auch Schwei-
zer Künstler, Kunsthistorikerinnen und 
Theologinnen teilnahmen, diente dem 
Austausch über verschiedene Konzep-
te von christlicher Kunst, das heisst des 
Arbeitens vor dem Hintergrund bzw. auf 
der Basis christlicher Tradition. Dabei 
traten Unterschiede im künstlerischen 
Selbstverständnis zutage, die wesentlich 

ten existentiellen Fragen komme man 
eher durch Visualisierungen bei, worin 
die Stärke der Kunst liege. Markus Zink, 
Kunstbeauftragter der EKHN in Frank-
furt, wies auf den prophetischen Aspekt 
von Kunst hin. Sie habe die Gabe, Men-
schen ins Herz zu schauen und Sinnfra-
gen zu stellen. Wo die Sprache an ihre 
Grenzen komme, setze die Kunst ein. 
Anschließend wurde die Frage disku-
tiert, wie es der Kirche gelingen könne, 
das Spirituelle und Meditative mit dem 
Diskursiven in einem Raum stattfinden 
zu lassen. Müsse man sich für einen As-
pekt entscheiden oder sei beides mög-
lich? Christiane Cuticchio wies darauf 
hin, dass die Kunst die Kirchen nicht ret-
ten könne. Sie sei nicht in der Lage, die 
Arbeit des Theologen zu übernehmen. 
Bevor es zu einem Auftrag kommen kön-
ne, müsse der Theologe für sich heraus-
finden, welche Bedeutung der Glaube 
für ihn habe. Kunst vermag nicht, Men-
schen wieder in die Kirchen zu bringen, 
bemerkte Zink. Dafür müsse die Kirche 
schon selber sorgen. Kunst in der Kir-
che könne aber das Wohlbefinden derer 
steigern, die sowieso in die Kirche kä-
men. Mischa Kuball wies abschliessend 
darauf hin, dass jede Disko, jeder Hör-
saal ein spiritueller Ort sein könne. Es 
bedürfe für ihn keiner Kirche, um bei-
spielsweise Balkenhols Skulpturen als 
Ausdruck von Spiritualität wahrzuneh-
men. Balkenhol selbst fand ein schönes 

Frage nach der Kunst in Kirchen wur-
de auch von den anwesenden Künst-
lern aufgegriffen. Für Sibylle Wagner 
hat der Kirchenbesuch mit dem Wunsch 
nach Versenkung zu tun. Man möchte 
zu sich kommen, die Kunst könne ei-
nen dabei unterstützen. Christiane Cu-
ticchio erinnerte daran, dass es schon 
immer Kunst in Kirchen gegeben habe. 
Mit Misstrauen beobachtet sie den mo-
mentanen Trend, Kirchen durch Kunst 
aufhübschen zu wollen, was oft zu einer 
„visuellen Umweltverschmutzung“ füh-
re. Es gebe kaum noch wirkliche Kunst 
in den Kirchen, vielmehr seien Archi-
tekten und Lichtinstallateure am Werke, 
die dafür sorgten, dass die Kirchen wie 
buddhistische Tempel aussehen würden. 
Diese Beobachtung führte zu der Frage, 
ob heute überhaupt noch eine zeitgemä-
ße christliche Ikonografie existiere und 
falls ja, wie diese aussähe und wie sie 
den Kunstschaffenden zu vermitteln sei.
Applaus bekam ein Herr aus dem Pu-
blikum, als er darauf hinwies, dass die 
klassischen Bestände der Lehre nicht 
mehr zu den Leuten durchdringen wür-
den. Das „alte Zeug“ könnten viele nicht 
mehr hören. Aber die Kunst sei in der 
Lage, Bereiche zu erschließen, die mit 
der Lehre nicht länger kommuniziert 
werden könnten. Darin sehe er eine 
Chance. Stephan Balkenhol gab dies-
bezüglich zu bedenken, dass Kunst ei-
gentlich purer Luxus sei, aber bestimm-
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Berichte

yang in seinem Vortrag „Art and Socie-
ty – Chinese Christian Artists in a State 
of Marginalization“. Uneinigkeit herrsch-
te dabei unter den chinesischen Gästen, 
welche der beiden Identitäten – Künstler 
oder Christ – an erster Stelle stehe. Für 
Hao Qingsong geht mit der Identität als 
christlicher Künstler deutlich der Auf-
trag einer „politischen Theologie“ ein-
her, wie er unter dem Titel „Loss and 
Redemption – Christianity in Contem-
porary Chinese Art“ anhand der Wer-
ke bekannter Künstler darstellte. Wang 
Wangwang plädierte in seinem Vortrag 
für eine Kunst, die sich aus Körper, Geist 
und vor allem der Seele nährt, die er als 
Inspirationsquelle in der gegenwärtigen 
Kunst vermisst. Wie der Beitrag von Ve-
rena Mühlethaler, Pfarrerin an der Zür-
cher Citykirche, deutlich machte, spielt 
sich nicht nur in China, sondern auch in 
der Schweiz kirchliches Leben im Um-
feld einer stark säkularisierten Gesell-
schaft ab. Dabei seien jedoch die Bewe-
gungen gegenläufig: Während in China 
das Christentum wie auch andere Reli-
gionen großen Zulauf erfahren, hält in 
der Schweiz der Prozess der Säkulari-
sierung an. Doch gebe es einen gemein-
samen Nenner: „Auch in einem säkula-

Depiction of Christ through the Eyes of 
Contemporary Photographers“. Johan-
nes Stückelberger, Organisator der Kon-
ferenz, beschäftigte sich mit der Frage, 
wie zeitgenössische Kunst religiöse Er-
fahrung ermöglicht, mittels Motiv, Stil, 
Wirkung auf den Betrachter und Ort, 
an dem sie gezeigt wird. Während für 
die chinesischen Künstler eine eindeu-
tig christliche Botschaft im Vordergrund 
steht, zeichnet das Schaffen zeitgenös-
sischer europäischer Künstler die Offen-
heit auch für Religionslose oder Ange-
hörige anderer spiritueller Traditionen 
aus. Die Künstlerin Judith Albert äußerte 
nach der Vorführung ihres Videokunst-
werks „Prolog“: „Mir ist das Christentum 
zugewachsen.“ Und Frantiček Klossner 
sagte, an die chinesischen Künstler ge-
wandt, bei denen die Neuartigkeit ihres 
Glaubens ein wichtiger Impetus ist: „Ich 
beneide euch um das Gefühl des Auf-
bruchs.“ In Klossners Werk spielen die 
Vorstellungen des günstigen Augenblicks 
und des Ablaufs der Zeit eine wichtige 
Rolle, was er am Beispiel seiner Arbeit 
„Kairos und Chronos“ zeigte. 
Das Problem, dass man in China als 
Christ und als Künstler zwei Minder-
heiten angehört, thematisierte Zhu Jiu-

mit dem unterschiedlichen gesellschafts-
politischen Umfeld in Zusammenhang 
stehen. He Guanghu, Professor für Re-
ligionsphilosophie in Beijing, führte in 
seinem Vortrag aus, wie in China Miss-
verständnisse die gesellschaftliche und 
politische Angst vor dem Christentum 
bis heute schüren, so etwa, wenn Chris-
tentum mit Verwestlichung gleichgesetzt 
wird, oder wenn „christlicher Lebens-
stil in einem weiteren Sinn“ mit „christ-
lichen Symbolen in einem engeren Sinn“ 
verwechselt wird.
Einen theoretischen Beitrag zu Fragen 
der Kontextualisierung lieferte Dao Zi. Er 
stellte das Konzept der „Indigenisierung“ 
(bendihua) demjenigen der Kontextuali-
sierung“ (chujinghua) gegenüber. Unter 
Indigenisierung versteht er, wie frühere 
christliche chinesische Künstler biblische 
Themen in eine chinesische Bildsprache 
übersetzten, Kontextualisierung meint 
die sowohl inhaltliche als auch gestalteri-
sche (oft kritische) Einbettung der christ-
lichen Botschaft in den gesellschaftli-
chen und kulturellen Kontext Chinas. 
Einen faszinierenden Einblick in kontex-
tualisierte Kunst aus dem Pazifik, Indo-
nesien und China gab Nathalie Dietschy 
in ihrem Vortrag „Cultural Crossroads – 

Dao Zi, Gold Heart Angel No.1, 2014, printed ink painting,  
70 × 70 cm, © The Center for Christian Literatur and Art, Beijing, 
Normal University.

Cao Yuanming, The Church of Wan ‘an Village and her Gatekeeper, 
2004–2008, Fotografie, 120 × 140 cm, © The Center for Christian 
Literatur and Art, Beijing, Normal University.
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gung am Hamburger U-Bahn-Bau. Seine 
spürbare Warmherzigkeit und die Liebe 
zu Hamburg habe ich in seinem Haus 
und Büro in Wandsbek erfahren dürfen. 
Der Anlass unserer ersten Begegnung 
war die Zusammenarbeit beim „Kunst 
und Kirche“-Themenheft „Citykirchen“ 
(3/92). Ich lernte ihn als jemanden ken-
nen, der einem mit Respekt und Offen-
heit gegenübertrat. 
Geboren 1925 in Bad Warmbrunn (Schle-
sien), studierte Grundmann in Breslau 
und München, u. a. bei Döllgast und 
Elsässer. 1951 kam er zum Büro Kall-
morgen in Hamburg, 1956 gründete er 
mit Horst Sandtmann das erste eigene 
Büro. Zu seinem Oeuvre gehören auch 
Wohnhäuser und Gewerbebauten, viel-
fach in seine Bauten einbezogen hat er 
die Kunst, besonders mit dem Bildhau-
er Hans Kock. Lange Jahre war Grund-
mann Mitglied im Deutschen Werkbund, 
an der Freien Akademie der Künste und 
im Hamburger Denkmalrat. 1975–88 
lehrte er am Fachbereich Architektur 
der FH Hamburg. In einem Interview mit 
Karin Berkemann (in: moderneRegional 
3/2014) sagte er jüngst: „Jede Architek-
tur muss anregend sein. Alle Menschen 
brauchen gute Farben und Proportionen, 
seien es nun 1.000 U-Bahn-Fahrer oder 
100 Kirchen-Besucher.“ Als Vordenker 
und Wegbereiter, Förderer und Freund 
sind wir ihm zu Dank verpflichtet.

ren Umfeld geht es bei der kirchlichen 
Arbeit letztlich um Kontextualisierung“. 
Aus Anlass der Europareise sowie der 
Genfer Konferenz erschien eine Publika-
tion mit 174 Farbabbildungen von Wer-
ken der teilnehmenden Künstlerinnen 
und Künstler. 

The Vision & the Situation. Chinese contem­
porary Christian Art, Beijing: The Center for 
Christian Literature and Art, Beijing Normal 
University, 2015 (zu bestellen über www.
globethics.net)

Zum Tod von Friedhelm Grundmann 
(1925–2015)
Matthias Ludwig

Denkt man an Friedhelm Grundmann, 
verbindet man mit seinem Namen Kir-
chenbauten vor allem der 1960er und 
70er Jahre in Norddeutschland sowie 
langjährige Aktivitäten für den Evan-
gelischen Kirchbautag und für die Zeit-
schrift „Kunst und Kirche“. Die Bauten 
sind kaum zu überblicken: ein erster die 
Christuskirche Bad Schwartau (1961), 
einer der letzten St. Marien Quickborn 
(2000), hervorstechend der Wiederauf-
bau des Lübecker Doms (ab 1962), die 
Neugestaltung des Greifswalder Doms 
(ab 1981) oder in Hamburg der Wie-
deraufbau von St. Trinitatis Altona (ab 
1964) und das Gemeindezentrum Müm-
melmannsberg (1976). Die Simeonkir-
che Hamburg-Hamm (1966) reklamier-
te er als seinen wichtigsten Bau, die 
Petruskirche in Sievershütten (1969) 
für die Hinwendung zum Plastischen. 
Grundmann zeichnete auch etliche Or-
gelprospekte, so etwa für das Hamelner 
Münster (1980) oder St. Familia in Kas-
sel (1996). 1967–95 war er im Arbeits-
ausschuss des Kirchbautags, lange ge-
hörte er dem Kuratorium des Instituts 
für Kirchenbau und kirchliche Kunst der 
Gegenwart in Marburg, dem Nordelbi-
schen Bauauschuss und dem Vorstand 
des Ev.-Luth. Kirchbauvereins für Nor-
delbien an. Zahlreich sind auch seine 
Veröffentlichungen, 1982–2002 war er 
Mitherausgeber von „Kunst und Kirche“. 
Grundmann war nicht nur Kirchenbau-
er. Umfangreich ist auch seine Beteili-

Friedhelm Grundmann (1925–2015) 
Foto: Michael Zapf

Taizhou, Ao Huan Kirche, „Kreuzabnahme“ am 1. Juli 2015
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Um Gottes Willen!
In der Provinz Zhejjang, südlich von Shanghai, 
nahmen diesen Sommer die seit Anfang 2014 
vorgenommenen Demontagen von Turm- und 
Dachkreuzen protestantischer und katholischer 
Kirchen drastisch zu. Mitte Juli war bereits von 
über 1200 betroffenen Kirchen die Rede. In der 
Provinz hat es rund 4000 Kirchen, 2000 allein in 
der 8 Millionen-Stadt Wenzhou, in der rund eine 
Million Christen leben. Viele Gemeinden leisten 
Widerstand, halten Wache, blockieren die Zu-
fahrt, errichten nach dem Abriss neue Kreuze, 
verbreiten kleine Holzkreuze oder setzen auf ju-
ristische Mittel. Zum ersten Mal in der moder-
nen Kirchengeschichte Chinas hat sich eine Ko-
alition zwischen Protestanten und Katholiken, 
zwischen offiziell sanktionierter Kirche und un-
abhängiger Hauskirche gebildet, die vereint und 
öffentlich gegen religiöse Unterdrückung und 
Menschenrechtsverletzungen protestiert. Als 
„Rechtsgrundlage“ für die Kreuzabrisse dient der 
Regierung die Mitte Juli 2015 erlassene Bauord-
nung „Standards für religiöse Gebäude der Pro-
vinz Zhejiang“. Laut ihr dürfen Kreuze nicht auf 
Türmen und Dächern angebracht werden, son-
dern nur an Fassaden. Das Verhältnis zwischen 
der Länge des Kreuzes und der Höhe der Haupt-
fassade muss kleiner sein als 1: 10, und die Farbe 
des Kreuzes (normalerweise rot) ist auf die Far-
be der Fassade abzustimmen. Eine weitere Vor-
gabe: das Verhältnis von Höhe zu Breite soll bei 
protestantischen Kreuzen 3: 2, bei katholischen 
1:  0,618 betragen. Darüber mag man den Kopf 
schütteln, ernster wird es, wenn diesen Regeln 
Kirchen zum Opfer fallen. Mindestens 35 wur-
den 2014 in der Provinz Zhejiang ganz oder teil-
weise zerstört. In Europa reisst man Kirchen ab, 
weil sie nicht mehr gebraucht, in China, weil sie 
immer mehr gebraucht werden.

Johannes Stückelberger
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